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|. Ubergang von Agenturen fir Arbeit mit getrennter Aufga-
benwahrnehmung (AAgAw) in gemeinsame Einrichtungen

(9E)

Vorwort

Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung fir Arbeit-
suchende vom 03.08.2010 (BGBI. 2010 vom 10.08.2010, S. 1112) sieht als Regelor-
ganisation die Fortsetzung der fachlich bewadhrten gemeinsamen Aufgabenwahr-
nehmung von Agenturen fur Arbeit und Landkreisen bzw. kreisfreien Stadten auf
dem Gebiet der Leistungen und Hilfen zur Grundsicherung fir Arbeitsuchende vor.
Die einheitliche Durchfihrung der Grundsicherung fur Arbeitsuchende und die Ge-
wahrung von kompetenter Beratung und Hilfe werden durch die Bildung einer ge-
meinsamen Einrichtung (gE) der Trager aus ,einer Hand“ gewahrleistet.

Die BA hat als Trager der Grundsicherung fur Arbeitsuchende ein hohes Interesse
daran, den Ubergang in gE reibungslos und rechtskonform zu gestalten. Es wird da-
her ein professionelles Ubergangsmanagement aufgesetzt. Oberste Prioritat in der
Ubergangsphase hat das operative Geschaft. Die Kunden diirfen keine Beeintrachti-
gungen in der Qualitat ihrer Betreuung erfahren.

Nach Abschluss des Ubergangs von ARGEN in gE steht nunmehr der Ubergang der
AAgAw in gE im Fokus.

Das vorliegende Prozesshandbuch fasst fiir diesen Ubergang in gE alle Informatio-
nen, die fur die BA im Umstellungsstellungsprozess zu beriicksichtigen sind, in Form
eines Drehbuches zusammen. Es ersetzt das Prozesshandbuch vom 23.09.2010.

In einem ersten Teil werden die Rahmenbedingungen vorangestellt, die sich durch
die Reorganisation im SGB Il ergeben. Der Gliederungspunkt umfasst allgemeine
und organisatorische Rahmenbedingungen, die Gremien und Informationen zur Tra-
gerverantwortung. AnschlieRend werden fiir die BA die Ubergédnge in die Organisati-
onsform gE beschrieben.

Fur den Ubergang in eine zugelassene kommunale Tragerschaft liegt ein separates
Prozesshandbuch vor.
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1 Rahmenbedingungen

1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen
1.1.1 Ubergangszeitpunkt AAgAw zur gE

Die Aufgabenerledigung in der Organisationsform der getrennten Aufgabenwahr-
nehmung ist gem. 8 76 Abs. 1 SGB Il bis zum 31.12.2011 mdglich, so dass der
Ubergang in eine (gE spatestens zum 01.01.2012 erfolgen muss.
Sollte der kommunale Trager einen vorherigen Ubergang bevorzugen und Einver-
nehmen zwischen den betroffenen Tragern vor Ort bestehen, kann der Ubergang zu
einem friheren Zeitpunkt erfolgen. Die Umstellungstermine sind entsprechend anzu-
passen, da im Prozesshandbuch von den Regelterminen ausgegangen wird. Die RD
und die Zentrale sind entsprechend zu informieren. Das Leitprinzip der Betriebssi-
cherheit ist zwingend zu beachten. Bei einvernehmlicher Entscheidung tGber den vor-
gezogenen Ubergang in eine gemeinsame Einrichtung im Jahr 2011 bedarf es hierfir
einer Vereinbarung.

1.1.2 Kommunikation

Eine mdglichst zwischen dem kommunalen Trager und der BA abgestimmte Kom-
munikation, als ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Umstellungsprozess, soll proaktiv,
detailliert und laufend erfolgen. Vor Ort ist daher ein lokales Kommunikationskonzept
zu erstellen. Als Hilfsmittel wird ein Muster eines Kommunikationsplans beigefugt
(Anlage 1).

1.1.2.1 Interne Kommunikation

Eine frihzeitige Information der Beschaftigten durch die jeweiligen Geschaftsfiihrun-
gen und Fuhrungskrafte der BA ist erforderlich, um Transparenz zu schaffen. Die
Beschaftigten sind anhand der zur Verfigung stehenden Unterlagen umfassend tber
die Konsequenzen der Reorganisation im SGB Il zu informieren.

Es werden Informationspakete/Arbeitsmittel (insbesondere zu den arbeits- und
dienstrechtlichen Auswirkungen) zur Verfigung gestellt. Die IS Personal unterbreiten
in diesem Zusammenhang ein Beratungsangebot zu den arbeits- und dienstrechtli-
chen Auswirkungen. Rechtsauskiinfte werden nur Uber Anspriche erteilt, die sich
aus einem Dienst- oder Arbeitsverhaltnis mit der BA ergeben.

1.1.2.2 Externe Kommunikation

Die Selbstverwaltung soll ebenfalls laufend unterrichtet werden.

Die Kunden, Arbeitgeber, (MaRnahme-)Trager, externe Vertragspartner, Sozialversi-
cherungstrager sowie Sozialgerichte sind friihzeitig tiber die Anderungen zu informie-
ren.
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Die ortlich zustandigen Hauptzollamter, Amtsgerichte und Staatsanwaltschaften sol-
len in Abstimmung mit dem kommunalen Trager rechtzeitig Uber die Bildung der gE
informiert werden.

Durch die jeweiligen Geschaftsfuhrungen und Fuhrungskrafte der BA sind die jewel-
ligen Netzwerkpartner (z. B. Kammern, Verbande, Politik) friihzeitig und kompetent
zu unterrichten.

Die kommunalen Trager sind ebenfalls umfassend zu informieren, insbesondere Uber
das Service-Portfolio SGB II.

1.1.3 Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Gremien und Gleichstellungsbe-
auftragten

Die Vorsitzenden der Geschaftsfihrung sowie die weiteren Fuhrungskrafte der RD
und AA sind verantwortlich fur die regelmafdige Unterrichtung und Einbindung der
ortlich und/oder regional zustandigen Gleichstellungsbeauftragten, der Personalver-
tretung und der Schwerbehindertenvertretung im Rahmen der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit.

Unabhangig hiervon ist eine ggf. erforderliche Beteiligung bei einzelnen erforderli-
chen MalRnahmen im Zusammenhang mit der Umorganisation gesondert zu prufen
und ggf. vorzunehmen.

1.1.4 Umgang mit bestehenden Weisungen

Soweit nicht explizit andere Regelungen getroffen werden, haben Weisungen, deren
Gultigkeitsdauer Uber den 31.12.2011 hinausgeht, weiterhin Bestandskraft.

1.1.5 Fragen

Im Rahmen der Umstellung auftretende Fragestellungen sind, soweit diese nicht vor
Ort geklart werden kénnen, an die RD zu richten. Soweit eine Fragestellung nicht in
der Verantwortlichkeit der RD gel6st werden kann, ist sie mit einem LOsungsvor-
schlag durch die RD an die Zentrale, Projekt Neuorganisation SGB II, zu richten.

1.1.6  Umstellungsprozess, -verantwortlichkeiten und -monitoring

Im Rahmen der Umstellung verbleibt es bei der Verantwortung der Geschaftsfihrung
der Regionaldirektion, der AA/AAgAw und des kommunalen Tragers einschlief3lich
der Fuhrungskrafte fur die Umstellung im jeweiligen Bezirk.

Zur Unterstutzung und Nachverfolgung des Umstellungsprozesses wird empfohlen,
in den operativen Einheiten auf allen Ebenen Umstellungsteams zu bilden. Die Be-
auftragung eines gemeinsamen ,Umsetzungsbevollmachtigten® der Trager ist sinn-
voll. Die IS stellen bei konkreten Fragestellungen ihr Know-How zur Verfigung. Zu-
satzliche Kapazitaten kdnnen nicht bereit gestellt werden.
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Folgende Verantwortlichkeiten werden im Detail fur die Umsetzung festgelegt:

= Vorsitzende(r) der Geschaftsfihrung der AA

Gesamtverantwortlich fir lokale Verhandlungsfiihrung und Absichtser-
klarungen zur gk (VG haben volle Handlungsvollmacht und Verantwor-
tung vor Ort im gesetzlichen Rahmen)

Verantwortung fir den Umstellungsprozess

Abschluss von grindungsbegleitenden Vereinbarungen

Vertretung der BA in der zu bildenden Tragerversammlung

Abschluss von Zielvereinbarungen/Zielvorgaben mit dem Geschaftsfuh-
rer der gE

Verantwortlicher fur das lokale Umstellungsmonitoring und Risikoma-
nagement

= Geschaftsfuhrer/in Interner Service

Umstellungsprozesse im Bereich Personal, Infrastruktur, Finanzen,
Controlling aktiv gestalten
Notwendige personelle Malinahmen im Fuhrungsbereich der gE unter-
stutzen/sichern
Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen im Rahmen des beste-
henden Budgets

0 zur Unterstltzung des Umstellungsprozesses

o fur die Aufgabenerledigung in der gE

= Fdhrungskraft AAGAw (ggf. Bereichsleiter)

Lokale Projektleitung zur Vorbereitung der Umstellung auf gE
Aufrechterhaltung der Leistungsfahigkeit des operativen Geschafts
wéahrend des Umstellungsprozesses

Initiierung der Vorbereitung und zeitnahen Durchfiihrung der Wahlen
zur Personalvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung,
Schwerbehindertenvertretung und Gleichstellungsbeauftragten in Ab-
stimmung mit den Tragern

Vorschlag zur Bestellung des/der Beauftragten fur den Haushalt (BfdH),
soweit keine Ruckibertragung nach § 44f Abs. 5 SGB Il erfolgt ist
Vorschlag fur die Besetzung des Dienstpostens des/der Beauftragten
fur Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt (BCA)

Vorschlag fur personelle/organisatorische Veranderungen in der gE an
die Trager

= Regionaldirektion

Aktive Gestaltung des Umstellungsprozesses (fachlich, organisatorisch)
Verantwortung fur das regionale Monitoring und das tbergreifende Ri-
sikomanagement

Beteiligungsmanagement im Kooperationsausschuss (je nach Ent-
scheidung BMAS)

Informationsmanagement der Mitglieder der BA in der Tragerversamm-
lung und der Kooperationsausschuisse

Qualifizierung der Fuhrungskrafte der BA fur die Grundsicherung
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Die Uberfihrung in gE bis spatestens zum 01.01.2012 wird begleitet von einem
Umsetzungsmonitoring (siehe Anlage 2). Dieses bildet die wichtigsten Punkte ab, die
aus geschaftspolitischer Sicht relevant sind und fir die Kommunikation mit dem
BMAS bendtigt werden.

Das Umsetzungsmonitoring beginnt am 29.08.2011 und endet mit dem Abschluss
des Projektes zum 30.03.2012.

1.1.7 Beratungsdienstleistung der Internen Beratung SGB Il

Zur Vorbereitung und Umsetzung des Ubergangs von AAgAw in gE bietet die Interne
Beratung SGB Il (IB SGB Il) den VG der AA ihre Unterstltzung an. Zur anschliel3en-
den Stabilisierung bzw. Optimierung der Prozesse kann die 1B durch die Geschéfts-
fuhrungen der gE beauftragt werden.

Sie beréat die AAgAw in allen Fragen der Optimierung von Geschéaftsprozessen, der
Weiterentwicklung von internen Kontrollsystemen und der Begleitung von Verande-
rungsprozessen mit individuell zugeschnittenen Ldsungsansatzen. Durch die Ein-
schaltung der IB SGB Il kdbnnen die Geschaftsfuhrungen das bundesweit vernetzte
Know-how aus zwischenzeitlich tber 570 Beratungseinsétzen bei Grundsicherungs-
stellen gezielt nutzen und eigenen Belastungssituationen aufgrund knapper Mitarbei-
terressourcen entgegenwirken.

Im Zusammenhang mit der Reorganisation SGB Il ist die Einschaltung der IB SGB Il
insbesondere in folgenden Themenfeldern zu empfehlen:

Vorbereitung

= Ganzheitliche Bewertung der Ausgangslage zur Vorbereitung auf die Umstel-
lung, ggf. auch als Grundlage flir die dezentrale Projektorganisation,

= Abbau von Ruckstanden, z. B. im Leistungsbereich oder in den Wider-
spruchsstellen,

= Optimierung der Zugangssteuerung durch einen effizienten Neukundenpro-
zess.

Umsetzung

= Unterstutzung der dezentralen Umstellungsteams bei der Abarbeitung einzel-
ner Arbeitspakete (z. B. Definition der neuen Geschaftsprozesse) einschliel3-
lich Projektsteuerung,

= Entwicklung von Kommunikationskonzepten (intern/extern) im Umstellungs-
prozess.

Stabilisierung

= Begleitung der Neuorganisation und Unterstiitzung bei der Sicherstellung der
Arbeitsfahigkeit in der gE,

= Begleitung und Nachhaltung der Umsetzung,

= im Folgenden Unterstitzung bei der Sicherstellung der operativen Ergebnisse
und geschéftspolitischen Schwerpunkte.

Seite 10



Projektburo Neuorganisation SGB Il Stand: 16.08.2011

Finanzierung

Die Aufgaben der IB sind in der operativen Serviceleistung 11.17 im Service-Portfolio
der BA fur gE dargestellt und auf dieser Basis kalkuliert.

Ansprechpartner/innen der IB sind in den Kontaktadressen der IB SGB Il aufgefiihrt:

Sofern gewlnscht, kénnen ,Verbundangebote” realisiert werden, d.h. es ist mdglich,
dass sich mehrere Grundsicherungsstellen als Auftraggeber fur einen Beratungsein-
satz zusammenschliel3en.

1.2 Organisatorische Rahmenbedingungen

Im Folgenden sind die wesentlichen organisatorischen Rahmenbedingungen in den
gE aufgefinhrt.

1.2.1 Gemeinsame Einrichtung

Die Trager der Grundsicherung fur Arbeitsuchende bilden im Gebiet jedes kommuna-
len Tragers eine gE, die die Aufgaben der jeweiligen Trager wahrnimmt. Die gE fuhrt
die Bezeichnung Jobcenter.

Die Trager bestimmen gemal3 § 44b Abs. 2 SGB Il den Standort sowie die nahere
Ausgestaltung und Organisation der gE durch Vereinbarung. Darin sollten auch die
genaue Bezeichnung und das Logo des Jobcenters vereinbart werden.

Die gE ist eine Mischbehdrde von Bund und Land und befugt, im eigenen Namen
Verwaltungsakte und Widerspruchsbescheide zu erlassen. Uber eigenes Personal
verfugt die gE dagegen nicht.

1.2.2 Tréagerversammlung

Die gE hat eine Tragerversammlung, die je zur Halfte mit Vertretern der AA und des
kommunalen Tragers (i. d. R je drei Vertreter) besetzt ist.

Fur die AA kdnnen auch Mitarbeiter/innen der RD als Vertreter des Tragers BA be-
nannt werden. Fir die Funktion des Vorsitzenden der Tragerversammlung auf Seiten
der BA kommt ausschliel3lich der Vorsitzende/die Vorsitzende der Geschéaftsfliihrung
der AA in Betracht. Die Vertreter in der Tragerversammlung konnen durch Sachver-
standige in der Sitzung assistiert werden. Einzelheiten werden in der Geschéaftsord-
nung geregelt.

Die Vertreter wahlen einen Vorsitzenden. Kann keine Einigung erzielt werden, wird
der Vorsitzende von den Vertretern der AA und des kommunalen Tragers abwech-
selnd fur zwei Jahre bestimmt. Die Erstbestellung erfolgt durch die BA.

Wenn keine Einigung erzielt wird und die AA erstmalig den Vorsitzenden der Trager-
versammlung bestimmt hat, erfolgt die erstmalige Bestimmung des/der Geschéfts-
fuhrers/in durch den kommunalen Trager.
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Die Tragerversammlung entscheidet Gber organisatorische, personalwirtschaftliche,
personalrechtliche und personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten der gE. Dies
sind insbesondere:

= die Bestellung und Abberufung des/der Geschaftsfihrers/in

= der Verwaltungsablauf und die Organisation (Offnungszeiten, telefonische Er-
reichbarkeit, Umgang mit Kundenreaktionen, Ausgestaltung interner Verwal-
tungs- und Kontrollsysteme sowie die innere Organisation)

* die Anderung des Standorts der gE

= die Entscheidungen, ob einzelne Aufgaben durch die Trager oder Dritte wahr-
genommen werden

= die Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des Verhaltens der Be-
schaftigten (u. a. Hausordnung, Rauch- und Alkoholverbote, Nutzung der Te-
lefonanlage fur private Telefongesprache, Internetnutzung, Regelungen zum
Datenschutz, Benutzung von Dienst-Kfz oder Anwesenheitskontrollen)

= die Arbeitsplatzgestaltung (rdumlich und technisch)

= die Genehmigung von Dienstvereinbarungen mit der Personalvertretung

= die Aufstellung des Stellenplans und der Richtlinien zur Stellenbewirtschaftung
(unter Beachtung der zugeteilten Stellen und zur Verfigung stehenden Haus-
haltsmittel)

= die grundséatzlichen Regelungen der innerdienstlichen, sozialen und personli-
chen Angelegenheiten der Beschaftigten

= die Beratung zu den gemeinsamen Betreuungsschliisseln (unter Beachtung
der zur Verfigung stehenden Haushaltsmittel)

= die Abstimmung des drtlichen Arbeitsmarkt— und Integrationsprogramms unter
Beachtung der Zielvorgaben der Trager

= die Aufstellung einheitlicher Grundséatze der Qualifizierungsplanung und Per-
sonalentwicklung

Die Beschlisse der Tragerversammlung werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Dies gilt gemal3 § 44c
Abs. 1 S. 8 SGB Il nicht bei Entscheidungen Uber

= die Bestellung und Abberufung des/der Geschaftsfihrers/in,

= die Aufgabenwahrnehmung von Tragern und Dritten sowie

= die Aufstellung des Stellenplans und der Richtlinien zur Stellenbewirtschaf-
tung.

Die Tragerversammlung stimmt die Grundsétze der Personalentwicklung mit den
Personalentwicklungskonzepten der Trager ab.

In Streitfragen zwischen dem/der Geschaftsfuhrer/in und der Personalvertretung
nimmt die Tragerversammlung die Aufgaben einer Ubergeordneten Dienststelle und
obersten Dienstbehérde im Sinne des Bundespersonalvertretungsgesetzes wahr (8
44c Abs. 3 SGB II).

1.2.3 Geschaftsfuhrer/in der gemeinsamen Einrichtungen

Der/die Geschaftsfuhrer/in leitet die gE gemald 8§ 44d SGB Il und fuhrt die laufenden
Geschéfte. Er/Sie vertritt die gE rechtlich nach auRen. Die Geschéfte fuhrt er/sie im
Rahmen seiner Aufgaben eigenverantwortlich. Er/Sie hat die Weisungen der Trager

Seite 12



Projektburo Neuorganisation SGB Il Stand: 16.08.2011

nach 8§ 44b Abs. 3 SGB Il zu beachten und die RechtmaRigkeit der Aufgabenerledi-
gung sicherzustellen. Die Trager schlieen mit dem/der Geschaftsfihrer/in Zielver-
einbarungen gemald 8§ 48b SGB Il. Beschlisse der Tragerversammlung hat er/sie
gemald 8 44d Abs. 1 SGB Il auszufiihren. Der/die Geschaftsfihrer/in nimmt an den
Sitzungen der Tragerversammlung beratend teil.

Der/die Geschéftsfihrer/in wird fir 5 Jahre durch die Tragerversammlung bestellt.
Kann in der Tragerversammlung bzw. im Kooperationsausschuss keine Einigung er-
zielt werden, wird die/der Geschaftsfuhrer/in jeweils abwechselnd von der BA und
dem kommunalen Tréager fir 2 Y2 Jahre bestimmt. Das Erstbestimmungsrecht liegt
bei der BA bzw. beim kommunalen Trager, wenn die Agentur flr Arbeit erstmalig den
Vorsitzenden der Tragerversammlung bestimmt. Der/die Geschéaftsfihrer/in kann von
der Tragerversammlung vorzeitig abgerufen werden. Bis zur Bestellung einer/eines
neuen Geschaftsfihrer/in fuhrt sie/er die Geschéafte der gE kommissarisch weiter.

Die gesetzlichen Bestimmungen sehen nicht die Mdglichkeit zur Bestellung von meh-
reren Geschaftsfuhrern fur eine gE vor.

Die gE ist weder Dienstherr noch Arbeitgeber; der/die Geschéaftsfuhrer/in ist deshalb
Beschatftigte/r eines Tragers und unterliegt dessen Dienstaufsicht.

Der/die Geschaftsfuhrer/in fuhrt die Geschéafte der gE hauptamtlich. Unabhangig da-
von, ob er/sie Beschaftigte/r der BA oder des kommunalen Tragers ist, ist er/sie al-
lein fur die gE tatig. Durch das Erfordernis der Hauptamtlichkeit wird eine Doppel-
funktion des/der GF entweder in der Verwaltung des kommunalen Tragers oder der
AA ausgeschlossen. Hauptamtlich bedeutet, dass es sich weder um ein Neben- noch
um ein Ehrenamt handeln darf. Ein daneben ausgelbtes zweites Hauptamt ist per
definitionem ausgeschlossen. Das Hauptamtlichkeitserfordernis dient der Vermei-
dung von Interessenkonflikten. Interessenkonflikte wirden dort entstehen, wo der/die
GF gleichzeitig ein Amt der Kommunalverwaltung oder der AA wahrnehmen wiurde.
Der/Die GF ware in seiner/ihrer Zweitfunktion einem der beiden Leistungstrager ver-
pflichtet. Als GF der gE hat er/sie die Geschafte fur beide Leistungstrager neutral und
eigenverantwortlich zu fihren und gerade auch Zustandigkeitsfragen zwischen bei-
den Trégern einer Losung zuzufihren (8§ 44e Abs. 1 Satz 2 SGB Il). Hiermit wird die
Bedeutung der gE und des/der GF herausgestellt und gestarkt. Der/Die GF soll sei-
ne/ihre Kompetenz und Arbeitszeit flr die Umsetzung der Grundsicherung fir Arbeit-
suchende bundeln.

Der/die Geschaftsfuhrer/in Gbt Gber die Beamten und Arbeitnehmer, denen in der gE
Tatigkeiten zugewiesen sind, die dienst-, personal-, und arbeitsrechtlichen Befugnis-
se und die Dienstvorgesetzten- und Vorgesetztenfunktion aus. Ausgenommen sind
die Befugnisse zur Begrindung und Beendigung der mit den Beamten und Arbeit-
nehmern bestehenden Rechtsverhaltnisse. Die Befugnis des/der Geschéaftsfuhrer/in
umfasst auch eine Hohergruppierung/Beférderung von Mitarbeitern im Rahmen des
verfigbaren Stellenplanes. Fiur Beamte/innen muss ihm in diesem Zusammenhang
die Ernennungskompetenz von den Tragern Ubertragen werden. Das umfasst auch
die Befugnis zu einer Rickernennung. Zu einer Herabgruppierung von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern ist der/die Geschéftsfuhrer/in nicht berechtigt, da dies nur
tiber eine Anderungskiindigung moglich wére, und es sich dabei rein formal um eine
Beendigungskindigung handelt - verbunden mit dem Angebot, zu veranderten Be-
dingungen weiterarbeiten zu kdnnen. Eine einvernehmliche Herabgruppierung durch
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Vereinbarung zwischen Geschéftsfihrer/in und Beschéftigter/Beschéaftigtem ist je-
doch moglich.

Eine Delegation der Ernennungskompetenz seitens der Trager ist derzeit nicht be-
absichtigt und ohne gesetzliche Anderung des § 388 Abs. 2 SGB Il seitens der BA
rechtlich nicht moglich.

Im Ubrigen wird auf die Zustandigkeit der Tragerversammlung fiir die Aufstellung des
Stellenplans und die Richtlinien der Stellenbewirtschaftung hingewiesen (8 44c Abs.
2 S.2Nr.8 SGB II)

Des Weiteren ist der/die Geschaftsfuhrer/in Leiter/in der Dienststelle im personalvert-
retungsrechtlichen Sinne und Arbeitgeber/in im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes.

Der/die Geschaftsfuhrer/in bestellt zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel einen
BfdH, soweit keine Ruckubertragung nach 8§ 44f Abs. 5 SGB Il erfolgt ist.

1.2.4 Beauftragte fur Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt (BCA)

Die Tragerversammlung der gE bestellt jeweils einen/eine hauptamtliche BCA aus
dem Personenkreis der zugewiesenen Beschaftigten. Eine anteilige Aufgabenwahr-
nehmung ist moglich. Uber den zeitlichen Umfang der Tatigkeit des/der BCA in den
gE ist vor Ort zu entscheiden. Dabei gilt es insbesondere abzuwéagen, wie grol3 die
Grundsicherungsstelle ist und ob Personen mit Gberdurchschnittlich hohem Unter-
stutzungsbedarf zu unterstitzen sind (z. B. Alleinerziehende, Migrantinnen o.a.).

Der/die Geschéftsfuhrer/in hat ein Vorschlagsrecht fur die Besetzung. Die BCA sind
unmittelbar der/dem jeweiligen Geschéaftsfuhrer/in zugeordnet.

Die Aufgaben des/der BCA sind § 18e SGB Il zu entnehmen.

Weitere Regelungen folgen in einem entsprechendem Fachkonzept BCA SGB Il. Bis
dahin kénnen ggf. die bestehenden Regelungen zu den BCA der AA herangezogen
werden (siehe Fachkonzept BCA).

1.2.5 Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte und weitere Gremien

In den gE werden eigene Personal-, Schwerbehinderten-, und Jugend- und
Auszubildendenvertretungen gebildet sowie, unabhangig von der Beschéftigtenan-
zahl, eine eigene Gleichstellungsbeauftragte bestellt. Die Regelungen des BPersVG
und des BGleiG finden entsprechende Anwendung.

Soweit die Entscheidungsbefugnisse hinsichtlich der Arbeits- und Dienstverhéltnisse
der zugewiesenen Beschéftigten beim Trager verbleiben (z. B. Begriindung und Be-
endigung von Beschaftigungsverhéltnissen), verbleiben diesbezlgliche Mitbestim-
mungs- und Mitwirkungsrechte bei der Personalvertretung des Tragers, § 44h Abs. 5
SGB II. Entsprechendes gilt fur die Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbeauftrag-
ten.

Die zugewiesenen Beschaftigten (auch Amtshilfe) besitzen fur die Dauer der Zuwei-
sung von Anfang an ein aktives und passives Wahlrecht in den gE. Dies bedeutet,
dass ein Personalrat erst nach Bildung der gE gewéahlt werden und sich erst dann
konstituieren kann. Dies gilt entsprechend auch fur die Wahl und Bestellung der
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Gleichstellungsbeauftragten und deren Stellvertreterin. Die zugewiesenen Beschaf-
tigten der BA besitzen kein Doppelwahlrecht in AA und gE. Inwieweit kommunale
Beschaftigte nach Landespersonalvertretungsrecht ein Doppelwahlrecht haben, ist
nicht durch die BA zu beurteilen.

Bis zur Konstituierung der neuen Gremien ist keine PR-Beteiligung mdglich.

Auch wenn das BPersVG in den gEen entsprechend anzuwenden ist, findet im Falle
von Zustimmungsverweigerungen durch den Personalrat der gE ein echtes Stufen-
verfahren nach § 69 Abs. 3 BPersVG nicht statt, da aufgrund der Organisationsstruk-
tur der gE keine Stufenvertretungen entsprechend der Regelungen des BPersVG
gebildet werden kénnen. Nach § 44c Abs. 2 SGB Il nimmt die Tragerversammlung in
Streitfragen zwischen Personalvertretung und Geschaftsfuhrer die Aufgaben einer
Ubergeordneten Dienststelle und obersten Dienstbehérde nach den 88 69 bis 72
BPersVG wabhr.

Gemal 8§ 44h Abs. 4 SGB Il wird zur Erdrterung und Abstimmung gemeinsamer per-
sonalvertretungsrechtlich relevanter Angelegenheiten eine Arbeitsgruppe der Perso-
nalratsvorsitzenden der gE eingerichtet, die einen Austausch auf tberértlicher Ebene
ermoglichen soll. Die Arbeitsgruppe hat die Mdglichkeit, zu Malinahmen der Tréager,
die Einfluss auf alle Beschéftigten in den gEen haben kdnnen, eine Stellungnahme
an die zustandigen Trager abzugeben.

Nach § 50 Abs. 3 SGB Il nutzt die gE zur Erfullung ihrer Aufgaben IT-Verfahren, die
von der BA zentral verwaltet werden. Soweit IT-Verfahren zentral von der BA verwal-
tet werden, liegen die Entscheidungskompetenzen bei der BA und es ist kein Beteili-
gungsrecht der Personalvertretung der gE gegeben.

Unabhéangig von der Beschaftigtenzahl ist in jeder gE eine Gleichstellungsbeauftrag-
te zu bestellen (§ 44j SGB II). Uber die Entlastung der Gleichstellungsbeauftragten
entscheidet die gE. Fur die Aufgaben, die Rechte und Wahl der Gleichstellungsbe-
auftragten findet das BGleiG in der gE entsprechende Anwendung. Bei Angelegen-
heiten der Tragerversammlung und des/der Geschaftsfuhrers/in mit Bezug zu
Gleichstellungsthemen gemal 8§ 19 Abs. 1 BGleiG ist die Gleichstellungsbeauftragte
der gE zu beteiligen. Die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragte einer tberge-
ordneten Stelle bzw. die Durchfiihrung von Teilverfahren nach 8§ 17 BGleiG ist auf-
grund der Organisationsstruktur der gE nicht moglich (kein gestufter Behdrdenauf-
bau).

Bis zur Bestellung ist keine Beteiligung gem. 8 19i. V. m. § 20 BGleiG mdglich.

Es wird empfohlen, dass sich die ortlichen Gremien und die Gleichstellungsbeauf-
tragten der AA, der gE und der Kommunen abstimmen.

Die Gleichstellungsplane der BA sind aufgrund der Zuweisungen ggf. gemaf}
8 11 Abs. 4 BGleiG an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

1.2.6 Zusammenlegungen von gemeinsamen Einrichtungen

Mehrere kommunale Trager kdnnen zusammen eine gE mit der BA bilden (8§ 44b
Abs. 2 S. 3 SGB Il). Im Gebiet eines kommunalen Tragers kbnnen ebenso mehrere
gE gebildet werden, wenn die Voraussetzungen nach 8§ 76 Abs. 2 SGB I erfillt sind.
Aus dem Rechtsgedanken beider Regelungen ergibt sich, dass jegliche Form der
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Zusammenlegung mehrerer Trager sowohl zum 01.01.2011 als auch in Zukunft ge-
setzlich moglich ist.

Die Tragerversammlung setzt sich in der Regel aus jeweils drei Vertretern der AA
und des kommunalen Tragers zusammen, 8§ 44c Abs. 1 S. 3 SGB II. Von dem Regel-
fall sind Ausnahmen mdglich. Diese Ausnahmen mussen durch die Umstande des
Einzelfalles gerechtfertigt sein. Eine Ausnahmerechtfertigung kann die Bildung einer
gE durch mehrere Trager sein. Nach dem Rechtsgedanken des § 44c Abs. 1 S. 2
SGB Il missen der kommunale Trager und die BA in gleicher Stimmenstarke vertre-
ten sein (Stimmenparitat). AuRerdem muss jeder Trager in der Tragerversammlung
vertreten sein (Tragerreprasentation). Eine Federfihrung durch eine AA sieht § 44b
SGB Il in der neuen Fassung nicht mehr vor.

Es gelten somit die Grundsatze der Tragerreprasentation und der Stimmenparitat
unabhéngig von der tatsachlichen Anzahl der Vertreter auf Seiten der Kommune und
BA in der Tragerversammlung. Die Vertreteranzahl sollte mdglichst nicht zu hoch
angesetzt werden, da die Tragerversammlung ein entscheidungsfahiges Gremium
sein soll. Seitens der AA wird eine VergrofRerung der Tragerversammlung gegeniber
der gesetzlichen Regelbesetzung mit jeweils drei Vertretern personell nicht leistbar
sein. Sollte der kommunale Trager mehr Vertreter in die Tragerversammlung entsen-
den wollen, kénnten die BA-Mitglieder in entsprechendem Volumen Mehrfachmanda-
te erhalten. Alternativ kbnnten die Stimmrechte auf der Seite der kommunalen Ver-
treter quantitativ begrenzt werden, indem bestimmte Gruppen (z. B.
Kreistagsfraktionen) jeweils ein Stimmrecht bekommen. N&heres regelt die Ge-
schaftsordnung der Tragerversammlung.

Die Vertreter wahlen gemald 8 44c Abs. 1 S. 5 SGB Il einen Vorsitzenden aus ihrer
Mitte.

1.3 Wahrnehmung der Tragerverantwortung

Die Wahrnehmung der Tragerverantwortung der BA gemal3 § 44b Abs. 3 SGB Il um-
fasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:

=  Wahrnehmung von Weisungs- und Prifrechten (8 44b Abs. 3 SGB II)
= Steuerung der Jobcenter Uber Zielvereinbarungen (8 48b SGB II)
= Mitgliedschatft in der Tragerversammlung (8 44c SGB II)

Die Tragerverantwortung wird vor Ort vom Vorsitzenden der Geschéftsfuhrung der
AA wahrgenommen. Dartber hinaus nehmen auch die RD oder Zentrale Aufgaben
im Rahmen der Tragerverantwortung wahr.

In der Rahmenvereinbarung wurde die Umsetzungsverantwortung von der Gewahr-
leistungsverantwortung der Trager abgegrenzt. Diese Abgrenzung ist kinftig nicht
mehr notwendig.

1.3.1 Verantwortung der Leistungstrager

Gemal § 44b Abs. 3 SGB Il obliegt den Tragern weiterhin die Verantwortung fur die
rechtmallige und zweckmallige Erbringung ihrer Leistungen. Dies entspricht dem

Seite 16



Projektburo Neuorganisation SGB Il Stand: 16.08.2011

Grundsatz des § 89 Abs. 2 SGB X, nach dem der Auftraggeber durch den Auftrag
nicht von seiner Verantwortung gegeniber dem Betroffenen entbunden wird.

1.3.2 Aufsicht

Die Rechts- und Fachaufsicht Uber die BA (8 47 Abs. 1 SGB II) erfolgt durch das
BMAS. Die Tragerverantwortung obliegt je fur ihren Aufgabenbereich der BA und den
kommunalen Tragern (8 44b Abs. 3 SGB Il). Entsprechend den Aufgaben der Trager
(86 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Nr. 2 SGB ll) besteht gegeniiber der gE ein Weisungsrecht.
Die Trager konnen die gE an ihre Auffassung binden. Der Zustandigkeitsbereich der
Tragerversammlung (8 44c SGB Il) ist davon ausgenommen.

Die Rechtsaufsicht Uber den Aufgabenbereich der Tragerversammlung erfolgt durch
das BMAS im Einvernehmen mit den zustandigen obersten Landesbehorden. Adres-
sat etwaiger rechtsaufsichtlicher Weisungen des BMAS ist der/die Geschaftsfuhrer/in
der gE.

1.3.3 Einwirkungsmaoglichkeiten der Trager
1.3.3.1 Weisungsrechte

Die Trager haben in ihrem Aufgabenbereich nach 8 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB Il ein
Weisungsrecht gegenuber der gE, sofern nicht der Zustandigkeitsbereich der Tra-
gerversammlung gemal 8§ 44c SGB Il betroffen ist. Die Trager kdnnen die gE an ihre
Auffassung binden, ein Inkraftsetzen der Weisungen durch die Agenturen fir Arbeit
ist nicht erforderlich.

Entsprechend 8§ 18b SGB Il sind Weisungen von grundsatzlicher Bedeutung vorab
dem Kooperationsausschuss auf Landesebene zuzuleiten. Der Kooperationsaus-
schuss kann innerhalb von zwei Wochen eine Empfehlung abgeben. Die Formulie-
rung ,von grundsatzlicher Bedeutung“ stellt ein unbestimmter Rechtsbegriff dar. Da-
her wurde im Bund-L&nder-Ausschuss sowohl das Konsultationsverfahren vereinbart
als auch folgende Definition fur grundsétzliche Bedeutung festgelegt: Weisungen
haben insbesondere dann grundsatzliche Bedeutung, wenn sie zwar im ausschliel3li-
chen Zustandigkeitsbereich der BA ergehen, ihre Umsetzung jedoch erhebliche
Auswirkungen auf den Aufgabenbereich der Tragerversammlungen haben kann.

Mittels Weisung ist es mdglich, die gE an die Auffassung der BA zu binden. Weisun-
gen konnen durch Empfehlungen und Informationen (z. B. Verfahrensinformationen)
erganzt werden. Empfehlungen und Informationen unterliegen anders als Weisungen
von grundsatzlicher Bedeutung keinem Abstimmungsverfahren mit den Kooperati-
onsausschussen.

1.3.3.2 Prifrechte

Die Trager sind berechtigt, von der gE die Erteilung von Auskunft und Rechen-
schaftslegung uber die Leistungserbringung zu fordern, die Wahrnehmung der Auf-
gaben in der gE zu prifen und die g im Rahmen ihrer Weisungsbefugnis an ihre
Auffassung zu binden, vgl. 8 44b Abs. 3 SGB Il. Die Rechte des gesetzlichen Auf-
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traggebers nach 8§ 93i. V. m. 8§ 89 Abs. 3 und 5 SGB X wurden damit ins SGB Il
Ubernommen. Zudem wurde das bisher vom gesetzlichen Auftrag nicht umfasste
Prufrecht aufgenommen.

1.3.3.3 Qualitatssicherung

Die Qualitatssicherung im SGB Il verfolgt das Ziel, eine rechtméafige, wirksame und
wirtschaftliche sowie kundenfreundliche Dienstleistung zu erbringen.

Die Befugnisse im Rahmen der Tragerverantwortung Ubt die BA gegentber der gE
mittels geeigneter und angemessener Instrumente aus.

Qualitatsstandards

Die Kennzahlen aus der SGB Il-Zielsteuerung (vgl. 3.3.4) sind allein nicht geeignet,
die Prozess- und Ergebnisqualitat im SGB Il zu sichern. Ankntpfend an die bisheri-
gen operativen Mindeststandards hat eine Unterarbeitsgruppe (UAG) der AG Ziel-
steuerung des Bund-Lander-Ausschusses als Teil eines Systems der Qualitatssiche-
rung Empfehlungen fur Standards erarbeitet, die die Qualitdtsanspriche der Leis-
tungserbringung im SGB Il ab 2012 definieren. Die Umsetzung dieser Standards und
deren Monitoring sind noch zu bestimmen.

In der Ubergangszeit bis langstens 31.12.2012 werden die bisherigen operativen
Mindeststandards sowie der fachliche Standard gem. Geschaftsanweisung SGB I
Nr. 57/2010 vom 30.12.2010 weiter angewandt.

Nachhaltung

Ergibt sich aus den Erkenntnisquellen, dass eine mangelhafte Aufgabenerledigung
vorliegt, ist es Aufgabe der BA im Rahmen ihrer Tragerverantwortung, die Behebung
der Mangel von der gE einzufordern. Der/Die Geschaftsfuhrer/in hat gegentber
dem/der Vorsitzenden der Geschaftsfuhrung der Arbeitsagentur (VG-AA) konkret
festzulegen, bis wann und mit welchen Malinahmen er/sie die Qualitditsmangel in
welchen Meilensteinen abstellen will. Das Nachhalten der festgelegten Malinahmen
sollte im Rahmen der Zielnachhaltedialoge erfolgen.

Soweit in diesem Rahmen die Defizite nicht beseitigt werden, kann der/die VG der
AA nach seinem/ihrem Ermessen den/die Geschaftsfuhrer/in der gE mit entspre-
chender Weisung binden.

Qualitatssicherung in der gE

Die gE haben die RechtmaRigkeit der Leistungserbringung sowie die Rechtmaligkeit
der Mittelverwendung sicherzustellen. Innerhalb der gE obliegt dem/der Geschafts-
fuhrer/in die Fachaufsicht. Die wesentlichen Ziele der Fachaufsicht umfassen:

= eine fehlerfreie und einheitliche Rechtsanwendung sowie Ermessensaustibung

= die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

= einen guten Informationsfluss sowie transparente Entscheidungs- und Verwal-
tungsablaufe
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= kundenfreundliche Erbringung der Dienstleistung

Qualitatssicherung ist Inhalt und Ergebnis der Fachaufsicht. Die BA hat im Mai 2009
(HEGA 05/2009) ein mit dem BMAS abgestimmtes Qualitatssicherungssystem im
SGB Il implementiert. Dieses verfolgt das Ziel, den tberwiegend dezentralen Pro-
zess der Qualitatssicherung bestmoglich zu unterstitzen.

Auf die Einrichtung eines Datenqualitatsmanagements gem. HEGA 04/08 — 23 wird
hingewiesen. Es wird angeregt, in den gE Mitarbeiter/innen als Verantwortliche fur
die Datenqualitat zu benennen.

Jede gE implementiert gem. HEGA 06/10 — 13 ein funktionsfahiges internes Kontroll-
system, das dazu beitragt, operative Ergebnisse zu verbessern und geschaftspoliti-
sche Ziele zu erreichen.

Der Umfang der Fachaufsicht folgt einem risikoorientierten Ansatz. Die gE haben
geeignete praventive und nachgehend korrigierende MalRnahmen zu ergreifen, um
Fehler bei der Leistungserbringung und Mittelverwendung zu vermeiden bzw. (auch
im Einzelfall) zu beseitigen. Das gilt fir jeden Fehler unabh&ngig von einer bestimm-
ten und unbestimmten Fehlerquote.

1.3.3.4 Steuerung Uber Zielvereinbarungen

Zwischen allen ausfihrenden und die Aufsicht fihrenden Stellen sowie zwischen
Bund und Landern werden nach 8 48b SGB Il Zielvereinbarungen zur Umsetzung
des SGB Il geschlossen. Begriindet wird dies mit der Gewahrleistung der Orientie-
rung des Gesamtsystems an den Zielen des 8 1 SGB |I.

Demnach

= schliel3t das BMAS mit der BA gemal3 8§ 48b Abs. 1 Nr. 1 SGB Il Zielvereinba-
rungen ab.

= schlie3en die BA und die kommunalen Trager jeweils fur ihren Aufgabenbereich
oder gemeinsam entsprechende Vereinbarungen mit den Geschéftsfihrern/innen
der gE ab (8§ 48b Abs. 1 Nr. 2 SGB II).

Die Zielvereinbarungen sind Uber die gesetzlichen Ziele (8§ 48b Abs. 3 SGB Il) abzu-
schliel3en:

= Verringerung der Hilfebedurftigkeit,
= Verbesserung der Integration in Erwerbstatigkeit und
= Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug.

Die Aufnahme weiterer lokaler Ziele in die Zielvereinbarungen nach 8§ 48b SGB Il ist
moglich.

Die in der Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen gemalR 8§ 48a SGB Il be-
schriebenen Zielindikatoren bilden die Basis ab 2012 fir die Grundlage der Zielver-
einbarungen. Datengrundlage der Kennzahlen sind die nach 8§ 51b SGB Il erhobenen
Daten der Statistik.

Das SGB II-Cockpit als BA-internes Steuerungsinformationssystem wird ab 2012 auf
diese Datengrundlage umgestellt.
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Daruber hinaus konnen die Trager weitere Kennzahlen nutzen, soweit dies im Zu-
sammenhang mit ihrer jeweiligen Zielsteuerung zweckmafig ist.

= Zielplanungs- und Zielvereinbarungsprozess der BA

Der Bund-L&nder-Ausschuss hat sich am 13. Juli 2011 auf einheitliche Grundla-
gen der Zielsteuerung verstandigt: Ziel 1 wird Uber ein qualifiziertes Monitoring,
Ziele 2 und 3 werden Uber Zielwerte gesteuert. Die Methode der Berechnung der
Zielwerterwartung und die konkrete Ausgestaltung der Zielvereinbarungen befin-
den sich derzeit noch in Abstimmung.

Die Zielvereinbarungen werden auf lokaler Ebene zwischen dem VG der AA und
dem/der Geschaftsfuhrer/in der g abgeschlossen (8§ 48b Abs.1 Nr. 2 SGB I).

= Organisation der Zielnachhaltung

Die Zielnachhaltung im Rechtskreis SGB Il zwischen Zentrale und Regionaldirek-
tionen sowie zwischen den Regionaldirektionen und Agenturen und den gEen
wird derzeit auf Grundlage der bis 31.12.2011 befristeten Geschaftsanweisung
SGB Il Nr. 7 vom 28.03.2011 (CF / SU Il — 11-4000 / 11-4003 / 11-4331, befristet fur
die Zielnachhalteprozesse zur Zielvereinbarung 2011) durchgefihrt.

Grundsatzlich kénnen in die lokale Zielvereinbarung auch die kommunalen Leis-
tungen aufgenommen werden. Die lokale Zielvereinbarung wird in diesem Fall
von dem VG der AA und dem kommunalen Trager gemeinsam mit dem/der Ge-
schaftsfuhrer/-in abgeschlossen. Die kommunalen Trager sollten an der Ziel-
nachhaltung mit dem Jobcenter beteiligt werden.

1.3.3.5 Trager als Mitglied der Tragerversammlung

Die Tragerversammlung ist fur Entscheidungen in organisatorischen, personalwirt-
schaftlichen, personalrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen zustan-
dig. Mit dem Aufgabenkatalog gemal3 § 44c Abs. 2 SGB Il wird die Zustandigkeit der
Tragerversammlung von den Bereichen abgegrenzt, die in der alleinigen Verantwor-
tung der Trager liegen und in denen diese das Letztentscheidungsrecht innehaben.

Die Trager haben im Rahmen ihrer Verantwortung als Leistungstrager gemalf 8§ 44b
Abs. 3 SGB Il zu gewahrleisten, dass im Verantwortungsbereich der Tragerver-
sammlung keine Entscheidungen getroffen werden, die einer rechtmafigen Leis-
tungserbringung entgegenstehen. Zugleich haben sie bei den Entscheidungen auf
eine zweckmalflige bzw. wirtschaftliche Leistungserbringung hinzuwirken.

Kein Entscheidungsspielraum der Tragerversammlung besteht, soweit Grundlinien
der gE gesetzlich festgelegt sind. Dies betrifft insbesondere folgende Bereiche:

= Rechtsform der gEen als 6ffentlich-rechtliche Gesellschaften sui generis kraft
Gesetzes, angelehnt an die Gesellschaft des burgerlichen Rechts (keine GmbH
oder andere Rechtsform)

= Gremien (Vorsitz, Besetzungsstruktur, Stimmrechte)

= Fuhrung (ein hauptamtlicher Geschaftsfihrer, Bestellungsfrist)

= Personal (Ausgestaltung der Personalzuweisung)
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1.4  Ubergang zur gemeinsamen Einrichtung
1.4.1 Arbeitshilfe ,Checkliste”

Fur Vereinbarungen/Absichtserklarungen der Trager Uber die Ausgestaltung und Or-
ganisation der gE wird als Arbeitshilfe eine Checkliste bereitgestellt (Anlage 3).

1.4.2 Einberufung der Tragerversammlung

Bei erstmaliger Errichtung der g kdnnen die Trager in der neuen Besetzung schon
vor dem Umstellungstermin tagen. Sie kdnnen jedoch formal noch nicht als Trager-
versammlung der gE tagen und handeln. Damit kann die konstituierende Sitzung der
neuen Tragerversammlung erst ab dem vereinbarten Umstellungstermin, in der Re-
gel ab 01.01.2012, berufen werden.

In dieser konstituierenden Sitzung kénnen dann alle formlichen Beschlisse gefasst
werden, die bereits vorher vorbereitet wurden.

Das Gesetz sieht keinen Prozessfuhrer fir die Einberufung der neuen Tragerver-
sammlung vor. Vielmehr geht es stillschweigend davon aus, dass die Trager dies im
gegenseitigen Einvernehmen erledigen. Fir die der konstituierenden Sitzung folgen-
den Sitzungen der Tragerversammlung sind entsprechende Regelungen in der Ge-
schaftsordnung zu treffen.

1.4.3 Umsetzungsbevollméachtigter

Im Rahmen der Vorverhandlung sollten die Trager vereinbaren, wer die erforderli-
chen vorbereitenden MaBnahmen zur Uberfilhrung in die gE koordiniert und nach
Maf3gabe der Trager Rechtsgeschafte (z. B. Mietvertrage, Vorbereitung von Perso-
nalzuweisungen etc.) bis zum Tragerwechsel und Bestellung des/der GF abschliel3t,
damit die gE ab dem Umstellungszeitpunkt ihre gesetzlichen Aufgaben wahrnehmen
kann.

1.5 Gremien
1.5.1 Bund-Lander-Ausschuss

Als Ubergeordnetes Gremium auf Bundesebene fungiert nach § 18c SGB Il ein beim
BMAS zu bildender Bund-Lander-Ausschuss. Er gewahrleistet insbesondere ein
Monitoring und einen Austausch tber die Umsetzung der Grundsicherung fur Arbeit-
suchende. Der Bund und die Lander beraten darin Fragen der Aufsicht nach 88 47,
48 SGB Il, um eine wirksame Aufsichtsfihrung Uber die Trager der gE und die zuge-
lassenen kommunalen Trager zu koordinieren. Aul3erdem erdrtert der Bund-Lander-
Ausschuss die Zielvereinbarungen nach 8§ 48b SGB II, trifft aber keine Entscheidun-
gen.
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1.5.2 Kooperationsausschuss

Neben dem Bund-Lander-Ausschuss hat der Gesetzgeber 16 Kooperationsaus-
schisse bestehend aus dem Bund und dem jeweiligen Land vorgesehen. Dazu hat
der Kooperationsausschuss, anders als der Bund-Lander-Ausschuss, neben einer
Beratungsfunktion auch eine konkrete Entscheidungskompetenz.

Der Kooperationsausschuss koordiniert die Umsetzung der Grundsicherung auf Lan-
desebene (§ 18b Abs. 1 SGB II). § 18b SGB Il knlpft an die Aufsichtsfunktion des
BMAS uber die BA (8 47 Abs. 1 SGB Il) und im Aufgabenbereich der Tragerver-
sammlung Uber die gE (8 47 Abs. 3 SGB Il) sowie die Aufsichtsfunktion der zustan-
digen Landesbehorden tber die kommunalen Trager an. Das BMAS und die zustan-
digen Landesbehérden erértern die Umsetzung der Grundsicherung fir Arbeitsu-
chende sowie auch Rechts- und Aufsichtsfragen. Die Zielvereinbarung des Bundes
wird Uber dieses Gremium mit den Landern abgestimmt.

Zudem befassen die Trager die Kooperationsausschisse vor Austbung des Wei-
sungsrechts in Angelegenheiten grundsatzlicher Bedeutung (8 44b Abs. 3 S. 4 SGB
II). Dies erfolgt im Falle von zentralen Weisungen der BA entsprechend des gultigen
Weisungskonsultationsverfahrens. Die Befassung der Kooperationsausschiisse im
Falle von Weisungen auf Ebene der Regionaldirektionen und der Agenturen fur Ar-
beit sowie hinsichtlich Weisungen des jeweiligen kommunalen Trégers wurde in der
zwischen BMAS und Landern abgestimmten Mustergeschéaftsordnung fir die Koope-
rationsausschisse wie folgt geregelt:

1. Die Beteiligung der Kooperationsausschisse hinsichtlich Weisungen der BA auf
Ebene der zustdndigen RD und der AA erfolgt in der Regel dadurch, dass Wei-
sungen in grundsatzlichen Angelegenheiten dem kommunalen Trager vor Ort vor
der Veroffentlichung tbermittelt werden. Ist aus Sicht des kommunalen Tréagers
eine Befassung des Kooperationsausschusses erforderlich, teilt der kommunale
Trager dies der zustdndigen obersten Landesbehérde innerhalb von zehn Ar-
beitstagen nach Zugang der Weisung mit. Diese entscheidet innerhalb von zehn
Arbeitstagen Uber eine Befassung des Kooperationsausschusses. Die Befassung
erfolgt dadurch, dass die Weisung dem BMAS durch das Land innerhalb von
zehn Arbeitstagen nach dessen Einschaltung zugeleitet wird. Die Mitglieder des
Kooperationsausschusses kénnen zu der Weisung einvernehmlich eine Empfeh-
lung abgeben. Damit ist das Verfahren nach § 44b Abs. 3 Satz 4 SGB Il abge-
schlossen.

2. Die Beteiligung des Kooperationsausschusses hinsichtlich Weisungen des jewei-
ligen kommunalen Trager erfolgt in der Regel dadurch, dass Weisungen in
grundséatzlichen Angelegenheiten der AA vor Ort vor der Veroffentlichung tber-
mittelt werden. Ist aus Sicht der AA eine Befassung des Kooperationsausschus-
ses erforderlich, teilt die AA dies der zustandigen RD und dem BMAS innerhalb
von zehn Arbeitstagen nach Zugang der Weisung mit. Zudem informiert sie die
oberste Landesbehdrde nachrichtlich tber die Weisung und die eventuelle Be-
fassung im Kooperationsausschuss. Das BMAS entscheidet innerhalb von zehn
Arbeitstagen Uber eine Befassung des Kooperationsausschusses. Die Befassung
erfolgt dadurch, dass die Weisung der zustandigen obersten Landesbehdérde
durch das BMAS innerhalb von zehn Arbeitstagen nach dessen Einschaltung zu-
geleitet wird. Die Mitglieder des Kooperationsausschusses kénnen zu der Wei-
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sung einvernehmlich eine Empfehlung abgeben. Damit ist das Verfahren nach 8§
44b Abs. 3 Satz 4 SGB Il abgeschlossen.

Der Kooperationsausschuss beréat die Tragerversammlung bei der Bestellung und
Abberufung des/der Geschaftsfuhrers/in (8§ 44c Abs. 2 Nr.1 SGB Il). Er hat ein Unter-
richtungsrecht tber Angelegenheiten der gE.

Besondere Bedeutung kommt dem Kooperationsausschuss bei der Klarung von Mei-
nungsverschiedenheiten tber Weisungskompetenzen nach § 18b Abs. 1 S. 7 i.V.m.
8 44e SGB Il zu. Nur in Verfahren bei einer Meinungsverschiedenheit Gber die Wei-
sungszustandigkeit nach 8§ 44e SGB Il entscheidet der Kooperationsausschuss mit
Bindungswirkung flr die Trager. Dartber hinaus kann der Kooperationsausschuss in
Féllen der Rechtsaufsicht Empfehlungen abgeben, soweit das BMAS und die oberste
Landesbehdrde kein Einvernehmen im Aufgabenbereich der Tragerversammlung
herstellen kénnen (8 47 Abs. 3 SGB II).

Das BMAS und die zustandige oberste Landesbehdrde entsenden je drei Mitglieder
in den Kooperationsausschuss (8 18b Abs. 2 SGB Il). Die Mitglieder des Kooperati-
onsausschusses kdnnen sich vertreten lassen. Das BMAS ubertragt in den Koopera-
tionsausschissen einen Sitz mit Stimmrecht auf den Geschaftsfihrer Grundsiche-
rung der jeweils zustandigen Regionaldirektion. Es soll jedoch mindestens ein Vertre-
ter des BMAS und der zustandigen obersten Landesbehoérde teilnehmen. Weiteres
zur Teilnahme von Gasten ist in den Geschéaftsordnungen geregelt.

1.5.3 Ortlicher Beirat

Die Mitglieder des Beirats werden auf Vorschlag der Beteiligten des ortlichen Ar-
beitsmarktes von der Tragerversammlung berufen (8 18d S. 3 SGB Il). Beteiligte des
ortlichen Arbeitsmarktes sind insbesondere die Trager der freien Wohlfahrtspflege,
Vertreter von Arbeitgeberverbanden, Gewerkschaften sowie den Kammern und be-
rufsstandischen Organisationen.

Vertreter von Beteiligten des ortlichen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsleistungen
nach dem SGB Il anbieten, sind laut Gesetzesbegriindung zur Vermeidung von Inte-
ressenkonflikten von der Mitgliedschaft im 6rtlichen Beirat ausgeschlossen (8 18d S.
4 SGB 11). Im Ubrigen bestehen keine Voraussetzungen fiir die Besetzung des Beira-
tes. Eine namensscharfe Bestellung der Mitglieder und der Stellvertreter wird emp-
fohlen.

Der Beirat gibt sich eine Geschéaftsordnung (8 18d S. 5 SGB I).
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2 Markt & Integration

2.1  Zugangssteuerung/Neukundenprozess

Die Inhalte des Handbuchs Neukundenprozess besalRen Weisungscharakter fur
AAgAw. Von der KUZ-Logik abweichende, alternative Umsetzungsformen der Ab-
laufprozesse sind auch fur AAgAw im Handbuch nicht ausgeschlossen. Dennoch
durften die AAgAw ihre Ablaufe fast ausschliel3lich KUZ-konform organisiert haben.

Nach Uberfiihrung des SGB II-Bereichs einer AAgAw in gE hat das Handbuch nur
Empfehlungscharakter.

2.2  4-Phasen-Modell/Allgemeine Arbeitsvermittlung

Gem. §8 76 Abs. 3 SGB Il ist die gE Rechtsnachfolger. Regelungen, Weisungen und
Empfehlungen zum 4-Phasen-Modell (auch fir Jugendliche und Reha) und zum Pro-
dukteinsatz bestehen daher fort.

Das gilt auch fur das Verwaltungsverfahren und Verwaltungsakte (insbesondere Ein-
gliederungsvereinbarungen, Gutachten, Vermittlungsvorschlage, Einladungen usw.).

2.3 Jugendliche/Ausbildungsvermittlung

§ 16 Abs. 4 SGB Il i. V. m. § 44b Abs. 4 SGB Il sieht vor, dass die gE die Ausbil-
dungsvermittlung durch die Bundesagentur wahrnehmen lassen kann. Die Wabhr-
nehmung der Aufgabe ist der neuen gE anzubieten. Es entscheidet nach 8§ 44c Abs.1
Satz 2 Nr. 4 SGB Il die Tragerversammlung. Im Interesse der Jugendlichen und
rechtkreisiibergreifender Chancengleichheit ist eine Ubertragung der Ausbildungs-
vermittlung auch vor dem Hintergrund des bereits bestehenden Fachkraftemangels
weiterhin anzustreben.

Die AA flhrt frihzeitig Verhandlungen mit dem kommunalen Trager Uber eine Uber-
tragung nach Ubergang in die gE.

Nach Beschluss in der Tragerversammlung schlief3t der/die Geschaftsfuhrer/in der
gE mit dem VG der AA eine Verwaltungsvereinbarung tber die Ubertragung sowie
Uber den Einkauf dieser Serviceleistung nach dem Service-Portfolio ab.

Die Anpassung/Erstellung der Schnittstellenkonzepte sowie die Information der be-
troffenen Mitarbeiter sollten zeitnah erfolgen.

Maf3gebliche Weisungen/Informationen:

= Basis fiir die Ubertragung der Ausbildungsvermittlung sind HEGA 09/06-02 und
die aktuelle Mustervereinbarung It. HEGA 12/07-08

= Basis fur die Kostenpauschale ist die Ausbildungsvermittlungs-Erstattungs-
Verordnung vom 20.12.2006 sowie die Beschreibung der operativen Aufgabe IlI.1
im Service-Portfolio 2011
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= Hinweis: sofern ein gemeinsamer Arbeitgeberservice besteht, ist die Basis fur die
Ausgestaltung des Arbeitgeber-Service: HEGA 08/07-01; 10/08-01; 11/08-02

= Basis fur die Ausgestaltung der Schnittstelle: ,Arbeitshilfe Falldokumentati-
on/Ubergabemanagement im Integrationsprozess 4-Phasen-Modell (4PM) an der
Schnittstelle SGB 11/SGB Il sowie ,Ubertragung der Aushildungsvermittlung von
Jugendlichen im Rechtskreis SGB 1I*

= Basis fur 4-Phasen-Modell Ausbildungsvermittiung und Reha: HEGA 02/2010 —
Nr. 5

2.4 Reha

In Vorbereitung auf die Etablierung der gE sind Organisation und Ablaufe in den
Agenturen fur Arbeit und den Grundsicherungsstellen zu priufen und ggf. entspre-
chend der Weisungslage anzupassen.

Arbeitsgrundlage ist dazu:

HEGA 08/06-05 - Férderung der Teilhabe am Arbeitsleben - Anderungen ab
01.08.2006 und

HEGA 12/06-06 - Berufliche Rehabilitation - Verwaltungsvereinbarungen zur Durch-
fuhrung der Leistungsverpflichtung des Tragers der Grundsicherung

Veranlassungen:

Die Ubertragung der Aufgaben zur Durchfiihrung der Leistungsverpflichtung der
Grundsicherungsstelle nach 8§ 16 Abs. 1 SGB Il durch die Bundesagentur fur Arbeit
fur den Personenkreis erwerbsfahiger hilfebedirftiger Rehabilitanden (HEGA 12/06-
06) ist der (neuen) gE vorzuschlagen. Sie ist von der Moglichkeit der Ubertragung
der Sachbearbeitung in Kenntnis zu setzen und die operative Aufgabe IIl.2 im Ser-
vice-Portfolio der BA ist anzubieten. Uber die Inanspruchnahme entscheidet die Tra-
gerversammlung. Eine neue Verwaltungsvereinbarung zur Ubertragung ist vorzube-
reiten.

Soweit Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen wurden, sind diese zu Uberpri-
fen.

Wird von der gE die Ubertragung der Leistungsverpflichtung nicht in Betracht gezo-
gen, dann ist die ordnungsgemale Aufgabenubergabe von der AA an die gE unter
dem Aspekt hochstmoglicher Kontinuitat der Leistungserbringung fur die Kunden un-
ter Berucksichtigung des Aufgaben- und Funktionsiiberganges sicher zu stellen - die
entsprechenden SGB Il-Forderakten im Reha-Verfahren (nur zu Reha-Fdrderungen
aus der Leistungsverpflichtung nach 8§ 16 Abs. 1 SGB Il) sind abzugeben.

2.5 Arbeitgeber-Service (AG-S)

Seit August 2006 haben AA und AAgAw einen gemeinsamen AG-S betrieben. Ge-
maf 8§ 44c SGB Il entscheidet in einer gE die Tragerversammlung u. a. Giber organi-
satorische und personalwirtschaftliche Angelegenheiten. Damit kann die Fortfiihrung
des gemeinsamen AG-S nur Uber den Bestéatigungsbeschluss der Tragerversamm-
lung der gE herbeigefthrt werden.
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Um eine systematische Information zu leisten, erfolgt zunachst eine Vorabstimmung
zur Fortfuhrung des gemeinsamen AG-S zwischen der AA und dem kommunalen
Trager. Den AA wird dazu eine Prasentation zur Arbeitsweise des AG-S und zur Vor-
teilslibersetzung als Anlage zur Verfigung gestellt (Anlage 4).

Bereits im Rahmen der Grindungsverhandlungen der AA und des kommunalen Tra-
gers zur Bildung einer gE ist eine entsprechende Absichtserklarung beider Trager
herbeizufihren.

Soweit Einigkeit Gber die Nutzung eines gemeinsamen AG-S erzielt werden kann,
sollte in der konstituierenden Sitzung der Beschluss der Tragerversammlung zur Er-
richtung des gemeinsamen AG-S gefasst werden.

Unmittelbar im Anschluss daran wird die offizielle Kooperationsvereinbarung ent-
sprechend der Mustervereinbarung (HEGA 11/08 Nr. 2) unterzeichnet.

Bei erfolgloser Verhandlung Uber die Einrichtung eines gemeinsamen AG-S ist den
kunftigen gE alternativ ein niedrigschwelliges Angebot zur Zusammenarbeit zu un-
terbreiten.

In diesem Fall wird den AA bei Bedarf eine bei der Zentrale (SP_lIl 12) im Einzelfall
anzufordernde Mustervereinbarung zur Verfligung gestellt.

Die Umsetzung einer niederschwelligen Zusammenarbeit bedarf der Zustimmung der
Tragerversammlung. Hierzu ist zeithah zum Ubergang in die gemeinsame Einrich-
tung ein Kooperationsbeschluss der Tragerversammlung herbeizufiihren.

2.6  Arbeitgeber-Trager-Biro

Auch bei Errichtung der gE sind die Aufgaben eines Arbeitgeber-Trager-Buros
(AG/T-Buro) unter dem Aspekt héchstmoglicher Kontinuitat der Leistungserbringung
fur die Kunden unter Bertcksichtigung des Aufgaben- und Funktionstiberganges si-
cher zu stellen.

In den gE ist darauf hinzuwirken, professionelle Strukturen fur die Bearbeitung der
Leistungen an Arbeitgeber, Selbstandige, Trager sowie die Umsetzung der Bund-
und Landerprogramme zu schaffen.

Die Entscheidung Uber die organisatorische Ausrichtung des AG/T-Biros trifft die
Tragerversammiung (8§ 44c Abs. 2 SGB 1l). Nach § 44b Abs. 4 SGB Il ist eine Uber-
tragung der Aufgaben des AG/T-Blros an den Trager Agentur fur Arbeit moglich.
Daruber entscheidet die Tragerversammlung gem. 8§ 44c Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 SGB |l.
Die Mittelbewirtschaftung kann nach § 44f Abs. 5 SGB Il Ubertragen werden. Die
Kostenerstattung erfolgt nach Maf3gabe der Sach- und Personalkostenpauschalen im
Rahmen einer Sondervereinbarung. Die Dienstleistung ist nicht Gegenstand des
ServicePortfolios.

Wichtig ist, dass die Forderentscheidung im Einzelfall durch die g dem Grunde
nach getroffen werden muss und dass in den Bescheiden an die Kunden erkennbar
sein muss, dass die zustandige gE den Verwaltungsakt erlassen hat (fir Widerspru-
che, Haftungsverfahren, usw.).

Seite 26


http://www.baintern.de/nn_511040/zentraler-Content/A-04-Vermittlung/HEGA/Dokument/HEGA-11-2008-VA-QS-Vermittlungsprozess.html

Projektburo Neuorganisation SGB Il Stand: 16.08.2011

Interne Weisungen, Hinweise zum internen Dienstablauf, Schnittstellenpapiere, er-
messenslenkende Weisungen sowie das Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm
mussen vor Ort ausgestaltet werden.

Weisungen zum Produkteinsatz gelten fort.

Aufzunehmen bzw. zu bertcksichtigen sind auch Altfalle nach dem Altersteilzeitge-
setz, deren Bewilligung vor 2008 erfolgt ist und tUber das Jahr 2011 hinaus gefordert
wird. Altersteilzeit-Forderfalle, in denen die rechtswirksame Wiederbesetzung vor
dem 01.01.2008 vorgelegen hat und die Kostenzusage durch die AAgAw erteilt wur-
de, sind der gE zu ubergeben und weiterhin zu Lasten der gE zu finanzieren. Bei Un-
terbrechung der Wiederbesetzung und Neueinstellung (bzw. Weiterbeschaftigung
nach Ablauf einer befristeten Kostenzusage) eines Alg II-Beziehers nach Ubernahme
des Altersteilzeit-Falles durch die gE gilt die neue (ab 01.01. 2008) geltende Rechts-
lage (eine Kostenzusage ist in diesen Féllen insoweit nicht mehr erforderlich). Die
Anschlussfinanzierung des Altersteilzeit-Falles (Erstattung der Aufstockungsleistun-
gen nach § 4 Altersteilzeitgesetz an den Arbeitgeber) erfolgt ab diesem Zeitpunkt als
sog. Pflichtleistung aus Mitteln der BA.

Beim Ubergang wird von einer Rechts-/Funktionsnachfolge ausgegangen.
Prozessuale Betrachtung der AMDL.:

= abgeschlossene Vorgange

Im Rahmen des Ubergangs ubernimmt die gE samtliche MaRnahme- und
Forderunterlagen (z. B. MalRnahmeakten, Forderakten, Einzelbewilligungen)
seit Einfihrung des SGB Il am 01.01.2005 und bewahrt sie bis zum Ablauf der
in der Aktenordnung vorgeschriebenen Frist auf. Sie erteilt Auskinfte zu die-
sen Fallen und nimmt ggf. Nachbearbeitungen vor.

= Jaufende Vorgange

Bestehende Vertrage, Zusicherungen, Bewilligungen etc. haben mit Uberfiih-
rung in die gE weiterhin Bestand und werden bis zum Ende der Forderdauer
im Rahmen der Aufgaben- und Funktionsiubergabe fortgesetzt.

= Kommunale Eingliederungsleistungen (8 16a SGB II)

Im Rahmen der Rechts- und Funktionsnachfolge gehen diese Vorgdnge vom
kommunalen Trager auf die gE Uber, die seit 01.01.2011 auch diese Aufgabe
des kommunalen Trégers kraft Gesetz wahrnimmt. Eine Aufgabenibertra-
gung auf den kommunalen Trager ist rechtlich moglich (8 44b Abs. 4 SGB II).
Hierliber entscheidet die Tragerversammlung.

Zu beachten ist hierbei, dass die kommunalen Eingliederungsleistungen nach
§ 16a SGB Il und auch das bendétigte Personal, das diese Leistungen erbringt,
alleine vom kommunalen Trager zu finanzieren sind. Diese Kosten sind daher
nicht den Verwaltungskosten der gE zuzurechnen. Hingegen sind administra-
tive Aufwande (z. B. Fallmanager der gE schickt Kunden zur Schuldnerbera-
tung) Bestandteile der Verwaltungskosten der gE.

= Zugriffsberechtigung/Rollenkonzepte fir die IT-Fachverfahren
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Befugnisse fur Zugriffe auf die IT-Fachverfahren und -Fachdienste (z. B. Ver-
BIS, ERP, coSachNT, zPDV) werden gemalRR den vorhandenen Berechti-
gungs-/Rollenkonzepten weiterhin verfigbar sein (HEGA 03/2010 Nr. 2).

2.7 Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm

Das ortliche Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm fir die Zeit nach dem Umstel-
lungszeitpunkt, das noch in der bisherigen Rechtsform der Grundsicherungsstelle
aufgestellt wird, ist nach § 44c Abs. 6 SGB Il mit der Tragerversammlung der gE ab-
zustimmen. Die Abstimmung sollte moglichst in einer der ersten Tragerversammlun-
gen erfolgen, um die Handlungsfahigkeit der gE herzustellen. Der Leitfaden bietet
Hinweise flur die Erstellung eines Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms.

2.8 Datentbergabe von VerBIS-Daten

Mit dem Ubergang einer AAgAw in ein JC/gE SGBII miissen in VerBIS alle Daten-
satze durch den RITS, bei mengenmaldig grofReren Umorganisationen unter Einbe-
ziehung des technischen Supports von SEP51 umgezogen werden.

Die Tragerschaft einer AAgGAwW/gT kann durch das zustandige RITS automatisiert (per
Batch CR0O054AB) auf JC/gE SGB Il umgestellt werden. Dazu ist dem zustandigen
RITS rechtzeitig ein Umstellungsauftrag zu erteilen.

Alle Kundendatensatze der betroffenen Dienststelle werden auf diese Weise auf die
neue Tragerschaft (JC/gE) umgestellt. Dartber hinaus wird die geéanderte Trager-
schaft bei den Kundendatensétze auch in der zPDV durch einen Batch (CRO064AB)
synchronisiert. Die Kunden-/Betreuerbeziehungen bleiben dabei erhalten. Der Batch
ist nur anwendbar fir Tragerschaftsdnderungen im Rechtskreis SGB 1.

Sofern im Zusammenhang mit der Umstellung der Tragerschaft einer AAgAw in ein
Jobcenter/gE auch neue Organisationsstrukturen entstehen, kénnen die Kundenda-
tensatze mit IT-technischer Unterstlitzung auf die neuen Team- und
Betreuerzuordnungen umgezogen werden. Fiur diese Umorganisation ist Gber den
RITS ebenfalls ein entsprechender Umstellungsauftrag mit den fachlichen Vorgaben
der jeweiligen Anderungen aufzugeben. Die Umstellung von Arbeitnehmerkundenda-
ten in VerBIS erfolgt automatisiert durch Starten des Batches ,CRO055AB*; fur die
Umstellung von Arbeitgeber- und Stellenangebotszuordnungen durch den Batch
,CROO0101AB". Die Zugriffsrechte von Mitarbeiter/-innen in VerBIS werden mit der
Umstellung der Tragerschaft ebenfalls automatisiert auf die korrespondierenden Rol-
len und Zusatzberechtigungen im Kontotyp ,Mitarbeiter SGB 11“ fir JC/gE umgestellt
(Nahere Informationen beinhaltet das Kapitel 7.2).
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3 Leistung

3.1 Logo, Zugriffsrechte und Organisationsanderung

Leistungsbescheide und sonstige Druckstiicke, die ab dem Zeitpunkt des Ubergangs
in gE erstellt werden, miussen im Namen und unter Bezeichnung der jeweils zustan-
digen gE erfolgen. Hieraus ergibt sich das Erfordernis, die Kurz- und Langbezeich-
nung (ARGE-Grunddaten; A2LL MID209) sowie die Logos im Verfahren A2LL und
BK-Text anzupassen. Die Anderung der Logos und der Bezeichnungen erfolgt zent-
ral. Die Langbezeichnung darf nicht mehr als 95 Zeichen (inkl. Leerzeichen) umfas-
sen, da anderenfalls Probleme mit der Lesbarkeit der Anschrift der gE in den Druck-
dokumenten auftreten. Die Kurzbezeichnung wird verwendet fir Auswabhlfelder in der
Software und darf 35 Zeichen nicht Uberschreiten. Die Verfahrensinformation SGB |l
vom 18.01.2011 (insbesondere die technischen Restrektionen, welche unter Anlage
2 beschrieben sind) ist dabei zu beachten. Fir die Einarbeitung der geanderten Be-
zeichnung und des Logos ist eine Vorlaufzeit von drei Monaten einzuplanen. Ggf.
erforderliche Anderungen zu den Offnungszeiten, Anschriften, Telefonnummern und
Verkehrsverbindungen in den tber A2LL erstellten Druckvorlagen sind dezentral in
der A2LL-Benutzerverwaltung durch den Administrator der AAgAw vorzunehmen.

Bis zum Ubergang in die gE andert sich an der Darstellung der AAgAw in Druckvor-
lagen nichts, da die Bezeichnung Jobcenter nur fur die zugelassenen kommunalen
Trager bzw. gE vorgesehen ist (8 6d SGB II).

Mit dem kommunalen Trager sollte vereinbart werden, dass Mitarbeitern der gE ein
lesender Zugriff auf die kommunalen IT-Verfahren (mit denen die kommunalen Leis-
tungen berechnet und ausgezahlt wurden) eingeraumt wird. Anhand dieses Zugriffs
lasst sich die Leistungshistorie der kommunalen Leistungen nachvollziehen. Ob sei-
tens des kommunalen Tragers die technischen Voraussetzungen fur den Zugriff auf
die IT des kommunalen Tragers vorliegen, ist vor Ort abzustimmen.

Fur die Beschéaftigten des kommunalen Tragers, die in der gE tatig werden, missen
zum Umstellungszeitpunkt Zugriffsrechte fur die im Leistungsbereich SGB Il einge-
setzten IT-Verfahren wie z. B. A2LL, ERP sowie COLIBRI (im Rahmen der Vorga-
ben) eingerichtet werden. Hierzu muss der kommunale Trager die kommunalen Be-
schaftigten benennen. Die Antrage auf Einrichtung der Zugriffe sind gesammelt an
den ortlich zustandigen Administrator (RITS) zu senden.

Sofern sich die Organisationsstruktur &ndert, ist die Anpassung der Teamkennzeich-
nung an die neue Organisationsstruktur tiber den Administrator vorzunehmen. Hierzu
mussen die alten Team-Bezeichnungen in A2LL mit den neuen Team-
Bezeichnungen uberschrieben bzw. neue eingerichtet werden. In den Benutzerprofi-
len in A2LL findet jedoch keine automatische Anpassung statt, so dass flr jeden Be-
nutzer des betroffenen Teams eine Anpassung des Benutzerkontos erfolgen bzw. ein
neues Benutzerkonto eingerichtet werden muss. Abhangig von der Anzahl der betrof-
fenen Benutzer fihrt dies zu Aufwanden im RITS. Die zeitliche Abfolge sollte daher
mit dem zustandigen RITS abgestimmt werden.

Bei der nachsten Anmeldung kann der Anwender sein neues Team in der "Klapplis-
te" auswahlen.
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Auch die einzelnen Bedarfsgemeinschaften kénnen dann den neuen Teams zuge-
ordnet werden (ersichtlich Uber die Fallhistorie).

Die Personalisierungsdaten in MS Word werden tber die BA-Anwendung Modex de-
zentral durch die RITS gepflegt. Die Modex-Postfacher der BA-Mitarbeiter/innen
mussen, soweit sich Anderungen ergeben, durch die RITS der kiinftigen Dienststelle
zugeordnet werden.

Zur Durchfiihrung des Kontenabrufverfahrens sind die in der Bedarfstragerliste er-
fassten Angaben zu andern, soweit sich Anderungen der Tragernummer, der Be-
zeichnung und der Anschrift der bisherigen AAgAw ergeben. Es wird auf die HEGA
08/07 - 22 - Teilnahme am Kontenabrufverfahren verwiesen. Diese ist im Intranet
unter Geldleistungen SGB Il > Arbeitshilfen > Kontenabrufverfahren eingestellit.

3.2 Betriebsnummern

Die neu zu bildende gE tUbernimmt die Betriebsnummer der bisherigen AAgAw. Die
Meldung zur Sozialversicherung ist daher weiterhin unter der Betriebsnummer der
Uberfuhrten AAgAw vorzunehmen. Diese Betriebsnummer dient ausschlief3lich der
Durchfihrung des Meldeverfahrens fir Leistungen nach dem SGB Il. Eine ggf. erfor-
derliche Anderung der Anschrift des neu gebildeten Leistungstragers ist in der
Betriebsstattendatei vorzunehmen. Diese Anderung ist dem Betriebsnummernservice
mitzuteilen.

3.3 Schulung des materiellen Rechts und der BA-IT fur kommu-
nale Beschaftige

Die im Leistungsbereich der neuen gE angesetzten kommunalen Beschéftigten sind
mit den im SGB Il eingesetzten IT-Verfahren der BA nicht vertraut. Es ergibt sich da-
her ein erheblicher zusatzlicher umstellungsbedingter Schulungsaufwand. Dieser ist
unter Beteiligung des kommunalen Tragers durch die Grundsicherungsstelle vor Ort
zu erheben. Neben dem materiellen Recht des SGB Il und betroffener weiterer Ge-
setze (z. B. SV-Recht) sind insbesondere die in der BA vorhandenen Weisungen und
Arbeitsmittel (z. B. Fachliche Hinweise, Arbeitshilfen) in die Schulungen einzubezie-
hen.

Schulungsmal3nahmen sind rechtzeitig vor dem Umstellungszeitpunkt durch die
AAgAw in Absprache mit dem kommunalen Trager einzuleiten und durchzufiihren.
Nur so ist eine ordnungsgemalie Aufgabenerledigung ab dem Start der gE sicherge-
stellt.

3.4  Materiell-rechtliche Schulung fir BA-Beschaftigte
Die im Leistungsbereich der gE angesetzten Beschaftigten der BA sind mit dem Leis-

tungsangebot und den malf3geblichen Vorgaben des kommunalen Tragers zu kom-
munalen Leistungen nicht umfassend vertraut. Es ergibt sich daher ein zusatzlicher
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umstellungsbedingter Schulungsaufwand. Dieser ist ebenfalls vor Ort zu erheben.
Schulungsmal3nahmen sind durch die AAgAw rechtzeitig vor dem Umstellungszeit-
punkt einzuleiten und moglichst unter Mitwirkung des kommunalen Tragers durchzu-
fuhren.

3.5 Ubergang Jahreswechsel

Fir Antrage auf Leistungen nach dem SGB II, iiber die vor dem 31.12.2011" ent-
schieden wird, ist hinsichtlich der Bundesleistungen die AAgAw und hinsichtlich der
kommunalen Leistungen der kommunale Trager zustandig. Bewilligungszeitraume,
die ab 01.08.2011 beginnen, enden regelmafkig nach dem 31.12.2011. Da der Uber-
gang der AAgAw/des kommunalen Tragers in die gE keine Auswirkung auf die Wirk-
samkeit der erlassenen Verwaltungsakte hat, kann der Regelbewilligungszeitraum
grundsatzlich auch in Zeiten nach dem Umstellungszeitpunkt hineinreichen.

Auch die Bearbeitung von Anderungen im Jahr 2011 erfolgt im Rahmen der jeweili-
gen Zustandigkeit ohne Bertcksichtigung der Umorganisation.

Die Zusammenfuhrung der Leistungsféalle, Aufnahme der Zahlung und Bescheidung
an den Kunden ist mit dem kT abzustimmen. Dabei kann auch eine getrennte Wei-
terzahlung der Leistungen auf Grundlage des in 2011 an den Kunden ergangenen
Bewilligungsbescheids vereinbart werden (siehe unten Ziffer 3.5.2).

3.5.1 Gesetzlicher Regelfall des Ubergangs zum 01.01.2012

Mit dem Ubergang der AAgAw und des KT in die gE nimmt diese im gesetzlich vor-
gegebenen Umfang die Aufgaben auf dem Gebiet der Grundsicherung fir Arbeitsu-
chende wahr, so auch die Bescheidung und die Auszahlung von Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts. Insofern ist die g ab dem 01.01.2012 fir die Aus-
zahlung der Leistungen fir die Zeit ab Februar 2012 origindr zustandig. Die Januar-
zahlung erfolgt noch aus den jeweiligen Systemen der AAgAw und des kT

Eine Befristung der Bewilligungszeitraume und Bescheide durch die AAgAw und KT
ist aufgrund der gesetzlich vorgesehenen Rechtsnachfolge nach § 76 Abs. 3 SGB I
nicht erforderlich. Die gE muss in den zum Ubergangszeitpunkt laufenden Bewilli-
gungsfallen die nahtlose Weiterzahlung der Leistungen und ggf. den Erlass der (Fol-
ge-) Bescheide sicherstellen.

Die Zusammenfuhrung der Auszahlung zum 01.02.2012 unter Beibehaltung der ge-
trennt erlassenen Bewilligungsbescheide der AAgAw und KT erfolgt durch eine
Kennzeichnung in dem IT-Verfahren A2LL (Aufruf des jeweiligen BG-Falles und Lo6-
schung des Hakens ,KdU nicht zahlungsrelevant* jeweils fur die Zeit ab 01.02.2012).
In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass zur Vermeidung fehlerhafter Be-
willigungsbescheide diese Kennzeichnung grundséatzlich erst nach Griindung der gE,
frihestens jedoch nach Durchfihrung der automatisierten Regelsatzerhéhung fur

! Die nachfolgenden Ausfilhrungen beziehen sich hinsichtlich der Daten auf den Ubergang zum 01.01.2012. Sofern eine friihere
Zusammenfuhrung der AAgAw und des kommunalen Tragers zur gE vor dem 31.12.2011 vereinbart wird, sind die Daten ent-
sprechend anzupassen.
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2012 und dem automatisierten Versand der Anderungsbescheide (voraussichtlich
26./27.11.2011) erfolgen darf. Hintergrund ist, dass Anderungsbescheide der
AAgAw ansonsten bereits in 2011 Leistungen des kommunalen Tragers ausweisen
und bewilligen. Im Ergebnis missen die kommunalen Leistungen fur den laufenden
Fallbestand (opDS-Auswertung s. 3.5.3) in der Zeit ab Dezember 2011 bis spates-
tens zum Zeitpunkt der Auszahlung der Leistungen fir Februar 2012 (Monatslauf
A2LL in der 2. Januar-Hélfte) zusammengefiihrt und in A2LL angewiesen werden.
Die Leistungssachbearbeitung sollte hieriiber frihzeitig in Kenntnis gesetzt werden.
Eine Bescheiderteilung nur aus Grinden der Zusammenfiihrung der Auszahlung ist
zu unterlassen.

3.5.2 Ausnahme: Getrennte Weiterzahlung der Leistungen bis langstens
30.06.2012

Die AA kann gegenuber dem kommunalen Trager im Hinblick auf eine moglichst rei-
bungsarme Uberfiihrung in gE anregen, die kommunalen Leistungen fiir einen Uber-
gangszeitraum bis maximal 30.06.2012 weiterhin tber die kommunalen IT-Verfahren
auszuzahlen. Die getrennte Weiterzahlung aller Falle ist nur mdglich, wenn der KT
sicherstellt, dass Anderungen bei den Kosten fiir Unterkunft und Heizung, die sich
aus der Regelsatzanpassung ergeben, noch in 2011 beschieden werden. Kénnen
diese Anderungen erst in 2012 beschieden werden, miisste der Anderungsbescheid
bereits durch die gE erlassen werden und die Bundes- und kommunalen Leistungen
mussten zusammengefuhrt werden.

Variante 1. Sukzessives Auslaufen der getrennten Auszahlung durch die bisherigen
Zahlungssysteme der AAgAw bzw. KT bis 30.06.2012

In dieser Variante wird vereinbart, dass der kT die kommunalen Leistungen und die
AAgAw die Bundesleistungen auf Grundlage der im Jahr 2011 getroffenen Entschei-
dungen Uber den 31.12.2011 hinaus bis langstens Juni 2012 bzw. bis zum Eintritt
einer Anderung des Leistungsfalles uber die jeweiligen IT-Verfahren auszahlen. Da-
bei ist die getrennte Weiterzahlung begrenzt durch den Eintritt einer Anderung, un-
abhangig davon, ob diese sich auf die Bundesleistungen und/oder auf die kommuna-
len Leistungen auswirkt. Mit diesem Vorgehen wird gewahrleistet, dass die Leis-
tungszahlung gesichert und eine sukzessive Ubernahme der Leistungsfalle durch die
gE ermoéglicht wird. Die gE ist als neuer Trager fur die Bearbeitung und Verbeschei-
dung der Anderung zustandig. Ein Bescheid darf durch den kT im Jahr 2012 nicht
mehr erstellt werden.

Werden durch den kT kommunale Leistungen im Ubergangszeitraum ausgezahlt,
fuhrt die gE bei Ablauf des Bewilligungszeitraums, bei Eintritt einer Veradnderung des
Leistungsfalls bzw. bei Bearbeitung eines noch offenen Bearbeitungsvorgangs nach
2011, spatestens fur die Monatszahlung Juli 2012 kommunale Leistungen und Bun-
desleistungen zusammen. Die gE prift die in A2LL erfassten Daten zu kommunalen
Leistungen auf Vollstandigkeit, erganzt diese bei Bedarf und nimmt zum mafRgebli-
chen Zeitpunkt die Zahlung der Gesamtleistungen Uber die BA-IT-Verfahren auf.
Hierzu wird der Haken ,,KdU nicht zahlungsrelevant® geléscht.

Variante 2: Getrennte Auszahlung Uber die bisherigen Zahlungssysteme bis zu ei-
nem festgelegten Stichtag vor dem 30.06.2012
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Far die Zusammenfuihrung der Auszahlung kann auch ein friiherer Stichtag vor dem
30.06.2012 vereinbart werden. Zwingend ist jedoch die Ubergabe zum ersten eines
Monats.

Abweichend vom Regelfall (siehe oben 3.5.1) und der Variante 1 kdmen als mdgliche
Zeitpunkte einer Zusammenfuhrung der Auszahlung der Bundes- und der kommuna-
len Leistungen die Monatsersten vom 01.03.2012 bis 01.06.2012 in Betracht. Die
Hinweise zur technischen Realisierung der Ubernahme der kommunalen Leistungen
in dem IT-Verfahren A2LL unter 3.5.1 (letzter Absatz) gelten entsprechend.

Um Doppelzahlungen in beiden dargestellten Varianten zu vermeiden, ist mit dem kT
ein Verfahren zur gegenseitigen Information - insbesondere die Festlegung des Ver-
fahrens bei Eintritt einer Anderung - abzustimmen. Ziel muss dabei sein, dass die
rechtzeitige Einstellung der Zahlung Uber die kommunale IT und die nahtlose Zah-
lungsaufnahme Uber die BA- IT-Verfahren sichergestellt wird.

Auch hier ist die Verarbeitung der Monatszahlung zumindest innerhalb der BA bereits
um den 20. des Vormonats zu beachten.

3.5.3 Weitere Hinweise zu den Ubergangsszenarien

Mit dem KT ist bis spatestens Ende 30.09.2011 schriftlich zu vereinbaren, ob und
wenn ja, welche der beiden Ausnahmen vom gesetzlichen Regelfall (Ziffer 3.5.2) ge-
wahlt wird (Muster siehe Anlage 5). Sofern eine Ausnahme nicht vereinbart wird, gilt
3.5.1. Die Vereinbarung ist bis 15.10.2011 an das Postfach Neuorganisation (_BA-
Zentrale-Projekt-Neuorganisation-SGB-I11) zu senden.

Fur die Zusammenfuhrung der Leistungen kann der Bestand an Leistungsfallen mit
als ,nicht zahlungsrelevant® gekennzeichneten kommunalen Leistungen Uber den
opDs ausgewertet werden. Eine entsprechende Musterabfrage ist in der Wissensda-
tenbank zum opDs eingestellt.

Leistungsfalle, fir die SV-Beitrage geleistet werden, sind tber den opDs identifizier-
bar. Demgegeniber kdnnen Leistungsfalle, fir die nur Meldungen zur SV erfolgen,
nicht Uber den opDs ausgewertet werden. Gegebenenfalls kann eine Auswertung
aus dem kommunalen IT-Verfahren erstellt werden.

Der kommunale Trager soll, soweit eine Auszahlung der kommunalen Leistungen
Uber die BA-IT erfolgt, eine Einzugserméchtigung erteilen, da es zu keinem Zeitpunkt
zu einer Vorleistung durch die BA kommen darf.

Ansonsten ist eine taggleiche Erstattung der kommunalen Leistungen durch Uber-
weisung sicherzustellen.

Die taggleiche Erstattung erfolgt mittels Lastschrift-Einzugsverfahren, Einzeliberwei-
sung oder Abschlagszahlung durch den kT. Der kT stellt sicher, dass das fur das
Lastschriftverfahren angegebene Konto eine ausreichende Deckung aufweist und
Uberweisungen und Abschlage termingerecht geleistet werden.

Hinweis: Wird eine Einzugsermachtigung durch den KT nicht erteilt, oder wird die
taggleiche Erstattung nicht in anderer Weise sichergestellt (Einzelliberweisung oder
Abschlagszahlung durch kT), bzw. werden die geleisteten Erstattungen durch ihn
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zuruckgeholt, muss eine sofortige Zahlungseinstellung der kommunalen SGB II-
Leistungen durch die BA erfolgen.

Die Einzugserméachtigung (siehe Anlage 6) ist bis spatestens 15.11.2011 an das
Postfach Neuorganisation (_BA-Zentrale-Projekt-Neuorganisation-SGB-1l) zu sen-
den.

Fur die Bearbeitung von Anderungen nach dem Uberleitungszeitpunkt ist - auch fir
Leistungszeitrdume der getrennten Trégerschaft - die gE zustandig. Zur Bearbeitung
in A2LL wurde ein Bearbeitungshinweis erstellt (siehe Anlage 7).

= Zugriff auf Finasload-Webserver

Dem kT wird taglich ein Einzelnachweis tber die erfolgten Auszahlungen und
Einnahmen der kommunalen Leistungen Uber einen Zugang zum Finasload-
Webserver zur Verfugung gestellt. Der Zugriff auf diesen Server wird vom KT
bei der KdU-Abrechungsstelle des BA-SH mit dem Vordruck ,Erhebungsbo-
gen* aus Anlage 9 beantragt

= Haftung

Es werden keine Uber das gesetzliche Erfordernis hinausgehenden Haftungs-
regelungen vereinbart. Die Regelungen zur Haftung durfen den BA-Haushalt
nicht belasten (z. B. Haftung nur im Umfang dessen mdglich, wie die BA ihre
Bediensteten im Rahmen ihrer Vorschriften haftbar machen kann, so dass fur
die BA keine finanzielle Belastung entsteht

3.6 Umgang mit offenen Bearbeitungsvorgangen

Mit der Uberfiihrung von AAgAw und kommunalem Trager in die gE muss eine neue,
an die Aufgaben angepasste Aufbau- und Ablauforganisation entwickelt werden. Es
kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die Beschaftigten die in ihrer
bisherigen Zustandigkeit liegenden Leistungsfalle weiterhin bearbeiten. Zur Unter-
stutzung bei der Leistungserbringung und zur Optimierung der Bearbeitungsprozesse
sollte den Akten daher eine Ubersicht beigefiigt werden, aus der die noch offenen
Bearbeitungsvorgange, insbesondere solche, die zum Umstellungszeitpunkt durch
die Trager nicht mehr in eigener Zustandigkeit bearbeitetet werden konnten, erkenn-
bar sind. Dies erleichtert den Beschéftigten die Bearbeitung und fuhrt zu einer Opti-
mierung des Bearbeitungsprozesses. Es wird angeregt, gemeinsam mit dem kom-
munalen Trager die zu erfassenden Bearbeitungsvorgange festzulegen, die Nutzung
einer Ubersicht ber den Leistungsfall zu vereinbaren und den jeweiligen Leistungs-
akten beizuftgen.

Unbearbeitete Bestandsarbeiten fihren unmittelbar zu Mehrarbeit in Form von Kun-
denanfragen/-beschwerden. Gleichzeitig erhéhen unbearbeitete Bestandsarbeiten
das Risiko von Vermdgensschaden. Um eine mdglichst reibungsarme Uberfiihrung in
die gE zu gewéhrleisten und die gE neben den organisatorischen Aufwanden in der
Umstellungszeit nicht zusatzlichen Mehraufwanden auszusetzen, sind im Vorfeld der
Uberfiihrung Konzepte zum Abbau von Bestandsriickstanden zu entwickeln. Die
konkreten Losungen vor Ort sind den dortigen Gegebenheiten - auch unter Beruck-
sichtigung der bereits getroffenen organisatorischen Mal3nahmen - anzupassen.
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Zur Unterstutzung wurde mit HEGA 06/10-13 - vom 21.06.2010 (Az: SU Il 21 - II-
4007/ 11-5105/ 11-8701) das aktuelle Handbuch IKS zur Verfigung gestellt.

3.7  Zahlungsricklaufe

Es ist davon auszugehen, dass Zahlungsriicklaufe bei der auszahlenden Stelle, also
der AA oder dem kommunalen Trager, eingehen. Fir die Ermittlung zur Ursache des
Zahlungsricklaufes ist die gE zustandig. Es muss vor Ort ein Verfahren abgestimmt
werden, wie der kommunale Tréager die gE tber mdgliche Zahlungsricklaufe infor-
miert. Nur anhand der ihr vorliegenden Akte, Einsichtnahme in den Leistungsfall und
ggf. Rucksprache mit dem kommunalen Trager kann die gE an den Leistungsemp-
fanger herantreten, um die Ursache des Zahlungsricklaufs zu klaren. Nach Klarung
der Griunde fur den Zahlungsricklauf stellt die gE die ordnungsgeméafie Zahlung si-
cher.

3.8 Zusammenfuhrung der Leistungsakten

Beide Leistungstrager fuhren derzeit jeweils fir ihre Leistungen getrennte Leistungs-
akten. Die durch die AAgAw als auch durch den kommunalen Trager vorgehaltenen
Leistungsakten sind in der gE unabhéngig von einer etwaigen Weiterzahlung kom-
munaler Leistungen uber die IT-Verfahren des kommunalen Tragers zum Uber-
gangszeitpunkt zusammenzufiihren. Bei der Ubergabe der Akten handelt es sich um
eine Datenubermittlung an den Rechtsnachfolger. Diese ist nach § 76 Abs. 3 SGB Il
zulassig.

Der Ubergabezeitpunkt ist festgelegt, da fiir noch offene Bearbeitungsvorgéange (mit
und ohne unmittelbare Auswirkung auf den Leistungsbezug) die gE zustandig ist und
durch diese bearbeitet werden missen. Dariiber hinaus sind die urspringlich zu-
standigen Leistungstrager nach dem jeweiligen Uberfiihrungszeitpunkt nicht mehr
befugt, leistungsrechtliche Ausklnfte zu erteilen. Dies darf ausschliel3lich durch die
gE erfolgen.

Sofern sich der kommunale Trager nicht mit einer Gbergangsweisen Weitergewah-
rung der kommunalen Leistungen Uber seine IT-Verfahren einverstanden erklart, hat
die gE zum vereinbarten Zeitpunkt die Zahlung der Gesamtleistung sicherzustellen.
Auch hieraus folgt, dass die durch die Trager vorgehaltenen Akten in der genutzten
Liegenschaft zum Ubergangszeitpunkt zusammenzufithren sind. Dabei kann es bei
der Lagerung von zwei getrennten Leistungsakten zundchst belassen werden. Im
Rahmen der weiteren Bearbeitung von Leistungsvorgangen sind diese Akten beizu-
ziehen. Soweit die gE die Leistungszahlung aufnimmt, sind die hieraus entstehenden
Folgevorgdnge (Bundes- und kommunale Leistungen) in einer gemeinsamen Leis-
tungsakte zu fuhren.

Erfahrungen bereits tberfiihrter AAGAw haben gezeigt, dass zusatzliche Aufwande
vermieden werden konnen, wenn zuné&chst nur die aktuellen Teile der kommunalen
Akten bzw. der in der AAgAw vorgehaltenen Akten fur Folgevorgange einer gemein-
samen Akte vorgeheftet werden. Bei Bedarf kdnnen bestehende kommunale Rest-
vorgange zu einem spateren Zeitpunkt beigefugt werden.
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Aus Griunden der Fristwahrung wird fur alle Sondersachverhalte (ausgenommen der
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten) empfohlen, nach den ortlichen Verhaltnissen
fur Altfalle eine Prognose anzustellen (Tag X), ab welchem Zeitpunkt eingehende
Vorgéange voraussichtlich nicht mehr bis zum Tag vor Eintritt der Rechtsnachfolge
erledigt werden kodnnen. Es sind ortliche Absprachen mit dem kommunalen Trager
dariber zu treffen, ab welchem Zeitpunkt durch diesen eingehende Vorgange vo-
raussichtlich nicht mehr bis zum Tag vor Eintritt der Rechtsnachfolge erledigt werden
kbnnen.

Anschliel3end sollten die Akten der AAgAw in geeigneter Form nach folgenden Punk-
ten erfasst/gekennzeichnet werden, um eine Weiterbearbeitung durch die gE zu ge-
wahrleisten:

= Neufalle (Falle, in denen Bearbeitung noch nicht begonnen wurde),

= Falle in laufender Bearbeitung,

= Wiedervorlagen (insbesondere fur die Wahrnehmung von Gerichtsterminen, Er-
widerungsfristen, Stellungnahmen),

= Altvorgange (zum Tag X abgeschlossen).

Unabhangig von einer evtl. Ubergangsfrist, in der Leistungen noch getrennt gewahrt
werden, sind alle SGG-Prozessakten und Bul3geldakten (d. h. Vorgange, die sich in
laufender Bearbeitung befinden, und abgeschlossene Altvorgange) zum Zeitpunkt
des Eintritts der Rechtsnachfolge an die gE zur weiteren Bearbeitung zu tUbergeben.
Dies betrifft auch die Ubergabe der Prozessakten der 2. und 3. Instanz durch die RD
bzw. Zentrale. Es wird empfohlen, dass die SGG-Akten, welche sich in laufender Be-
arbeitung befinden, mit evtl. bestehenden SGG-Akten des kommunalen Tragers vor
der weiteren Bearbeitung zusammengefiihrt werden. Nach dem Umstellungszeit-
punkt ist alleine die gE fur die Fortfihrung laufender SGG- sowie OWi-Verfahren im
Rahmen der Rechtsnachfolge zustandig. Dabei kann es bei der Lagerung von zwei
getrennten Leistungsakten zunachst belassen werden. Im Rahmen der weiteren Be-
arbeitung sind diese Akten beizuziehen und fur Folgevorgédnge eine gemeinsame
Akte zu bilden. Abgeschlossene Altvorgadnge beider Trager sollten nachtraglich zu-
sammen unter einem Merkmal (z. B. BG-Nummer, Name) gefiihrt werden.

Auch fur Anspruchsiibergédnge nach 8 33 SGB Il und 8§ 115 SGB X sind alle Akten
(inkl. beendete Falle) zum Zeitpunkt der Rechtsnachfolge an die gE zu Ubergeben.
Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass Unterhaltsansprtiche verwirken kon-
nen und Unterhaltsanspriche nur unter den Voraussetzungen der 88 1613 Abs. 1,
1585b BGB oder nach Zugang der Rechtswahrungsanzeige fur die Vergangenheit
geltend gemacht werden kénnen.

Vor Ort ist sicherzustellen, dass alle zur weiteren Anspruchsverfolgung erforderlichen
Informationen/Unterlagen (RWA, Titel, Zahlungsaufforderungen, Antragsschriften
etc.) vorliegen.

Wegen der Moglichkeit der Verjahrung/Verwirkung sind Regressfalle (8 116 SGB X)
zum Zeitpunkt der Rechtsnachfolge an die gE unverziglich durch den kommunalen
Trager zu Ubergeben.

Soweit die Serviceleistung 11.13 im Service-Portfolio der BA 2011 ,Regress” durch die
gE nach Beschluss der Tragerversammlung bei den RDen weiter eingekauft wird,
werden die Akten unverziglich an die RD Ubersandt. Die gE pruft vorab, ob die
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AAgAw den Fall fur die betreffende BG bereits an die RD weitergegeben hat und
weist die RD darauf hin.

Die Falle sind unverzuglich weiterzubearbeiten.

Eine Zusammenfihrung von ruhenden Akten analog zu der vorgenannten Vorge-
hensweise sollte zur Entzerrung der durch die Bildung der gE entstehenden Mehr-
aufwande gesondert zwischen den Leistungstragern vor Ort vereinbart werden. Dies
kann grundsatzlich zu einem spateren Zeitpunkt erfolgen.

Sofern es erforderlich ist, dass Aktenteile beim kommunalen Trager verbleiben (z. B.
zu Prifzwecken), ist es zulassig, wenn bei dem urspringlich zustandigen Trager ent-
sprechende Kopien vorgehalten werden. Die Kopien sind in der jeweiligen eigenen
Zustandigkeit zu fertigen. FUr die Bundesleistungen sind aus Sicht der BA keine Ko-
pien erforderlich.

3.9 Aktenhaltung

Die zuklnftigen gE entscheiden eigenverantwortlich und unter Berlcksichtigung der
Gegebenheiten in der genutzten Liegenschaft, in welcher Form die Aktenhaltung
(zentral oder dezentral) organisiert werden soll.

3.10 Antragsvordrucke

Aus der Uberfiihrung der AAgAw in gE ergeben sich geringe Auswirkungen auf das
Volumen der in der Dienstelle vorzuhaltenden Antragsvordrucke. Bisher wurden ggf.
Antragsvordrucke zu kommunalen Leistungen nicht ausgehandigt bzw. vorgehalten.
Soweit die zentral bereitgestellten Antragsvordrucke zukiinftig in der gE verwendet
werden sollen, wird auf den etablierten Erhebungs- und Anforderungsprozess ver-
wiesen (BA-DiS).

3.11 Anpassung Druckvorlagen

Aus der Uberfiihrung der AAgAw in gE ergeben sich keine besonderen Erfordernis-
se, zentrale Druckvorlagen in A2LL und BK-Text inhaltlich in einem gesonderten Mafl3
anzupassen. Sind dezentrale Vorlagen (insb. hinsichtlich der verwendeten Bezeich-
nungen) anzugleichen, ist dies vor Ort eigenverantwortlich vorzunehmen.

3.12 SGG und OWi

Bei der Bearbeitung von Widersprichen ist zu beachten, dass die Rechtsbehelfsbe-
lehrung bei Bescheiden der AAgAw, deren Widerspruchsfrist tber den Zeitpunkt der
Umstellung hinaus verlauft, nicht anzupassen ist. Dies hat zur Folge, dass die Wider-
spruchsfrist wegen der fehlerhaften Rechtsbehelfsbelehrung nach § 66 Abs. 2 SGG
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ein Jahr betragt. Es ist daftir Sorge zu tragen, dass in diesen Féllen die Widerspru-
che nicht wegen Fristverstol3es als unzuldssig zurtick gewiesen werden.

Die AAgAw nutzten bislang die BA-IT-Verfahren coLeiPC SGGAIgll bzw. colLeiPC
SGBIIOWi. Die Nutzung dieser Verfahren ist fur die gE verbindlich (8 50 Abs. 3 SGB
II) und sie erleichtert den gE die Erfullung ihrer rechtlichen Verpflichtung zur Daten-
Ubermittlung nach 8 51b SGB Il zu Widersprichen und Klagen. Die Moglichkeit, (Wi-
derspruchs-)Bescheide, Schreiben und Schriftsdtze auf3erhalb der IT-Verfahren zu
fertigen, besteht genauso wie die Moglichkeit, die in den Verfahren vorgesehenen
Textbausteine zu andern. Vorhandene Daten der bisherigen AAgAw stehen fur die
gE zur Verfugung. Fur die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten sind aufgrund der
alleinigen Zustandigkeit der BA keine zu Uberfihrenden Daten der kommunalen Tra-
ger vorhanden. Fur den Bereich SGG mussen die bisherigen Daten des kommunalen
Tragers manuell Gbernommen werden.

Die ortlich zustédndigen SG, LSG und das BSG (soweit anhangige BSG-Verfahren
betroffen sind) sind rechtzeitig schriftlich tGber die Rechtsnachfolge, Namensande-
rung und ggf. Standortanderung sowie gednderte Telefon- und Faxnummern zu in-
formieren.

Die drtlich zustandigen Hauptzollamter, Amtsgerichte und Staatsanwaltschaften sind
rechtzeitig schriftlich tber die Rechtsnachfolge zu informieren.

3.13 Anspruchsibergange nach 8§ 33 SGB Il und § 115 SGB X

Besonderheiten zur IT-Erfassung

Die Anpassung der dezentralen Dokumentenvorlagen wird eigenverantwortlich durch
die lokalen Organisationseinheiten (insbesondere bei der Verwendung von ULLA ist
die Anderung der Behordenbezeichnung erforderlich) organisiert.

Alle Falle, in denen der kommunale Trager Anspruchsibergange geprtft hat, waren
bisher in der Regel auch von der AAgAw zu prufen, mit Ausnahme der Félle, in de-
nen keine BA-Leistungen erbracht worden sind. Die Angaben hierzu miussten daher
bereits in der vor Ort verwandten Unterhaltsdatenbank erfasst sein. Die Erfassung ist
auf Vollstandigkeit zu prifen und ggf. zu &ndern (v. a. Hohe des Ubergegangenen
Anspruchs).

Sollten Falle noch nicht erfasst sein, werden diese nacherfasst, sofern der Fall noch
nicht beendet ist.

Vorbehaltlich lokaler vertraglicher Bindungen steht es den gE grds. frei, zu entschei-
den, welche Software zur Unterstitzung der Bearbeitung von Unterhaltsfallen in der
Zukunft eingesetzt wird. Es ist jedoch zu beachten, dass Alternativen mangels Zerti-
fizierung nur aufRerhalb des BA Netzes, d. h. auf sog. Stand-alone-PCs, eingesetzt
werden durfen.

Die (Unterhalts-)Verpflichteten bzw. deren Verfahrensbevollmachtigte sind in allen
noch nicht abgeschlossenen Fallen rechtzeitig tber die Rechtsnachfolge zu informie-
ren. Dies kann bereits vor dem Umstellungszeitpunkt durch die bisherige AAgAw er-
folgen, wenn bis dahin die erforderlichen Daten (Kontonummern etc.) vorliegen (z. B.
im Rahmen der Versendung einer neuen Zahlungsaufforderung).
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Mit der Rechtswahrungsanzeige (RWA) wird der (Unterhalts-)Schuldner in Verzug
gesetzt. Eine erneute RWA durch die gE ist damit nicht erforderlich. Da es weiterhin
bei einem Ubergang auf BA/KT verbleibt, muss der (Unterhalts-)Schuldner auch nicht
erneut tber den Forderungstibergang informiert werden (Ubergangsanzeige).

In Fallen, in denen bereits die Serviceeinheit Inkasso tatig ist, ibernimmt diese In-
formation die Serviceeinheit Inkasso.sofern diese fur 2012 weiterhin eingekauft wird,

Um zu vermeiden, dass der (Unterhalts-)Verpflichtete die kommunalen Forderungen
auch nach dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge auf das ihm bisher vom kommunalen
Trager mitgeteilte Konto begleicht, sollte vor Ort mit dem kommunalen Tréger ver-
einbart werden, dass dieser den Schuldner bereits vor dem Zeitpunkt der Rechts-
nachfolge tber die Rechtsnachfolge informiert mit dem Zusatz, dass die gE ihm die
Zahlungsverbindung noch mitteilen wird.

Titelumschreibung/Sollstellung

Die gE stellt die kommunalen Forderungen aus 8§ 33 SGB I, beginnend ab Zeitpunkt
der Rechtsnachfolge und schnellstmdglich zum Soll, sofern die der Berechnung zu-
grunde liegenden Verhaltnisse keine Neuberechnung erforderlich machen.

Sollstellung bedeutet im ERP-System: Der Zentralkasse wird Giber den zu fordernden
Betrag eine Annahmeanordnung erteilt; Folgendes ist dabei zu beachten:

Im Vorfeld muss der Unterhaltspflichtige als Geschéaftspartner vorhanden sein. Die
Erfassung des Unterhaltspflichtigen kann als ,Dritter* in der zPDV erfolgen. Zudem
ist ein Vertragskontotyp 11 (SGB II — privat-rechtlich) und ein Vertragsgegenstand
mit Vertragsgegenstandsart 6206 (Unterhalt) anzulegen.

Fur Unterhaltsforderungen ist mit diesen Daten und der entsprechenden Finanzposi-
tion eine Annahmeanordnung zu erteilen. Der Haupt- und Teilvorgang ist entspre-
chend der Forderungsart auszuwahlen. Im Beleg ist in den Feldern Verwendungs-
zweck 1, Verwendungszweck 2 und Verwendungszweck 3 der Vorname, Nachname
und das Geburtsdatum des Unterhaltsberechtigten einzutragen.

Die Forderungen sind mit dem Mahnverfahren MF (Mitteilung Fachbereich) oder mit
dem Mahnverfahren P1 (privatrechtliches Mahnen, ohne Mahngebthr und ohne Ver-
zugszinsen) anzulegen. Beim Mahnverfahren P1 erfolgt bei Erreichen der letzten
Mahnstufe der Druck einer Mitteilung an den Forderungseinzug (sinnvoll bei bereits
titulierten Forderungen). Beim Mahnverfahren MF erfolgt kein Mahnschreiben. Nach
10 Verzugstagen erhalt der Fachbereich eine Mitteilung tUber den Zahlungsverzug
und entscheidet allein Uber die weitere Vorgehensweise. Sofern bereits ein Titel vor-
liegt und die dem Titel zu Grunde liegenden Verhéltnisse keine Abanderung erforder-
lich machen, lassen die gE den Titel des kommunalen Tragers auf sich umschreiben.
Dies kann erst ab dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge erfolgen und ist unverziglich
vorzunehmen, damit die Zwangsvollstreckung betrieben werden kann.

In anhangigen Antrags-/Klageverfahren informiert die gE die Gerichte rechtzeitig
Uber den Parteiwechsel durch die Rechtsnachfolge. Fur Antrags-/Klageverfahren des
kommunalen Tragers wird empfohlen, vor Ort Absprachen mit dem kommunalen
Trager zu treffen, ob diese Information durch den kommunalen Trager schon vor
dem Eintritt der Rechtsnachfolge erfolgen kann.
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Entscheidung Uber Ruckubertragung

In Fallen, in denen der kommunale Trager den Anspruch gem. 8 33 Abs. 4 SGB Il an
den ursprunglichen Anspruchsinhaber zurtick Ubertragen hat, muss gepruft werden,
ob auch der auf die BA tUbergegangene Anspruch zuriick Ubertragen wird.

3.14 Regress 8116 SGB X

Der Schéadiger und dessen Bevollmachtigte und die tbrigen Beteiligten (insbesonde-
re Versicherungen) sowie die Gerichte bei anh&ngigen Rechtsstreitigkeiten sind
rechtzeitig tber die Rechtsnachfolge zu informieren. Soweit die Serviceleistung 11.13
im Service-Portfolio der BA ,Regress” nach Beschluss der Tragerversammlung durch
die gE weiterhin eingekauft wird, tbernimmt dies die RD, in den ubrigen Fallen die
gE.

Um zu vermeiden, dass der Verpflichtete die kommunalen Forderungen auch nach
dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge auf das ihm bisher vom kommunalen Trager
mitgeteilte Konto begleicht, sollte vor Ort mit dem kommunalen Trager vereinbart
werden, dass dieser den Schuldner bereits vor dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge
Uber die Rechtsnachfolge informiert mit dem Zusatz, dass die gE ihm die Zahlungs-
verbindung noch mitteilen wird.

Sofern bereits ein Titel vorliegt und die dem Titel zu Grunde liegenden Verhéaltnisse
keine Ab&nderung erforderlich machen, lassen die gE bzw. bei Einkauf der Service-
leistung 11.13 im Service-Portfolio der BA ,Regress” die RD den Titel des kommuna-
len Tragers auf die gE umschreiben. Dies kann erst zum Zeitpunkt der Rechtsnach-
folge erfolgen und ist unverziglich vorzunehmen, damit die Zwangsvollstreckung
(weiter-)betrieben werden kann.

Soweit die gE die Serviceleistung 11.13 im Service-Portfolio der BA ,Regress” nicht
einkauft, muss die gE die Titelumschreibung - auch des kommunalen Tragers - und
die Verfolgung eigenverantwortlich veranlassen. Soweit die gE die Serviceleistung
[1.13 im Service-Portfolio der BA ,Regress” weiter einkauft, sind die erforderlichen
Informationen der RD zu tbersenden.

3.15 Datenabgleich
Es besteht kein besonderer Handlungsbedarf seitens der Trager. Erforderliche Ande-
rungen (z. B. Namensanderungen in den Reports, Umsetzung des Datenbestandes

auf den neuen Tréager etc.) werden vom zustdndigen Fachbereich in der Zentrale
veranlasst.

3.16 Rechtshehelfsstellen

Die gE ist befugt, Widerspruchsbescheide zu erlassen (8 44b Abs. 1 S. 3 SGB II, §
85 Abs. 2 Satz 2 SGG).
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4 Finanzen

Die Finanzierung der gemeinsamen Einrichtungen ab dem 01.04.2011 ist gesetzlich
in 8 46 Abs. 3 SGB Il geregelt. Der Bundesanteil betragt 84,8 %, daraus folgt, dass
der KFA auf 15,2 % festgelegt ist.

Abrechnungsgrundsatze fur kommunale Ressourcen sind nicht Bestandteil dieses
Prozesshandbuches.

Die Verantwortung der BA bleibt auch fir die neue Organisationsform gemeinsame
Einrichtung bestehen (s.a. 8 44b Abs. 3 SGB II).

Fur regionale Sonderbedarfe, insbesondere fir die Deckung der Umstellungskosten
2011 beim Ubergang in gE zum Umstellungszeitpunkt, wurden vom BMAS am 20.
Juli 2011 auf Basis einer zwischen den Tragern abzuschlieBenden, gesonderten
Verwaltungsvereinbarung, zentral einbehaltene Mittel an die BA fur die AAgAw ver-
teilt. Diesem geschéatzten und auf den Bund entfallenden Umstellungskostenerméach-
tigungsrahmen liegen eine Pauschale je Bedarfsgemeinschaft in H6he von maximal
75 Euro (Bundesanteil) und die BG-Zahlen Dezember 2010 zugrunde.

4.1 Forderungseinzug / Inkasso

Alle laufenden Verfahren i.R. des Forderungseinzuges und alle sich aus diesen Ver-
fahren ergebenden Ruckforderungen/Erstattungen gehen kraft Gesetzes auf die ge-
meinsamen Einrichtungen utber (8 76 Abs. 3 SGB Il); dies gilt auch fir kommunale
Forderungen. Bestandskraftige Entscheidungen sind nicht zu widerrufen.
ZwangsvollstreckungsmalRnahmen, VerrechnungsmaflRnahmen, Widerspruchsverfah-
ren usw. sind von der gemeinsamen Einrichtung weiterzufiihren. Die Schuldner mis-
sen uber den Rechtsiibergang informiert werden. Die Beschreibung der Einzelpro-
zesse zur Abwicklung der Forderungsiibergange erfolgt durch die Serviceeinheit In-
kasso der BA.

Der Forderungseinzug wird von der BA als Serviceleistung 11.12 im Service-Portfolio
der BA 2011 angeboten. Die gE kann diese Serviceleistung nach 8§ 44b Abs. 4 SGB
Il durch die BA wahrnehmen lassen. Uber die Inanspruchnahme entscheidet die Tré-
gerversammlung, 8 44c Abs. 2 Nr. 4 SGB II.

4.2  Serviceleistungen (SL) der BA im Service-Portfolio

Das Service-Portfolio der BA ist ein Angebot an die gE (8 44b Abs. 5 SGB Il). Nach §
44b Abs. 4 SGB Il kann die gE Aufgaben durch die Trager wahrnehmen lassen. Im
Unterschied zur verpflichtenden Inanspruchnahme aller SL durch die AAgAw kann
die gE Uber die Inanspruchnahme einzelner SL aus dem Service-Portfolio durch Be-
schluss der Tragerversammlung entscheiden, § 44c Abs. 2 Nr. 4 SGB II.
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4.3  Abrechnung Verwaltungskosten Vorjahr

Offene Rechnungen, die 2011 betreffen, aber insbesondere nach § 72 BHO im
Haushalt 2011 nicht mehr zur Auszahlung kamen, sind durch den ab 1. Januar 2012
zustandigen Rechtsnachfolger aus dem Budget 2012 zu leisten.

Ggf. vorzunehmende Ausgleiche im Rahmen der Spitzabrechnung der Verwaltungs-
kosten 2011 im Januar/Februar 2012 gehen ebenfalls zu Lasten/Gunsten des Bud-
gets des ab 1. Januar 2012 zustandigen Rechtsnachfolgers, da die Spitzabrechnung
des Monats Dezember durch die BA nicht vor Ende Januar des Folgejahres erfolgen
kann.

4.4  Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln fur Verwaltungskosten

Die BA Ubertragt gem. 8 44f SGB Il der gE die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln
des Bundes. Fir die Ubertragung und Bewirtschaftung gelten die haushaltsrechtli-
chen Bestimmungen des Bundes. Die Mittelverteilung erfolgt entsprechend § 46 Abs.
1und 2i.V.m. Abs. 3 SGB Il

4.5 Infrastrukturelle Giuter und Dienstleistungen

Es greift die Rechtsnachfolge § 76 Abs. 3 SGB IlI.

4.6 Bewirtschaftung von Eingliederungsleistungen

Gem. § 76 Abs. 3 SGB Il tritt die gE in die Rechte und Pflichten der AAgAw ein (Uni-
versalrechtsnachfolge). Damit gehen Zahlungsverpflichtungen aus von der AAgAw
bewilligten Leistungen auf die gE uber.

Im Sinne des friktionsfreien Ubergangs muss fiir die gE rechtzeitig Transparenz tiber
Art und Umfang der tbergehenden Zahlungsverpflichtungen aus Eingliederungsleis-
tungen hergestellt werden. Die gE muss bei der Beplanung der Mittel fur Eingliede-
rungsleistungen 2012 die durch die AAgAw ausgeldsten Vorbindungen bertcksichti-
gen.

Die Arbeitgeber und Trager sind rechtzeitig tber die geanderte Organisationsform zu
unterrichten.

Die BA Ubertragt gem. 8 44f SGB Il der gE die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln
des Bundes. Fir die Ubertragung und Bewirtschaftung gelten die haushaltsrechtli-
chen Bestimmungen des Bundes. Auf Beschluss der Tragerversammlung kann diese
Befugnis auf die BA zuriick Gbertragen werden.

Seite 42



Projektburo Neuorganisation SGB Il Stand: 16.08.2011

4.7  Arbeitsmarkt-Dienstleistungen

Die Vertragspartner sind durch die AAgAw in geeigneter Weise und im Vorfeld zu
informieren.

4.8 Beauftragter fir den Haushalt (BfdH)

Sobald der gE die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Bundes Ubertragen wor-
den ist (8§ 44f Abs. 1) tragt sie auch die Verantwortung fir die Bewirtschaftung und
die Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes.
Die Funktion des BfdH in den gE ist im Rahmen des § 44f SGB Il gesetzlich nor-
miert. Die Bestellung erfolgt durch den/die Geschéftsfuhrer/in der gE (8 44f Abs. 2);
es ware wiunschenswert, wenn Einvernehmen tber die Person des BfdH mit der BA
hergestellt werden kann. Konkretisierende Weisungen zu Rechten und Pflichten der
BfdH in den gE siehe HBest Punkt 2.6. als Anlage zur GA SGB Il Nr. 10/2011.Im Fal-
le des Einkaufs der SL 11.9 im Service-Portfolio der BA der gE auf Beschluss der Tra-
gerversammlung ist eine gesonderte Bestellung eines BfdH nicht notwendig.

4.9 Planung der Mittel fur Eingliederungsleistungen und Verwal-
tungskosten 2012

Die Planung des Gesamthaushalts 2012 erfolgt wie bisher nach Ausgaben fir die
Mittel aus Eingliederungsleistungen getrennt von der Planung des Verwaltungsbud-
gets. Im Bereich des Verwaltungsbudgets erfolgt die Planung unter Nutzung des
Finanzmonitoring-Verfahrens. Im Bereich der Eingliederungsleistungen wird die Nut-
zung der zentral zur Verfigung gestellten Kalkulations- und Bewirtschaftungshilfe
empfohlen.

Die Bedarfe der Folgeorganisation an Haushaltsmitteln sind in die Planung einzube-
ziehen.

5 Statistik

Die Einbindung kommunaler Leistungen in den gemeinsamen Verantwortungsbe-
reich der gE ist mit einer Erfassung in den BA-IT-Systemen verbunden. Durch zent-
ralen Datenabzug werden hieraus Statistiken im Rahmen der Arbeitsmarkt- und
Grundsicherungsstatistik erstellt. Bei der operativen Datenerfassung fur Sachverhalte
aus dem kommunalen Aufgabenbereich (Leistungen nach § 16a SGB Il, nach § 22
SGB Il und 8 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB Il sowie 8 27 Abs. 3 SGB Il) ist ge-
mafl den Vorgaben zur IT-Nutzung der jeweiligen Fachverfahren vorzugehen. Bei
der Erfassung der Informationen zur Wohnsituation in A2LL ist hierbei schon bei
erstmaliger Datenerfassung auf Vollstandigkeit zu achten.
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6 Infrastruktur

Oberste Prioritat der Infrastruktur hat die Gewahrleistung eines nahtlosen Ubergangs
von der getrennten in die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung, um eine ungestorte
Aufnahme des Dienstbetriebes (Betriebssicherheit) sicherzustellen. Eine frihzeitige
Abstimmung beider Trager in allen infrastrukturellen Angelegenheiten wird empfoh-
len.

Der Umfang und die infrastrukturellen Handlungsbedarfe sind individuell liegen-
schaftsbezogen so rechtzeitig zu ermitteln, dass vorgenannte Zielsetzung erreicht
wird.

GemaR § 76 Abs. 3 SGB Il tritt fur den Ubergang dieser Trager-
schaft/Organisationsform in die gemeinsame Einrichtung eine Rechtsnachfolge kraft
Gesetzes ein.

6.1 Immobilienmanagement

Uber organisatorische Fragen, wie z.B. die Anderung des Sitzes der gE, hat die Tra-
gerversammlung zu entscheiden. Zuvor muss vor Ort eine Verstandigung zwischen
den Tragern uber die weitere Nutzung der Liegenschaft der AAgAw erfolgen. Vor
Eintritt der Rechtsnachfolge bzw. vor dem Ubergang dieser Tragerschaft/ Organisati-
onsform in die gE sind Mietvertrage fur diese kinftige gE von beiden Tragern als Ge-
samtschuldner zu unterzeichnen.

In allen bisherigen Unterbringungsarten ist in der Ubergangsphase die Erfassung der
SGB 1I-Nutzungen weiterhin im bisherigen Umfang vorzunehmen.

Die gE kann die SL 1.8 ,Gebdudemanagement® im Service-Portfolio der BA nach
Beschluss der Tragerversammlung in Anspruch nehmen. Der IS berat zum Angebot.

6.2  Serviceleistungen der BA (SL)

Solange die getrennte Aufgabenwahrnehmung als Organisationsform besteht, wer-
den fur den Trager BA weiterhin SL unterbreitet, nicht jedoch fir den kT, da bei der
getrennten Aufgabenwahrnehmung bisher die Inanspruchnahme von SL der BA
durch den KT nicht vorgesehen war.

Die BA wird den gemeinsamen Einrichtungen SL jeweils im Inventarmanagement
(1.7) und im Immobilienmanagement (11.8) aktiv anbieten.
Derzeit ist die Nutzung von infrastrukturellen BA-Rahmenvertragen zwingend mit
dem Dienstleistungspaket im Inventarmanagement verbunden. Diese wird den gE
ausschlief3lich im Rahmen eines operativen Inventarmanagements uber die IS Infra-
struktur angeboten. Gleiches gilt fur die Erfassung bzw. Verwaltung des Inventars im
IT-Bestandssystem der BA.

Ebenfalls ist die Nutzung von infrastrukturellen BA-Rahmenvertrdgen im Jahr 2011
zwingend mit dem Dienstleistungspaket im Gebdudemanagement verbunden. Dieses
kann wiederum fur die gE nur in Verbindung mit den SL der/s BA-Gebaude-, Bau- u.
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Immobilienmanagement GmbH (GBI) erbracht werden. Diese sind SL im Miet-, Fl&-
chen- u. Baumanagement sowie im Technischen Gebaudemanagement.

Die SL 1.7 Inventarmanagement kann ausschlieR3lich fir die gesamte gE in Anspruch
genommen werden. Beziglich der SL 11.8 Gebaudemanagement ist eine Beauftra-
gung fur Teile des Immobilienportfolios der gE grundsatzlich moglich, sofern eine
Dienstleistungserbringung wirtschaftlich mdglich ist. Dieses ist beispielsweise zu ver-
neinen, wenn ausschlief3lich kleine Auslagerungen betreut werden sollen.

Beschreibungen und Inhalte der SL Inventarmanagement und Immobilienmanage-
ment sind dem Service-Portfolio 2011 zu entnehmen.

Werden SL der Infrastruktur im HHJ 2011 bzw. vor dem Umstellungszeitpunkt in An-
spruch genommen, hat die BA die im Rahmen der SL anfallenden Aufgaben (Bestel-
lungen, ggf. die Bearbeitung von Vertragsstérungen, Rechnungsbearbeitung, Rech-
nungsanweisung etc.) mit Falligkeit innerhalb des entsprechenden Beauftragungs-
zeitraumes zu bearbeiten, soweit ihr die Aufgabenerledigung in deren Durchfihrung
auch tatsachlich mdglich ist bzw. durch die gE ermdglicht wird. Nur Rechnungen, die
noch im Beauftragungszeitraum zugehen, aber erst hiernach féallig werden, sind noch
abschlieRend zu bearbeiten, soweit es sich um Standardrechnungen handelt.

Nehmen gemeinsame Einrichtungen die angebotenen SL ab 01.01.2012 bzw. ab
dem Umstellungszeitpunkt nicht oder nicht mehr in Anspruch, hat der IS Infrastruktur
an einer ordnungsgemafRen Ubergabe mitzuwirken. Es wird empfohlen, die grund-
satzliche Entscheidung vor Ort mdglichst zeitnah zu treffen. Bereits auf Basis der
Grundsatzentscheidung kénnen den zukinftigen gemeinsamen Einrichtungen z.B.
Kopien der Mietvertrage, Inventarlisten und Wartungsvertrage zur Verfiigung gestellt
werden. Uber die abschlieRende Ubergabe ist ein vollstandiges Protokoll mit allen
relevanten Sachverhalten und notwendigen Unterlagen zu erstellen. Die infrastruktu-
rellen Aufgaben im Inventar- u. Immobilienmanagement werden bei Nichti-
nanspruchnahme der o.g. SL ab dem Umstellungszeitpunkt ganzheitlich von der ge-
meinsamen Einrichtung wahrgenommen und verantwortet. Ohne Einkauf der SL
kbnnen - bis auf Aktivitaten im Rahmen von Vermieterleistungen — von den IS Infra-
struktur keine Leistungen fur die gemeinsame Einrichtung erbracht werden.

6.3 Inventarmanagement

Der Bestand des in der Tragerschaft der BA eingesetzten Inventars ist zu erheben.
Hierzu ist ein Abgleich der Daten in Cobra.im mit dem tatsachlich vorhandenen Be-
stand Uber eine Inventur vorzunehmen. Das Inventar der BA in einer AAgAw und des
KT ist 2011 zusammenzufiihren und in einem geeigneten System zu inventarisieren.

Der Stichtag fur eine Inventur im IS Infrastruktur ist grds. der ,Tag vor Ubergabe“ des
Inventars. Das Ergebnis ist in einem Ubergabeprotokoll zu dokumentieren und von
beiden Tragern einvernehmlich zu unterzeichnen.

Die sachgemalRe Dokumentation im IS ist ausreichend. Ein Bericht an die Zentrale ist
nicht notwendig, da die Inventur im Rahmen der allgemeinen Aufgabenerledigung
des IS Infrastruktur erfolgt.

Seite 45



Projektburo Neuorganisation SGB Il Stand: 16.08.2011

Die personliche Arbeitsplatzausstattung mit Geschaftsbedarf verbleibt grundsatzlich
beim jeweiligen Mitarbeiter.

Zur SL 1.7 aus dem Service-Portfolio der BA wird auf die Ausfihrungen unter Punkt
6.2 verwiesen.

6.4 Eigentumsfrage

Auch hier greift die Rechtsnachfolge § 76 Abs. 3 SGB Il. Die Vertragspartner sind
durch die AAgAw in geeigneter Weise und im Vorfeld zu informieren.
Bei einer Nichtinanspruchnahme der SL 1.7 ab dem Umstellungszeitpunkt sind die
durch die IS Infrastruktur aus Kap. 7005 beschafften Lagerbestande an Geschafts-
bedarf, Verbrauchsmaterial sowie Inventar an die gE zu tbergeben.

7 Informationstechnik

Alle Funktionen in den IT-Verfahren fir die Bearbeitung und Auszahlung der Grund-
sicherung bleiben unverandert.

Von den AAgAw sind im Hinblick auf die IT-Unterstitzung keine gesonderten Aktivi-
taten zu unternehmen, da keine Daten aus kommunalen Systemen in die IT-
Verfahren der BA Gibernommen werden.

Neu hinzukommen die Aufgaben der KdU-Berechnung und -Auszahlung.

7.1  Allgemeine Nutzungsbestimmungen fir die IT der BA in gE
(ANB)

Fur die Nutzung der BA-IT gelten die ,Allgemeine Nutzungsbestimmungen fur die IT

der BA in gE* (ANB). Diese werden fir alle gE gesondert geregelt und allgemein zu-
ganglich im Intranet der BA abgestellt.

7.2  Anpassung der Dokumentenvorlagen
Mit dem Organisationswechsel zu einer gE sind die Kopf- und Fuf3zeilen der Schrift-

stiicke, die in den BA-IT-Verfahren gefiihrt werden, ggfs. anzupassen (Namens- und
Logoanderungen etc.).

7.2.1 Zentrale Dokumentenvorlagen

Soweit diese Schriftstiicke aus zentralen Dokumentenvorlagen erzeugt werden, wer-
den diese Dokumentenvorlagen zentral angepasst.
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7.2.2 Dezentrale Dokumentenvorlagen

Die Anpassung der dezentralen Dokumentenvorlagen wird eigenverantwortlich durch
die lokalen Organisationseinheiten organisiert.

Alle eine Liegenschaft betreffenden Daten (Benutzer- und Dienststellendaten) wer-
den durch den jeweiligen RITS erfasst bzw. angepasst.

7.2.3 Personalisierung

Jede/r einzelne Mitarbeiter/in muss seine Personalisierung in Word und seine per-
sonlichen Organisationsdaten in VerBIS/ATV uberprifen und ggf. korrigieren. Die
Personalisierung ist eine fur den Schriftverkehr entwickelte Funktion zur Integration
der Absenderinformationen in Schreiben. Fur die Arbeit mit MS Word — direkt oder
aus einem Fachverfahren heraus — ist die vorherige Personalisierung erforderlich.
Die Personalisierung aller Anschreiben der Dienststellen erfolgt profilbezogen durch
den jeweiligen Benutzer/in.

Eine ausfuihrliche Benutzeranleitung erhalten Sie durch Betatigen der Taste [F1] im
Personalisierungsdialog oder unter T:\bk\Hilfe\Personalisierung.chm.

7.3  Berechtigtenverwaltung

Die lokalen Organisationseinheiten  organisieren in den bestehenden
Berechtigtenverwaltungen von IT-Verfahren eigenverantwortlich die Aufnahme neuer
Mitarbeiter/innen fir die Zuteilung fachlich unabdingbarer Zugriffsrechte auf die IT-
Verfahren und Ablagen. Ferner ist die Gultigkeit von Zugriffsrechten vorhandener
Mitarbeiter/-innen angesichts der Organisationsdnderung auf ihre noch vorhandene
Aktualitdt zu prifen und erforderlichenfalls auf die unabdingbar bendtigten Zugriffs-
rechte zu andern. In diesem Zusammenhang sind auch die Zuordnungen der Mitar-
beiter/-innen zur richtigen Dienststelle (z.B. im Benutzerkonto im Fachverfahren
,VerBIS®) zu prifen und ggf. zu berichtigen. Hierzu ist der elektronische Benutzeran-
trag (eBA) zu verwenden. Dieser kann auch als Sammelantrag verwendet werden,
sofern von den Anderungen mehrere Anwender/-innen betroffen sind.

Zusatzinformation:

Die Personalisierungsdaten in MS Word werden tber die BA-Anwendung Modex de-
zentral durch die RITS gepflegt. Die Modex-Postfacher der BA-Mitarbeiter/innen
mussen, soweit sich Anderungen ergeben, durch die RITS der kiinftigen Dienststelle
zugeordnet werden.
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7.4  Hardwareausstattung

7.4.1 Mehrbedarf an Arbeitsplatzen

Mehrbedarfe an Arbeitsplatzen zum Umstellungszeitpunkt sind mit einer Vorlaufzeit
von vier Monaten von dem/der Geschaftsfuhrer/in IS beim jeweils zustandigen Regi-
onalen IT-Service (RITS) anzumelden.

Die IT benétigt diese Vorlaufzeiten. Bei zeitlich spateren Meldungen kann keine Aus-
stattung zum Umstellungszeitpunkt zugesichert werden; d.h. in Abh&angigkeit vom
Eingang der Meldungen erfolgt die Arbeitsplatzausstattung.

7.4.2 Umzige in neue Liegenschaften

Umziige von Arbeitsplatzen zum Umstellungszeitpunkt sind mit einer Vorlaufzeit von
vier Monaten von dem/der Geschaftsfihrer/in IS beim jeweils zustandigen Regiona-
len IT-Service (RITS) anzumelden.

Die IT benétigt diese Vorlaufzeiten. Bei zeitlich spateren Meldungen kann keine Aus-
stattung zum Umstellungszeitpunkt zugesichert werden; d.h. in Abh&angigkeit vom
Eingang der Meldungen erfolgt die Arbeitsplatzausstattung.

7.4.3 Neuausstattungen von Liegenschaften

Neuausstattungen von Liegenschaften zum Umstellungszeitpunkt sind mit einer Vor-
laufzeit von vier Monaten von dem/der Geschaftsfuhrer/in IS beim jeweils zustandi-
gen Regionalen IT-Service (RITS) anzumelden.

Die IT benétigt diese Vorlaufzeiten. Bei zeitlich spateren Meldungen kann keine Aus-
stattung zum Umstellungszeitpunkt zugesichert werden; d.h. in Abh&angigkeit vom
Eingang der Meldungen erfolgt die Arbeitsplatzausstattung.

7.5 IT-Sicherheitsverantwortlicher

Es wird empfohlen, in den gemeinsamen Einrichtungen Mitarbeiter/innen als IT-
Sicherheitsverantwortliche zu benennen. Auf die Regelung der HEGA - HEGA
12/2008 - 32 - Umsetzung der ganzheitlichen IT-Sicherheitsorganisation und Qualifi-
zierung zur IT-Sicherheit in der BA wird verwiesen.
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8 Datenschutz

Gemal} 8 50 Abs. 2 SGB Il ist die gE selbst verantwortliche Stelle im Sinne des Da-
tenschutzes. Daraus folgt nach § 81 Abs. 4 SGB X in Verbindung mit 8 4f BDSG die
Verpflichtung, einen eigenen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Diese Rechts-
auffassung wird vom Bundesbeauftragten fur den Datenschutz und die Informations-
freiheit (BfDI) geteilt.

Im Gegensatz zu den Ansprechpartnern fir den Datenschutz ist der Datenschutzbe-
auftragte der gE fachlich weisungsfrei. Er ist dem/der Geschaftsfiihrer/in der gE un-
mittelbar unterstellt und kann, muss aber nicht im Buro der Geschéftsfiihrung organi-
satorisch angesiedelt werden. Er hat in Angelegenheiten des Datenschutzes ein je-
derzeitiges Vortragsrecht (ohne Einhaltung des Dienstweges) beim / bei der Ge-
schaftsfuhrer/in der gE. Der Datenschutzbeauftragte der gE untersteht nicht dem Da-
tenschutzbeauftragten der BA oder dem kommunalen Trager. Der Datenschutzbe-
auftragte der gE ist zudem im erforderlichen Umfang von seinen sonstigen Aufgaben
freizustellen, was allerdings nicht bedeutet, dass er einen Anspruch auf vollstandige
Freistellung hat. Der Datenschutzbeauftragte der gE ist zustandig fur den Sozialda-
tenschutz. Im Ubrigen wirkt der Datenschutzbeauftragte nach dem BDSG auch auf
die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften in anderen Bereichen hin, z.B. im
Beschaftigtendatenschutz. Im Rahmen seiner Aufgaben steht dem Datenschutzbe-
auftragten eine Kontrollbefugnis zu, die sich auch auf die Kontrolle der Umsetzung
von datenschutzrechtlichen Vorgaben fur die Fachverfahren der BA, beispielsweise
von Berechtigungskonzepten erstreckt.

Die datenschutzrechtliche Bewertung richtet sich gemafR § 50 Abs. 4 SGB Il nach
Bundesrecht, soweit nicht im SGB 1l oder SGB X vorrangige Regelungen getroffen
sind. Neben der gemali3 8§ 4 f BDSG geforderten Zuverlassigkeit und Fachkunde wird
der Datenschutzbeauftragte der Jobcenter auch zusatzlich Verhandlungsgeschick
mitbringen. Die BA ist in ihrem Zustandigkeitsbereich zustandig fur die datenschutz-
konforme Gestaltung der zentralen IT-Verfahren und fir den Beschéftigtendaten-
schutz von BA-Mitarbeitern.

Ob und inwieweit die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten der Beteiligung der
Tragerversammlung bedarf, wird in den gE entschieden. Die Rechte der Personal-
vertretung sind hierbei zu beachten.

Auf die Regelungen der HEGA 10/07- 06 - Datenschutz in der Bundesagentur fir
Arbeit; Organisation des Datenschutzes, Aktualisierung und Zusammenfassung der
Weisungen wird entsprechend verwiesen.
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9 Personal

Leitprinzip der Umstellung zur Jobcenter-Organisation in gE ist die Sicherstellung der
Betriebsfahigkeit. Alle sich aus den erforderlichen StrukturmafRnahmen ergebenden
Personalmaflinahmen folgen dieser Linie.

Fur die Wahrnehmung ihrer Aufgaben wird den gE das nétige Personal durch Zuwei-
sung zur Verfigung gestellt.

9.1 Zuweisungen

Die Zuweisung von Tatigkeiten an Beamtinnen und Beamte sowie an Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer der Trager, die Tatigkeiten nach dem SGB Il ausgetbt ha-
ben, erfolgt in diesen Fallen frihestens zum Ubergangszeitpunkt bzw. spéatestens
zum 01.01.2012 (8 76 Abs. 1 SGB 1l).

Die Dauer der gesetzlichen Zuweisung betragt funf Jahre. Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, deren Arbeitsvertrage Uber den Umstellungszeitpunkt hinaus befristet
sind, werden Tatigkeiten fir die Dauer der Vertragslaufzeit zugewiesen. Sofern be-
fristete Beschaftigungsverhaltnisse zum Umstellungszeitpunkt enden, werden diese
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der gesetzlichen Zuweisung nicht erfasst.

Durch die Zuweisung werden die bestehenden Dienst- oder Arbeitsverhaltnisse nicht
beruhrt. Es findet durch die Zuweisung kein Arbeitgeber- oder Dienstherrnwechsel
statt.

Die Zuweisung nach 8§ 44g Abs. 1 SGB Il von Tatigkeiten an Beschaftigte der Trager
erfolgt kraft Gesetzes und ist nicht von der Zustimmung der Beschaftigten abhangig.
Das Gesetz sieht kein Widerspruchsrecht fiir die gesetzlichen Zuweisungen vor.

Spéatere durch Fluktuation notwendig werdende Zuweisungen nach § 44g Abs. 2
SGB Il erfolgen im Einzelfall mit der Zustimmung des/der Geschaftsfihrer/in der ge-
meinsamen Einrichtung nach den geltenden tarif- und beamtenrechtlichen Regelun-
gen.

Die Zuweisung kann aus dienstlichen Grinden mit einer Frist von drei Monaten oder
auf Verlangen der/des Beschéaftigten aus wichtigem Grund (z. B. gesundheitliche,
familidre und berufliche Umstande) jederzeit beendet werden. Der/die Geschéaftsfih-
rer/in der gE kann der Beendigung auf Verlangen der/des Beschéftigten aus zwin-
genden dienstlichen Griinden (z.B. zur Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit der
gE) widersprechen (8 44g Abs. 5 SGB I1).

Personal von nach 8§ 6 Abs. 2 S. 2 SGB |l herangezogenen Gemeinden werden Ta-
tigkeiten in der gemeinsamen Einrichtung kraft Gesetzes zugewiesen (8 44g Abs. 1
S. 1 SGB ).

Beim Personal nicht herangezogener Gemeinden ist ebenfalls eine Zuweisung mdg-
lich. Es handelt sich dabei allerdings um keine gesetzliche Zuweisung, sondern um
eine Zuweisung in Einzelfallen grundsatzlich mit Zustimmung des/der Geschéftsfih-
rers/Geschéftsfihrerin der g nach § 44g Abs. 2 SGB 1.
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Gemalk 876 Abs. 6 SGB Il bedarf es abweichend von § 44g Absatz 2 keiner Zustim-
mung der Geschaftsfiihrerin oder des Geschéftsfiihrers, soweit einer gemeinsamen
Einrichtung auf Veranlassung eines Tragers Beschéftigte Dritter zugewiesen werden,
die bis zum Tag vor der Bildung einer gemeinsamen Einrichtung in einer Arbeitsge-
meinschaft nach 8§ 44b in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung oder in
Agenturen fur Arbeit und kommunalen Tragern Aufgaben nach diesem Buch durch-
gefuhrt haben.

9.2 Arbeitnehmer/innen

Fur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der BA finden die Regelungen des TV-BA
Anwendung.

Den Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer sind gleichwertige Téatigkeiten entspre-
chend ihrer Tatigkeitsebene zuzuweisen.

Werden Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern im Rahmen der Zuweisung Tatigkeiten
Ubertragen, die tarifrechtlich einer niedrigeren Tatigkeitsebene zuzuordnen waren,
bestimmt sich die Eingruppierung nach ihrer vorhergehenden Tatigkeit.

9.3 Beamte/innen

Fur die Beamtinnen und Beamten der BA gilt weiterhin das Beamten- und Besol-
dungsrecht des Bundes. lhnen ist nach den beamtenrechtlichen Grundséatzen ein
ihrem Amt statusgemafer Dienstposten zu Ubertragen.

9.4 Beamte/innen in der In-Sich-Beurlaubung (I-S-B)

In-sich-beurlaubte Beamtinnen und Beamte werden Téatigkeiten in den gE zugewie-
sen, die sie auch weiterhin als Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer wahrnehmen.
Der/Die Geschaftsfuhrer/in der g kann keine In-Sich-Beurlaubung bewilligen und
keinen befristeten Arbeitsvertrag mit der/dem Beamten/in schliel3en. Dies obliegt nur
der BA als Dienstherr/Arbeitgeber.

9.5 Sonderfalle

= Abgeordnete/zugewiesene Beschaftigte

Zum Umstellungszeitpunkt in die AAgAw abgeordnete Beschaftigte gehdren zum
erfassten Personenkreis. Auch diesen werden daher Tatigkeiten in den gE ge-
setzlich zugewiesen. In diesem Zusammenhang ist die E-Mail-Info POE vom
02.12.2010 zu beachten. Sind Beschéftigte einer AAGAw zum Umstellungszeit-
punkt in eine andere Dienststelle der BA abgeordnet oder Tatigkeiten in einer gE
zugewiesen, werden diese nicht von der gesetzlichen Zuweisung erfasst, weil sie
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zum maf3gebenden Zeitpunkt keine Aufgaben der Grundsicherung in den AAgAw
wahrgenommen haben.

= Langzeiterkrankte und beurlaubte Mitarbeiter/innen

Beurlaubte (auch Mitarbeiter/innen in Elternzeit) sowie langzeiterkrankte Mitar-
beiter/innen werden von der gesetzlichen Zuweisung erfasst, wenn sie am Stich-
tag auf einer Stelle des Rechtskreises SGB Il gefiihrt wurden.

= Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertre-
tung der AA

Voll freigestellte Mitglieder der Personalvertretung oder Vertrauenspersonen der
schwerbehinderten Beschaftigten sowie voll entlastete Gleichstellungsbeauftrag-
te (und ggf. Stellvertreterinnen) nehmen zum Stichtag keine Aufgaben nach dem
SGB Il wahr und erfillen damit nicht die Voraussetzungen fir die gesetzliche
Zuweisung.

Mitglieder der Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte (und Stellvertrete-
rinnen) und Schwerbehindertenvertreter, die zum Stichtag nur teilweise oder
nicht freigestellt bzw. nur teilweise oder nicht entlastet sind, werden von der ge-
setzlichen Zuweisung erfasst. Der gesetzliche Versetzungsschutz der 88 47 Abs.
2 BPersVG, 18 Abs. 5 BGleiG und 96 Abs. 3 SGB IX greift nicht, da keine Mal3-
nahme der Dienststelle vorliegt, sondern eine gesetzliche Zuweisung.

= Beschéftigte in Altersteilzeit

Beschaftigte in Altersteilzeit in der Arbeitsphase (Blockmodell) bzw. Altersteilzeit-
beschaftigte im Teilzeitmodell werden von der Zuweisung nach 8 44g Abs. 1 er-
fasst.

=  Auszubildende

Die Ausbildung der Auszubildenden findet auch in den gemeinsamen Einrichtun-
gen statt.

=  Amtshilfebeschaftigte

Im Rahmen der Amtshilfe bei der BA Beschaftigte sind keine Beschatftigten der
BA. Diese werden nicht von der gesetzlichen Zuweisung nach § 44g SGB Il er-
fasst.

Mit den jeweiligen Amtshilfetragern wird ein mit dem BMAS abgestimmter Mus-
terrahmenvertrag geschlossen. Der Geschéftsfihrer der g kann diesem Rah-
menvertrag beitreten und lGber diesen Weg Amtshilfekrafte rekrutieren.

Bei Personal der kreisangehdrigen Gemeinden ist eine Zuweisung mdoglich. Al-
lerdings keine gesetzliche Zuweisung, sondern nur mit Zustimmung des/der Ge-
schaftsfuhrers/in der gE.
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Sofern in der AAgAw bereits Amtshilfepersonal tatig ist, sind die Amtshilfetrager
frihzeitig dariber zu unterrichten, ob diese Krafte kinftig der gE zugewiesen
werden sollen. Eine Zustimmung des/der kunftigen Geschaftsfihrers/in der gE ist
nach 8§ 76 Abs. 6 SGB Il nicht erforderlich. Tritt der GF der gE spater dem Ver-
trag nicht bei, ist durch den IS die Beendigung der Zuweisung mit einer Vorlauf-
frist von drei Monaten zu veranlassen. Bei einer Umstellung vor dem 01.01.2012
ist neben der Zuweisung die Beendigung der bisherigen Abordnung durch den
Amtshilfetrager zu veranlassen.

9.6 Personalwirtschaftlicher Ubergang

Die quantitative und qualitative Personalausstattung zum Zeitpunkt des Ubergangs
von der AAgAw zur gE ist durch das vorhandene Beschaftigungspotenzial — Stellen
fur Plankréafte (SfP) einschlief3lich ku-/kw-Vermerke sowie Ermachtigungen fur befris-
tete Krafte - in der jeweiligen AAgAw und die Obergrenze zum Zeitpunkt des Uber-
gangs determiniert (,Status quo®).

Der Stellenplan fir die Zeit nach dem Umstellungszeitpunkt wird auf Basis des Sta-
tus quo der Ausstattung der AAgAw erstellt. Die Ubermittlung an die gE erfolgt durch
die RD Uber die IS mit der ,Stellenplaninformation BA®. Aufgrund dieser Stellenplan-
information BA ist den gE transparent, welche Beschaftigungsmdglichkeiten BA-
seitig (Stellen fur Plankrafte, Ermachtigungen und Amtshilfekrafte) zur Verfigung
stehen (= ,Er6ffnungsbilanz®).

Die SfP und Ermachtigungen sind im Haushaltsplan der BA im Kapitel 6 ausge-
bracht.

Bei der Aufstellung des Stellenplans (8 44c Abs. 2 Ziffer 8 SGB 1) und der Stellen-
bewirtschaftung (8 44k SGB II) sind die unter dem Punkt 9.7 ,Personalwirtschaftliche
Regelungen in den gemeinsamen Einrichtungen“ zusammengefassten Hinweise zu
beachten.

9.7 Personalwirtschaftliche Regelungen in den gemeinsame Ein-
richtungen

Die Tragerversammlung entscheidet u.a. tber personalwirtschaftliche Angelegenhei-
ten der gE (vgl. 8 44c Abs. 2 SGB Il). In diesem Zusammenhang erstellt die Trager-
versammlung der gE den Stellenplan und erlasst Richtlinien zur Stellenbewirtschaf-
tung.

Die BA Ubertragt den gE die SfP sowie Ermachtigungen fur die Beschaftigung von
Arbeitnehmern/innen mit befristetem Arbeitsvertrag zur Bewirtschaftung. Demnach
ist fur jede gE ein eigener Stellenplan zu erstellen.

Bei der Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplans der gE ist Folgendes zu
beachten:

= Der aufzustellende Stellenplan bedarf der Genehmigung der Tréager.
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= Bei der Bewirtschaftung des Stellenplans sind die Weisungen der Trager zu be-
achten. Fur die von der BA zur Verfigung gestellten SfP und Ermachtigungen
sind u.a. zu beachten:
0 Haushaltsrecht des Bundes ist sinngemald anzuwenden (8 77a Satz 1 SGB

V)

Bundeshaushaltsordnung

Haushaltstechnische Richtlinien des Bundes

Haushaltsvermerke im Haushaltsplan der BA zu Kapitel 6

Handbuch “Organisationsmanagement / Stellenwirtschaft und Reporting

(OSR) — Teil Stellenwirtschaft*

0 Geschaftsanweisungen (HEGA, E-Mail-Infos...) der BA

O O0OO0O0o

Eine Veranderung der quantitativen und qualitativen Stellenausstattung ist im Rah-
men des jahrlichen Verfahrens zur Aufstellung des Stellenplans (Hinweise zum Ver-
fahren, insbesondere zur Einbindung der IS und RD, folgen) begriindet einzubringen.
Unterjahrige Veranderungen sind nur im Rahmen des genehmigten Stellenplanes
zuldssig. Dariber hinaus kdnnen Veranderungen nur in Abstimmung mit der BA,
ggfs. dem BMAS, vorgenommen werden.

Die Personalbedarfsplanung (z.B. Etatisierungsbedarf) erfolgt kiinftig dezentral in der
jeweiligen gE im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens. Die Gber die IS und
RD begriindeten Personalbedarfe werden in das Haushaltsaufstellungsverfahren der
BA eingebracht und der Bundesregierung zur Genehmigung vorgelegt. Die Zuteilung
erfolgt durch die Zentrale Gber die RD und IS an die gemeinsamen Einrichtungen.

Budget vorausgesetzt, ist fur die Einstellung von befristeten Kraften erforderlich, dass
die entsprechenden Ermachtigungen (Ermachtigungen auf Basis des Haushaltsver-
merkes, Ermachtigungen fir zweckgebundene Aufgaben bzw. ,Buchermachtigun-
gen*) bzw. in den Mitteln freie SfP zur Verfigung stehen und die jeweilige Obergren-
ze fur befristete Beschaftigung eingehalten wird.

Die RDen stellen fur ihren Bezirk sicher, dass durch entsprechende Steuerungsmal3-
nahmen die vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beschlossene
und im Bundeshaushalt verankerte Obergrenze im Jahresdurchschnitt eingehalten
werden kann.

9.8  Fortgeltung der Tarifstruktur fir BA-Beschaftigte

Die Personalisierung erfolgt auf der Dienstpostenstruktur, wie sie in der entspre-
chenden Anlage 1.10 zum TV-BA in der zum Zeitpunkt der gesetzlichen Zuweisung
geltenden Fassung vereinbart ist. Die bewahrten Dienstpostenstrukturen werden
somit unverandert fortgefiuihrt. Es kdnnen daher auch nur diese Tatigkeiten Ubertra-
gen werden.

Sollen neue Dienstposten eingefiihrt und mit BA-Beschaftigten besetzt werden, ist
die Einfihrung der neuen Dienstposten zuné&chst durch die Tragerversammlung im
Rahmen ihrer Zustandigkeit (8 44c Abs.2 SGB 1) zu beschlieRen und durch die gE
eine Dienstpostenbeschreibung zu erstellen sowie die Integration des Dienstpostens
in die Organisation im Hinblick auf Schnittstellen/Prozessablaufe darzustellen. Die
Zuordnung der neuen Dienstposten Uber Referenz-TuK zu Tatigkeitsebenen wird fur
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BA-Beschaftigte im Rahmen des Fachkonzeptprozesses der BA vorgenommen. Die
abschlieRende Bewertung der Dienstposten fir BA-Beschaftigte ist im Tarifbereich
den Tarifvertragsparteien der BA vorbehalten. Die bewertungsméafigen Festlegungen
fur die entsprechenden Dienstposten flir Beamtinnen/Beamte orientieren sich an
dem Tarifergebnis.

9.9 Fortgeltung von Vereinbarungen

Dienstvereinbarungen, die zwischen Dienststellenleiter/innen der BA und der dorti-
gen Personalvertretung geschlossen wurden, gelten in den gE in der Regel nicht, es
sei denn die Geltung ist auch fir zugewiesene Beschaftigte der BA ausdrticklich ver-
einbart (z.B. Dienstvereinbarungen zur Nutzung der Informations- und Kommunikati-
onstechnologie — DV IKT bezogen auf die Verwendung der personenbezogenen Da-
ten).

Vereinbarungen zwischen dem Arbeitgeber und dem/der jeweiligen Mitarbeiter/in (z.
B. Telearbeit, Arbeitszeit, Altersteilzeit, Langzeitarbeitskonten) gelten zunachst wei-
ter.

9.10 Ubergang der Urlaubsanspriiche / Arbeitszeitguthaben

Die gesetzliche Zuweisung wirkt sich nicht auf bestehende Urlaubsanspriche und
Arbeitszeitguthaben aus.

9.11 Personalisierung der Geschaftsfiihrung

Eine moglichst frihzeitige Personalisierung der zukinftigen Geschéftsfihrer/innen ist
anzustreben.

Entscheidende Weichenstellung fiir die Besetzungsaktivitaten in Bezug auf einzelne
gE ist die Klarung der Frage, welcher der Trager den Vorsitz in der Tragerversamm-
lung Ubernimmt und welche Seite die Geschaftsfihrung der gemeinsamen Einrich-
tung stellt. Gem. 8 44 d Abs. 2 SGB Il erfolgt bei fehlender Einigung in der Trager-
versammlung die erstmalige Bestellung durch die AA. Abweichend erfolgt die erst-
malige Bestimmung des/der GF/in durch den kommunalen Trager, wenn die AA bei
fehlender Einigung erstmalig den Vorsitzenden der Tragerversammlung bestimmt
hat.

Auf dieser Basis ist vor Ort zu klaren, welcher Trager welche Position besetzt.
= Bewertung

Fur die Bewertung der Dienstposten der Geschaftsfuhrer/innen liegt eine Ober-
grenze vor. Die Besoldungsgruppe A 16 der Besoldungsordnung - in Ausnahme-
fallen bis zur Besoldungsgruppe B 3 der Besoldungsordnung B - oder die ent-
sprechende landesrechtliche Besoldungsgruppe darf nicht Gberschritten werden.
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Mit dem 9. ATV zum TV-BA ist die bis dahin geltende arbeitgeberseitige Bewer-
tung der Dienstposten in den Tarifvertrag tberfihrt und um Regelungen zur
Funktionsstufengewahrung erganzt worden.

= Stellenausschreibung

Nach 88 8 Abs.1 BBG, 4 Abs. 1 BLV und 6 Abs. 2 BGleiG besteht grundsatzlich
eine Ausschreibungsverpflichtung. Ausnahmen hiervon sind im Rahmen des § 4
Abs. 2, 3 BLV zulassig.

Grundsatzlich gibt es bei der Stellenbesetzung des GF folgende Vorgehenswei-
sen:

a) Es wird zuerst die Frage geklart, wer den GF gE stellt. Anschlie3end wird nach
den Bestimmungen dieses Tragers ausgeschrieben. Eine Ausschreibung beim
anderen Trager ist dann nicht erforderlich.

b) Sofern vdllig offen ist, wer die Stelle GF gE besetzen méchte, schreiben beide
Trager die Stelle nach ihren jeweiligen Bestimmungen aus. Nach einer Prifung
der Bewerberlage wird entschieden, wer die Stelle besetzt und es erfolgt eine
Folgeeinigung zur Besetzung der Tragerversammlung.

Bei einer geplanten Besetzung durch die BA finden folgende Prozessschritte
Anwendung:

Es sind grundséatzlich eine Stellenausschreibung und/oder ggf. die BA-internen
Entwicklungs- und Auswahlschritte einzuleiten. Hierzu z&hlt bei erstmaliger
Ubernahme einer entsprechenden Fuhrungsfunktion auch die Teilnahme am
Forder AC. Der Prozess ist primar tber die Regionaldirektionen zu steuern. Im
Falle der Besetzung einer GF-Position im AT-Bereich bzw. mit vergleichbarer
beamtenrechtlicher Bewertung ist POE 4 frihzeitig einzubinden. Die Beset-
zungsentscheidung ist vorher mit POE 4 abzustimmen.

=  Vorbereitung Stellenbesetzung Geschaftsfuhrer/in

Die Tragerversammlung entscheidet Uber die Bestellung der/des Geschaftsfuh-
rers/in. Dies kann formal frihestens zum Umstellungszeitpunkt erfolgen. Die
formale Stellenbesetzung nimmt der jeweilige Trager als Dienstherr/Arbeitgeber
vor.

Die Tragerversammlung kann aber schon vor dem Umstellungszeitpunkt in der
neuen Besetzung tagen und Entscheidungen vorbereiten. In der konstituierenden
Sitzung 2012 nach dem Zeitpunkt der Umstellung missten anschliel3end alle
formlichen Beschlisse gefasst werden, die bereits im Vorfeld vorbereitet wurden.

Sofern die Tragerversammlung in ihren Besetzungsplanungen die Teilnahme an
einem Forder-AC vorsieht, kénnen Forder-AC Termine von der FBA organisiert
und angeboten werden.
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9.12 Personal-Serviceleistungen SGB Il

Im Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung fur Arbeitsu-
chende ist festgelegt, dass die Bundesagentur den gemeinsamen Einrichtungen An-
gebote an SL zur Verfiigung stellt (siehe § 44b Abs.5 SGB 11). Uber die Inanspruch-
nahme entscheidet die Tragerversammlung gemal 8 44c Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 SGB II.

Die Vertreter der BA in der Tragerversammlung sollen die SL des Service-Portfolio
[I.1 bis I1.4 anbieten.

Gleichzeitig miussen die GIS (bereits im Vorfeld) und die verantwortlichen Fihrungs-
krafte im jeweiligen IS dafiir sorgen, dass die SL auch in der in den Servicelevels
definierten Qualitat angeboten werden kdnnen, Schwachstellen (insbesondere auch
Erkenntnisse aus den Kundenbefragungen) identifiziert und beseitigt werden und die
Geschaftsfuhrer/innen und weiteren Fuhrungskrafte der AAgAw und zukinftig der gE
initiativ informiert und eingebunden werden.

Vorteile fur die gE:

= Bewirtschaftung erfolgt durch eingearbeitete Kréafte (Kontinuitat)

= Bewirtschaftung muss nicht mit neuen Kraften aufgebaut werden (Risiko, Qualifi-
zierungsaufwéande)

= Bewirtschaftung erfolgt durch Skaleneffekt im IS effizienter als in gE

= Routineaufgabe wird im IS mit héherer Qualitat erbracht

= Personelle Ressourcen stehen in gro3tmoglichem Umfang fir operative Aufga-
ben zur Verfigung

Vorteile fur BA:

= Auslastung IS ist sichergestellt

= Qualifiziertes Personal in IS bleibt erhalten

= Technik (ERP) wird effizient genutzt

= Es kommen moglichst wenig neue Anwender hinzu

=  Personal im IS ist mittlerweile eingearbeitet und getibt im Umgang mit ERP

9.13 Administration

= Automatisierte Darstellung des zugewiesenen Personals

Die bendétigten Auswertungen stehen den IS Personal mittels ERP zur Verfi-
gung.

= Fortfuhrung der Betriebsstattensystematik

Die gE erhalten eigene Betriebsnummern ausschlie3lich zur Durchfiihrung des
Meldeverfahrens fir Leistungen nach dem SGB Il. Fiur Zwecke der Beschéfti-
gungsstatistik verbleiben sie wie die bisherigen Einheiten Betriebsstatte der AA,
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da die gE nicht Uber eigenes Personal und somit Gber keine umfangliche Arbeit-
gebereigenschaft verfigen.

Es werden daher auch keine eigenen Kindergeldkassen, Beihilfestellen usw. ein-
gerichtet. Die bisherigen Regelungen (u. a. auch zur Schwerbehindertenstatistik)
bleiben bestehen.

= Personal - IT-Systeme

Durch die Einfuhrung von ERP entsteht in der BA erstmalig ein einheitlicher Be-
stand von organisations- und personenbezogenen Daten. Dieser Bestand wird
zukunftig fur eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden; u.a. wird er auch
die Basis fur alle Zugriffe auf IT-Systeme der BA — darunter auch das neue Fi-
nanzsystem — bilden.

Fur die zukunftige Nutzung des Finanzsystems der BA in den gE ist es notig, die
entsprechenden Strukturen in ERP abzubilden. Die zeitnahe Erfassung der
Strukturen durch den IS ist trotz des spateren Einfuhrungstermins erforderlich,
um die mit der Umstellung verbundenen Vorarbeiten rechtzeitig abschlie3en zu
kénnen.

Die Erfassung personenbezogener Daten kommunaler Beschéftigter ist zum ge-
genwartigen Zeitpunkt jedoch ausdrtcklich nicht vorgesehen, da diese ggf. im er-
forderlichen Umfang kurzfristig nachgetragen werden konnen. Eine Verknipfung
mit einer konkreten Person erfolgt fir kommunale Mitarbeiter/innen nicht.

Die kommunalen Partner sind in diesem Fall darauf hinzuweisen, dass eine Ge-
wahr fur die rechtzeitige und vollstandige Nutzbarkeit des Finanzsystems der BA
zum Umstellungszeitpunkt nur tbernommen werden kann, wenn die Strukturda-
ten in ERP erfasst sind.

SL fur die Personalentwicklung (1l.1 Service-Portfolio) bzw. fir den Personal-
haushalt (1.3 Service-Portfolio) kbnnen nur unter der Voraussetzung angeboten
werden, dass die Personaldaten fur kommunale Mitarbeiter/innen im erforderli-
chen Mal3e insbesondere fir Personal — IT — Systeme bereitgestellt werden.
Dies erfordert die Zustimmung jedes einzelnen Mitarbeiters. Dartiber hinaus wer-
den die Personalstrukturdaten der gE fur die zentrale Berechnung der Be-
treuungsrelationen SGB |l bengtigt. Die bisherige Datenlieferung fur die kommu-
nalen Mitarbeiter/-innen Uber das etablierte Excel-Template wird in Absprache
mit dem BMAS und den KSpV bis auf weiteres fortgefhrt und um die Personali-
sierung fur das Bildungs- und Teilhabepaket erganzt.

Der Geschaftsfuihrer der gE stellt sicher, dass die erforderlichen Zustimmungen
zur Erhebung, Verarbeitung bzw. Nutzung der dafiir notwendigen personenbe-
zogenen Daten vorliegen.

= Beteiligung der Gremien

Dem Personal der g werden Tatigkeiten kraft Gesetzes zugewiesen. Die ortli-
che Dienststellenleitung trifft keine Mal3nahme und hat insoweit keinen Entschei-
dungsspielraum, so dass die Gremien zur Zuweisung nicht férmlich zu beteiligen
sind.
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Die Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte und bei betroffenen schwer-
behinderten Beschaftigten auch die Schwerbehindertenvertretung sind tber die-
jenigen Beschaftigten, denen kraft Gesetzes Tatigkeiten in der gE zugewiesen
werden, durch Listen zu informieren.

= Ansatzschreiben
Der/dem Beschaftigten wird durch die BA die gesetzliche Zuweisung schriftlich
bestétigt. Ihnen wird eine Tatigkeit in der gE zugewiesen. Ein Muster steht in
Personal Online Zentral zur Verfiigung.

= LEDi/Personalentwicklungsmalinahmen

Zur Aufgabenerledigung wird den gE per Gesetz bzw. durch die Trager Personal
zugewiesen. Die Zuweisung von Tatigkeiten in den gE an Arbeitnehmer/innen
und Beamte/innen der BA bedeutet keinen Fuhrungskraft- oder Aufgabenwech-
sel. Eine Anlassbeurteilung ist daher grundsatzlich - insbesondere wegen der
Néahe zur letzten Stichtagsbeurteilung und dem damit verbundenen Mehraufwand
fur FUhrungskraft und IS Personal - nicht zu erstellen. Findet ein Dienstposten-
wechsel statt, ist eine Anlassbeurteilung zu erstellen; bei einem Fuhrungskraft-
wechsel wird sie empfohlen.

Bereits beschlossene und geplante Personalentwicklungsmal3nahmen sind ent-
sprechend ihrer Zielsetzung zu prifen und nach Méglichkeit vor Zuweisung zur
gE abzuschliel3en.

Bei Personalentwicklungsmal3nahmen aus Entwicklungsplanen, die vor dem
Stichtag noch nicht abgeschlossen sind, entscheidet die Dienststellenleitung der
gE unter Berucksichtigung der qualitativen und quantitativen Personalplanung
Uber deren Umsetzung bzw. Fortfihrung. Bei der Entscheidung wird die individu-
elle Lebens- und Berufsplanung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters bertck-
sichtigt und eine mdgliche Veranderung des Entwicklungsplans in einem Mitar-
beitergesprach erortert.

= Stellenbesetzungen

Bei kunftigen Stellenbesetzungen in den gE sollten die Regelungen zu Stellen-
besetzungsverfahren im HDA A120 und der HEGA 03/10 - 12 - Besetzung von
Dienstposten mit vorrangig zu berucksichtigenden Beschéftigtengruppen” ange-
wendet werden.

Grundsatzlich obliegt es aber den Verantwortlichen der gE Regelungen in eige-
ner Zustandigkeit aufzusetzen.

= Qualifizierungsangebote

Speziell fur die Qualifizierung von neu angesetzten Mitarbeiter/-innen stehen
strukturierte Grundqualifizierungen zur Verfiigung. Durch Absolvieren des vorge-
gebenen Entwicklungsprozesses soll bei den neuen Kollegen/-innen schnellst-
moglich Arbeitsfahigkeit erreicht werden. Der modular aufgebaute Prozess kann
jedoch individuell bei Bedarf angepasst werden. So wird durch Beriicksichtigung
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der individuellen Vorkenntnisse ggf. die Qualifizierungsdauer verkirzt. Um als
Fuhrungskraft beurteilen zu kdnnen, welche Teile aus der Grundqualifizierung fur
die neuen  Mitarbeiter/-innen  notwendig  sind, bietet sich der
Qualifizierungskompass als elektronisches Hilfsmittel an.

Es ist Aufgabe der Fuhrungskraft, den ggf. weiteren individuellen Qualifizie-
rungsbedarf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zu identifizieren. Fur
diesen individuell identifizierten Qualifizierungsbedarf steht ein umfassendes
Quialifizierungsangebot zur Verfugung. Im Intranet kdnnen unter den folgenden
Links die entsprechenden Seminare, Reader oder auch Web Based Training
aufgerufen werden:

= BA-Lernwelt

= virtuelles Lernen

= Bildungskatalog der BA

Begleitet bzw. ergdnzt wird dieses Angebot seit Oktober 2007 durch den
Bildungsmarkt -SGB II., eine Bildungsplattform im Internet. Neben internen Quali-
fizierungsangeboten kénnen hier auch Qualifizierungsmal3nahmen externer Bil-
dungsanbieter eingestellt werden. Damit wird gré3tmdgliche Transparenz Uber
bundesweite Bildungsangebote erzielt.

Dieses breite Qualifizierungsangebot bezieht auch die Fuhrungskrafte als Ziel-
gruppe mit ein. Speziell fir FUhrungskrafte mit Geschaftsfihrungsverantwortung
bietet das Programm der FBA unterschiedliche Qualifizierungsformate von Semi-
naren Uber Foren bis zu Zukunftswerkstéatten, die jahrlich bedarfsgerecht erwei-
tert und den Anforderungen angepasst werden.

Fur ein professionelles Beteiligungsmanagement in den Tragerversammlungen
stehen Qualifizierungsangebote zur Verfligung.

Zusatzlich ist fur Fragen rund um das Thema Qualifizierung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Bereich SGB Il eine Hotline (01801 / 742044 — 3,9 Cent je
Minute aus dem Festnetz der deutschen Telekom. Bei Anrufen aus Mobilfunk-
netzen gelten davon abweichende Preise) eingerichtet.

Die Angebote kdnnen auch von kommunalen Mitarbeiter/innen gegen Kostener-
stattung (vgl. Anlage 6 der HEGA 05/2006) genutzt werden.

Allgemeine Hinweise zum Qualifizierungsangebot:

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BA sind mit den materiell-rechtlichen In-
halten und den entsprechenden IT-Verfahren des kommunalen Tragers zu kom-
munalen Leistungen — welche bisher ausschliel3lich durch die kommunalen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter abgedeckt wurden — nicht vollumfassend vertraut.
Gleiches gilt fur die kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche nun
mit den materiell-rechtlichen Inhalten und den entsprechenden IT-Verfahren der
BA konfrontiert werden.

Durch die oben beschriebenen Aspekte werden Schulungsmafl3nahmen fur einen
gewissen Personenkreis unumganglich. Hierzu ist der notwendige Schulungsbe-
darf durch die jeweilige FUhrungskraft zu erheben. Sofern die SL 1.1 ,Personal-
beratung/Personalentwicklung/Personalpolitik* fir das Jahr 2012 nach Beschluss
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der Tragerversammlung eingekauft wurde, kbnnen in Abstimmung mit den zu-
standigen IS die benétigten Schulungsmalinahmen geplant und organisiert wer-
den (unter Einsatz der zur Verfigung stehenden Schulungskonzepte und der
vorhandenen SGB Il — Trainerinnen und Trainer). Samtliche in der BA vorhande-
nen Schulungsangebote kénnen daftr durch die SGB Il — Trainerinnen und Trai-
ner zielgruppenorientiert angepasst werden. Die notwendigen Schulungsmal3-
nahmen sind rechtzeitig vor dem Umstellungszeitpunkt durch die AAgAw in Ab-
sprache mit dem kommunalen Trager einzuleiten und durchzufthren.

9.14 Bildungs- und Tagungsstéatten

Auswahl von SGB Il - BTS

Im Rahmen der Weiterentwicklung der BA-Bildungsorganisation fur den Bereich
SGB Il ist festgelegt worden, dass die BTS der RD NSB (Northeim) und der RD
SAT (Weimar) vorrangig fur Mal3Bhahmen der Qualifizierung und Tagungen im
Bereich SGB 1l zur Verfugung stehen. Zielsetzung ist, dass diese Kompetenz-
zentren als Bildungsstatten speziell auf das Anforderungsprofil des SGB Il aus-
gerichtet werden und entsprechend fachkundige Lehrkrafte und Trainer/innen zur
Verfiigung stehen.

Die Belegung mit Mal3Bnhahmen aus dem Rechtskreis SGB Il - auch bei bundes-
weitem Bedarf oder Bedarf der Zentrale - hat Vorrang. Die Planung und Bele-
gung erfolgt nach dieser Priorisierung weiterhin ausschliel3lich durch die RD.
Nicht verplante oder genutzte Kapazitaten stehen auch kinftig fur MaRnahmen
aus dem Rechtskreis SGB Il zur Verfugung. Eine Ausnahme besteht lediglich
hinsichtlich von Maflinahmen der Ausbildung fur Nachwuchskréfte in den beiden
0.9. RD - Bezirken. Diese werden - wie bisher auch - uneingeschrankt weiterhin
in den beiden genannten BTS durchgefihrt.

Finanzierung der ,Bildung/Qualifizierung SGB II*

Die Finanzierung der ,Bildung/Qualifizierung SGB II* erfolgt Uber das Verwal-
tungskostenbudget der gE. Den gE steht ein umfassendes und modular aufge-
bautes Qualifizierungsangebot zur Verfiigung, welches in Anspruch genommen
werden kann. Die Kostensatze fir die BildungsmalRnahmen der BA sind im Intra-
net veroffentlicht und werden jahrlich angepasst. Nach erfolgter Qualifizierung
wird der gE (gesplittet nach Teilnehmern) durch die jeweils zustandige RD oder
BTS eine Rechnung Ubermittelt. Diese kann u.U. nur einen gewissen Teil an
~,Raummiete” oder aber die Seminarkosten (teilnehmerbezogen) beinhalten.

Die Organisation von Bildungs- und Qualifizierungsmaf3nahmen ist als SL 1.1
.Personalberatung/Personalentwicklung/Personalpolitik® im Service-Portfolio der
BA enthalten. Diese SL kann nach Beschluss der Tragerversammlung eingekauft
werden.
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= Trainergewinnung und —bereitstellung (inkl. Finanzierung)

Seit dem Jahr 2006 (HEGA 08/2006 — Ifd. Nr. 19) wird die Qualifizierung im Be-
reich SGB Il unter anderem durch hauptamtliche (freigestellte) Trainerinnen und
Trainer durchgefiihrt. Die Zahl der bisherigen 26 (freigestellten) hauptamtlichen
Trainerinnen und Trainer im SGB Il wurde auf Grund der positiven Resonanz und
der erzielten Ergebnisse mit E-Mail-Info POE vom 17.12.2009 um 50 weitere Be-
schaftigungsmadglichkeiten fur hauptamtliche Trainerinnen und Trainer auf 76 er-
hoht. Diese kénnen direkt vor Ort notwendige und an den individuellen Bedurf-
nissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer orientierte Qualifizierungsmal3nah-
men durchfiihren. Daneben bringt eine Vielzahl nebenamtlicher Trainerinnen und
Trainer ihr berufliches Wissen in die Qualifizierung ein.

Die Trainergewinnung erfolgt durch die zustandigen RD unter Beachtung der tb-
lichen Standards. Die Trainerinnen und Trainer werden fir ihre Aufgabe umfas-
send qualifiziert. Hierflr steht ein zentrales blended-learning-Konzept zur Verfu-

gung.

9.15 Checkliste fur den IS Personal

Der konkrete zeitliche Aufwand der im Rahmen der Umstellung anfallenden Aktivita-
ten ist abhangig von der konkreten Ausgestaltung der bestehenden AAgAw (z.B.
GrolRe, Kundenzahl, Anteile kommunale und BA-Beschaftigte, Anteil befristete Kréfte
etc.). Die lokalen Gegebenheiten sind bei der Erstellung des lokalen Umsetzungs-
planes zu bertcksichtigen.

Das lokale Personalisierungskonzept bezieht sich auf den gesamten Zustandigkeits-
bereich des jeweiligen IS und ist fur die einzelnen AAgAw auszudetaillieren.

Fur die IS Personal wurde mit Praktikern eine Checkliste fur die Umstellung erstellt,
die noch weiterentwickelt wird (Anlage 8).
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ll. Umsetzungsmonitoring

Die Uberfihrung in gE bis spatestens zum 01.01.2012 wird begleitet von einem
Umsetzungsmonitoring (siehe Anlage 2) Dieses bildet die wichtigsten Punkte ab, die
aus geschaftspolitischer Sicht relevant sind und fir die Kommunikation mit dem
BMAS bendtigt werden.

Das Umsetzungsmonitoring beginnt am 29.08.2011 und endet mit dem Abschluss
des Projektes zum 30.03.2012.
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lll. Anlagen
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. Umsetzungsmonitoring

Einleitung

Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende vom 03.08.2010 (BGBI. 2010 vom 10.08.2010, S. 1112)
sieht als Regelorganisation die Fortsetzung der fachlich bewéhrten gemein-
samen Aufgabenwahrnehmung von Agentu-ren fur Arbeit und Landkreise
bzw. kreisfreie Stadte zur Beseitigung von Hilfebeduirftigkeit durch Integrati-
on vor.

Die Uberfiinrung der noch bestehenden AAgAw in gE spétestens bis zum
01.01.2012 wird begleitet von einem Umsetzungsmonitoring. Dieses bildet
die wichtigsten Punkte ab, die aus geschaftspolitischer Sicht relevant sind
und fir die Kommunikation mit dem BMAS bendtigt werden.

Das Umsetzungsmonitoring beginnt am Montag, dem 29.08.2011, und endet
mit dem Abschluss des derzeitigen Projektes ,Neuorganisation SGB II* zum
30.03.2012.

Anderungen des Umsetzungsmonitorings werden im Prozesshandbuch do-
kumentiert, das im Umsetzungsmonitoring und im Intranet verfligbar ist.

Diese Beschreibung erlautert den Aufbau des Umsetzungsmonitorings und
dessen Bedienung.
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1. Aufruf und Begleitung

1.1 Aufruf

Der Start der Anwendung erfolgt tber das Desktop-Icon:

Alternativ kann die Anwendung aus dem "Windows-Startmeni"”, tUber den
Eintrag "BA-Anwendungen”, Untermeni "Kleinldsungen” und dann Eintrag
"Umsetzungsmonitoring” aufgerufen werden.

Eﬁ Ba-arwendungen » "ﬂ sl
am

M5-Office * ) Biirokommurikation

== !ﬁ Kleinlésungen Umsetzungsmonikarin
PCInfo * 7 éi £ 2
E‘ ] MODex2007

Zipper7Zip 3 Jﬂ Pi_-Rematedeskiopbenutzer

— # Rarobaer icka

Die zustandigen RITS richten auf Antrag (elektronischer Benutzerantrag) die
Zugriffsberechtigungen fir folgende Gruppen ein. Fir die Gruppen AA und
ARGE entscheidet der jeweilige VG der Agentur:

o Zxxx-Umsetzungsmonitoring-RD
Schreibender Zugriff Status- und Risikobericht, lesender Zugriff auf
Einzel- und Rote-Ampel-Ubersicht, alle AAgAw im RD-Bezirk

e Zxxx-Umsetzungsmonitoring-lesend-RD
Lesender Zugriff auf Einzel-, Rote-Ampel-Ubersicht und Status- und
Risikobericht, alle AAgAw im RD-Bezirk

o Zxxx-Umsetzungsmonitoring-Agentur )
Lesender Zugriff auf Einzel-, Rote-Ampel-Ubersicht und Status- und
Risiko-Bericht, alle AAgAw im AA-Bezirk

o Zxxx-Umsetzungsmonitoring-Arge
Schreibender Zugriff Erfassung, lesender Zugriff auf Einzel- und Ro-
te-Ampel-Ubersicht der AAgAw

o Zxxx-Umsetzungsmonitoring-Agentur-FUB
Schreibender Zugriff Erfassung und lesender Zugriff auf Einzel-, Ro-
te-Ampel-Ubersicht und Status- und Risikobericht aller AAgAwW im
AA-Bezirk

o Zxxx-Umsetzungsmonitoring-lesend-Arge )
Lesender Zugriff auf Einzel- und Rote-Ampel-Ubersicht der AAgAw
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Support bei technischen Fragen:

Fehlermeldungen (Incidents) sind an den User Help Desk (UHD) zu richten.
Der UHD ubernimmt den First-Level-Support. Anfragen, die im Rahmen des
allgemeinen Supports nicht vom UHD bearbeitet werden kénnen, werden
von dort an die Bearbeitergruppe ,IT-Kleinlésungen* weitergeleitet.

Support bei fachlichen Fragen:

Fachliche Fragen sind an die zustdndige RD zu richten. Bei Bedarf wendet
sich die RD an die Zentrale.

1.2 Begleitung durch das Prozesshandbuch

Im Umsetzungsmonitoring werden nur die wichtigsten Aspekte ausgewiesen
und nachgehalten, weiterfihrende Informationen sind dem Kapitel | des Pro-
zesshandbuches zu entnehmen.

Das Prozesshandbuch soll die Verantwortlichen vor Ort bei der Planung und
Umsetzung unterstiitzen und beinhaltet Hinweise und zusatzliche Informati-
onen zu den einzelnen Mal3nahmen.

Das Prozesshandbuch ist im Umsetzungsmonitoring unter der Registerkarte
Allgemeines aufrufbar.

Erfassen | Einzelu‘bersicht| Rote Ampel Ubersicht | Eingabe SuR | Ansicht SuR |Au5wah| |Au5wertungen Allgemeines |

Link zu Prozesshandbuch (gE)

|D\enstshe\le: 93452, Argel HannabergE_gE H Monitoring: gemeinsame Einrichiungen || Raolle: Adrmin

Screenshot Allgemeines

2. Aufbau des Umsetzungsmonitoring

© Bundesagentur fir Arbeit UMo_gE; 15.08.2011





Das Umsetzungsmonitoring besteht aus der Erfassung, den Status- und
Risikoberichten und den Auswertungen.

Zugriffsberechtigt fur die Standorte in einer ARGE/AAgAw sind die Mitglieder
der dezentralen Projektorganisation (Rolle Zxxx-Umsetzungsmonitoring-
Arge und Rolle Zxxx-Umsetzungsmonitoring-Agentur-FUB), fiir einen Agen-
tur-Bezirk die Vertreter der Agentur (Rolle Zxxx-Umsetzungsmonitoring-
Agentur) und fir den RD-Bezirk die Mitglieder der Projektorganisation der
jeweiligen Regionaldirektion (Rolle Zxxx-Umsetzungsmonitoring-RD bzw.
Rolle Zxxx-Umsetzungsmonitoring-lesend-RD).

Ziel ist es, den Stand der wichtigsten Punkte der Umsetzung in den einzel-
nen Dienststellen zu festgelegten Zeitpunkten abbilden zu kbnnen.

2.1. Erfassung

Erfassung nimmt der/die Beauftragte der dezentralen Projektorganisation
bzw. sein Vertreter vor Ort vor.

Abweichend davon kann vor Ort vereinbart werden, dass die Eingaben
durch den Berater Fihrungsunterstiitzung der jeweiligen Agentur erfolgen.

Die Erfassung ist zwingend jede Woche vorzunehmen.

Die Gesamtverantwortung liegt beim VG der jeweiligen Agentur.

Umsetzungsmonitoring Neuorganisation SGBIT
Erfassen IEinze\Uber’sicht | Rote Ampel Ubersicht| Eingabe SuR | Arsicht SUR | Auswahl | Auswertungen | Allgemein |
Meilenstein) | meilenstein 1_gf , 04.08.10-07.08.10 7] Bereich | markmintegration_oe =l Erfassen

1.3 Die Ubertragung der Ausbildungsvermitthung lag vor und wird ab 01.01.2011 forkgefihrt?_gE 04.08.2010 07.08.2010 @ ja " nmein
bei ja: Die A4 Fihrt mit dem Trager der Grundsicherung ein Gesprach zur Weiterfibrung der 04.08.2010 07.08.2010 Urnsetzung nicht begonnen -
Ubertraguna oE

1.3 wird die gE die Ausbildungsvermittiung ab 01.01.2011 dbertragen?_gE 04.08.2010 07.08.2010 a 1 nein

1.4 Die Ubertragung der Reha-Sachbearbeitung lag vor und wird ab dem 01,01,2011 Forkgefihrt?_gE 04.08.2010 07.08.2010 " ja " nein
Das Ergebnis zur Fortfuhrung wurde schriftlich dokumentiert_gE 04.08.2010 07.08.2010 in Umsetzung -

1.4 Erfalgt die Ubertragung der Reha-Sachbearbeitung ab dem 01.01,20117_gE 04.08.2010  07.08.2010 Ca = nein

1.5: Es bestand ein gemeinsamer AG-5 und dieser wird ab 01.01,2011 fortgefihre_gE 04.08.2010 07.08.2010 ™ a % nein

1.5: wird ein gemeinsamer AG-5 ab 01.01.2011 errichtet? _gE 04.08.2010 07.08.2010 * ja ™ nein
Worabstimmung zwischen den GF der A4 und der ARGE zur Errichtung sines gemeinsamen AG-S 04.08.2010 07.08.2010 Urnsetzung abaeschlossen
erfolat? ot E]

abbrechen Speichern |
| Dienststelle: 98452, Argel HannabergE_ge || Monitoring : gemeinsame Einrichiungen H Rolle: Admin ‘

Screenshot Erfassen
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In der Einzellbersicht ist jederzeit der aktuelle Umsetzungsstand der jeweili-
gen AAgAw einsehbar. Daneben weist die Rote-Ampel-Ubersicht den aktuel-
len Stand aller ,Roten Ampeln*“ Giber die Meilensteine hinweg aus.

Die Ubersichten sind fir die jeweilige AAgAw sowie die zustandige Agentur
und RD einsehbar.

Umsetzungsmonitoring Neuorganisation SGBIT
Erfassen Einzellbersicht I Rote Ampel Ubersicht | Eingabe SUR | Ansicht SUR. | Auswahl | Auswertungen | Allgemein |
Meilenstein | J Bereich | J
Letzte Anderung:  04.08.2010 14:22
Einzelmafinahmen Beginn Ende =
1.3 Die Ubertragung der Ausbildungsvermittiung lag vor und wird ab 01.01.2011 Fortgefiihrt? _gE 04.05.2010  07.08.2010 Ja
bei ja: Die A Fidhrt mit dem Trager der Grundsicherung ein Gespréach zur YWeiterFihrung der 04.08.2010  07.08.2010 1
Ubertragung_gE -
1.3 wird die gE die Ausbildungswermittiong sb 01,01.2011 iibertragen?_gE 04.08.2010  07.08.2010  Mein
1.4 Die Ubertragung der Reha-Sachbearbeitung lag vor und wird ab dem 01,01.2011 fortgefiihrt?_gE 04.08.2010  07.08.2010  Ja
Das Ergsbris zur Fortfiihrung wurde schriftlich dokumentiert_gE 04.08.2010  07.08.2010
1.4 Erfolgt die Ubertragung der Reha-Sachbearbeitung ab dem 01.01,20117_gE 04.02.2010  07.08.2010  Mein
1.5: Es bestand ein gemeinsamer AG-S und dieser wird ab 01.01.2011 Fortgefihrt_gE 04.02.2010  07.08.2010  Mein
1.5: Wird ein gemeinsamer AG-S ab 01,01.2011 errichtet?_gE 04.02.2010  07.08.2010 Ja
Worabstimmung zwischen den GF der AA und der ARGE zur Errichtung eines gemeinsamen AG-S erfolgt?_gE 04.03.2010  07.08.2010 <
Abbrechen Drucken
Dienststelle: 98452, Argel HannabergE_gE Monitoring: gemeinsarme Einrichiungen Rolle: admin

Screenshot Einzellbersicht

Umsetzungsmonitoring Neuorganisation SGBIT

Erfassen ] Einzelibersicht Rote Ampel Ubersicht IEihgabe SuUR ] Arsicht SUR ] Auswahl } Auswertungen ] Allgemein ]

==

Einzelmalinahmen Beqinn Ende =l
Meilenstein 1 gE (04.08.2010 - 07.08.2010]

Rahmenbedingungen_gE

1.1 Internes und externes Kommunikationskonzept erstell_gE 04082010  07.08.2010 |
Markt&Integration_gE
1.3 Die Ubertragung der Aushildungsvermittiung lag vor und wird ab 01.01,2011 Fortgefihrt?_gE 04.08.2010  07.08.2010

bei ja: Die & Filhrt mit dem Trager der Grundsicherung ein Gesprach zur Weiterfihrung der 04082010  07.08.2010 I

Ubertragung_gE

=

Bsbbrechen Drucken

Dienststelle: 98452, Argel HannabergE_gE Monitoring: gemeinsame Einrichtungen Rolle: admin

Screenshot Rote-Ampel-Ubersicht
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2.2. Auswahl

Benutzer, die Rechte fir mehrere Dienststellen oder auch fir das
Umsetzungsmonitoring ,Umstellung in zkT" besitzen, werden bei Aufruf der
Anwendung aufgefordert, eine entsprechende Auswahl vorzunehmen.

Zudem ist es mdglich, von einer bereits geotffneten Dienststel-
le/lUmsetzungsmonitoring tber die Registerkarte ,Auswahl* einen Wechsel
zu einer anderen Dienststelle/Umsetzungsmonitoring vorzunehmen.

Die bereits gedffnete Sitzung wird dann automatisch geschlossen.

Auswahl der Dienststelle
Fonitaring I gemeinsame Einrichiungen j
Regionaldirektion I 970, TestE_gE j
Agentur I 984, HannabergE_gE =]
Arge I 08452, Argel HannabergE_gE j

abbrechen - Ubernehmen

Screenshot Auswahl

2.3. Status- und Risikoberichte

Eingebettet in das Umsetzungsmonitoring sind die Status- und Risikoberich-
te.

Es ist zu den hinterlegten Terminen sowie zu den Meilensteinen ein Status-
und Risikobericht verpflichtend zu erstellen, auch wenn keine ,rote Ampel*
ausgelost wurde. Die entsprechenden Termine sind im
Umsetzungsmonitoring hinterlegt.

Zwischen folgenden Status wird unterschieden:

Im Plan

Durch die RD wird eingeschétzt, dass keine Risiken der Umstellung der be-
troffenen Einheit vorliegen.

Nicht im Plan - unkritisch

Durch die RD wird eingeschétzt, dass zwar Risiken vorliegen, aber der Um-
stellungsprozess insgesamt nicht gefahrdet ist.
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Nicht im Plan - kritisch

Durch die RD wird eingeschatzt, dass Risiken vorliegen, die den Umstel-
lungsprozess insgesamt gefahrden.

Im Status- und Risikobericht wird neben den Risiken der ,roten Ampeln“ und
dem Auffihren der entsprechenden Gegenmalnahmen mitsamt Zeitschiene
auch eine Gesamteinschatzung der aktuellen Situation vorgenommen. Hier
werden absehbare Risiken und kritische Punkte erlautert und dargestellt.

Uber den Punkt Eskalationsmeldungen wird ein direkter Kommunikationska-
nal zum Projekt Neuorganisation SGB Il angeboten.

Die Status- und Risikoberichte werden zentral vorgehalten und sind jeder-
zeit, auch fur die Vergangenheit, tiber die Maske Ansicht SuR abrufbar.

Die Verantwortlichkeit fur die rechtzeitige Erstellung des Status- und Risiko-
berichtes liegt beim Umsetzungsbeauftragten oder dessen Stellvertreter in
der RD.

Erfassen | EinzelUbersicht | Rote Ampel Ubersicht Eingabe SuR IAnsicht SuR | Auswahl | Auswertungen | Allgamein |
Status- und Risikobericht - Neuorganisation SGB I1
KW I 3172010, 02.08.10-08.08.10 j Erfassen Letzte Anderung: 04.08.2010 14:26
Status ‘ CimPlan € Micht im Plan - unkritisch € Nicht im Plan - kritisch ‘
Risiken
Gegenmassnahmen
Gesamtbewertung
Eskalationsmeldung
Gesamthewertung einblenden | Abbrechen | Speichern |
| Dienststelle: 98452, Argel HannabergE_gE " Monitoring: gemeinsame Einrichiungen " Rolle: Admin |

Screenshot Eingabe SuR
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Umsetzungsmonitoring Neuorganisation SGBII [x]

Erfassen | Eirzellibersicht | Rote Ampel Ubersichtl Eingabe SUR  Ansicht SUR IAuswahI | Auswerbungen | Allgemein |

Status- und Risikobericht - Neuor isation SGB 11

KW I 31/2010, 02.08.10-08.08.10 j arzeigen | Letzte Anderung: 04.08.2010 14:25
Status ‘ CImPln @ Nichtim Plan - unkritisch — © Nicht im Plan - kritisch ‘

Risiken

MNeue Raume fiir die gE stehen nicht rechizeitig zur Yerfligung

Gegenmassnahmen

Gesprache mit dem Yermieter sind angelaufen, weitere Unterbrindung im alten Gebaude sicherstellen

Gesamtbewertung

Yermister deutet an, dass Mistvertrag verlangert werden kann.

Eskalationsmeldung

SUR Exportieren | SUR Drucken |

|D|ensm|EIIe: 98452, Argel HannabergE_gE " Manitoring: gemeinsame Einrichtungen " Raolle: Admin ‘

Screenshot Ansicht SUR

2.4. Auswertungen

Die Auswertungen konnen aufgrund der Netzbelastung nur zentral vorge-
nommen und in regelmaRigen Abstanden den RD zur Verfuigung gestellt
werden.

Die  Auswertungen  werden immer  bezogen auf alle im
Umsetzungsmonitoring hinterlegten Dienststellen (bundesweit) vorgenom-
men, die den RD zur Verfiigung gestellten Auswertungen bilden den jeweili-
gen RD-Bezirk ab.

2.5. Ampellogik

Die Stande der Umsetzung werden mittels einer ,Ampellogik” abgebildet.

Die Ampel wird entsprechend dem Umsetzungsstand der jeweiligen Einzel-
mal3nahme maschinell gesetzt. Basis hierfiir ist die von der Zentrale vorge-
gebene idealtypische Zeitspanne bzw. der -punkt.

Die Ampellogik erkennt drei Eingabezustande:
- Noch nicht begonnen

- In Umsetzung

- Umsetzung abgeschlossen
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Zu Beginn sind samtliche Felder im System nicht belegt. Sobald die Umset-
zung der Einzelmafinahme begonnen hat, ist der Status manuell vor Ort auf
.N Umsetzung* zu setzen. Mit Abschluss der Mal3Bhahme ist der Status auf
,umsetzung abgeschlossen” zu &ndern.

Im gesamten Umsetzungsmonitoring werden keine personen- bzw. teambe-
zogenen Daten hinterlegt, sondern ausschliel3lich Daten auf Ebene des
Standortes.

Hinweis:

Vor Ort muss der/die Verantwortliche fur die Einfihrung und Erfassung der
Daten darauf achten, dass der Status dem jeweiligen Erledigungsstand ent-
spricht, um fehlerhafte Ampelschaltungen durch versehentliches ,nicht set-
zen* zu vermeiden.

Eine ,rote Ampel* hat immer eine Bewertung durch die jeweilige RD im Sta-
tus- und Risikobericht zur Folge.

Das Umsetzungsmonitoring erfordert fur jede EinzelmalRnahme ein
Beginndatum. Eingaben, die vor dem Beginndatum vorgenommen werden,
werden vom Tool erfasst. Es muss keine ,Nacherfassung” ab dem Zeitpunkt
des Beginntermins erfolgen.

Wichtig ist, dass mit dem Starttermin einer Mal3hahme der Stat“us .noch
nicht begonnen® auf ,in Umsetzung” gedndert wird. Ohne eine Anderung
wird ab dem Starttermin eine ,rote Ampel“ ausgelést.

2.6. Meilensteine

Die Umsetzung der Neuorganisation SGB Il erfolgt mit einer Vorbereitungs-,
einer Umsetzungs- und einer Stabilisierungsphase in der Zeit vom
29.08.2011 - 30.03.2012.

In den einzelnen Phasen sind drei Meilensteine identifiziert worden.
Meilenstein 1 - 30.09.2011

Meilenstein 2 - 30.12.2011
Meilenstein 3 - 30.03.2012

12
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Jeder Meilenstein besteht maximal aus den gebindelten EinzelmalRnahmen
folgender Bereiche:

. Rahmenbedingungen

. Markt & Integration

. Service Center

. Leistung

. Kundenreaktionsmanagement
. Finanzen/Statistik

. Infrastruktur

. Informationstechnik

. Datenschutz

. Personal

Unter EinzelmalRnahmen versteht man Aufgaben, denen jeweils im Voraus
durch die Zentrale Start- und Endtermin oder ein fester Erledigungszeitpunkt
zugewiesen wurden.
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I
. Meilensteine

In diesem Kapitel werden die hinterlegten Einzelma3nahmen mit dem ent-
sprechenden Bereich pro Meilenstein aufgefuhrt. Die nachfolgende Uber-
sicht dient daher nur der Gesamttransparenz.

EinzelmalRnahmen, die Gber mehr als einen Meilenstein laufen, werden so-
mit mehrfach angezeigt.

Zudem werden hier die einzelnen Antwortmoglichkeiten aufgefuhrt:
- Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

- Hier ist die Anzahl einzutragen

- Zwischen folgenden Alternativen eine Auswahl treffen

- Bitte entsprechende Auswahl (Mehrfachnennungen) treffen

Ist keine besondere  Antwortmdglichkeit  aufgefihrt, wird im
Umsetzungsmonitoring immer der Umsetzungsstand abgefragt.

Hinweis:

Dem Umsetzungsmonitoring liegt eine intelligente Benutzerfihrung zugrun-
de. Einige EinzelmalRnahmen werden mit einer Fragestellung ja/nein (Ober-
frage) eingeleitet. Nur bei einer bestimmten Antwort 6ffnen sich dann die
Unterfragen. Hierbei kann technisch immer nur eine Antwort mit Unterfragen
belegt werden. Weitergehende Fragestellungen werden mit einer neuen
Oberfrage eingeleitet.

14

© Bundesagentur fir Arbeit UMo_gE; 15.08.2011





1. Meilenstein 1

1.1 Rahmenbedingungen

Keine zentral nachzuhaltenden Aktivitaten

1.2 Markt & Integration

Keine zentral nachzuhaltenden Aktivitaten

1.3  Service Center
= Erfolgt eine Kooperation ab dem 01.01.2012?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

1.4 Leistung

= 3.1 Mitteilung des neuen Logo und der angepassten Kurz- und
Langbezeichnung erfolgt?

= 3.3 Schulung der kommunalen und der BA-Mitarbeiter erfolgt?

= 3.5.2/3.5.3 Es besteht Einvernehmen Uber die getrennte Weiterzah-
lung der passiven Leistungen und es wurde Variante 1 (getrennte
Weiterzahlung bis 30.06.2012) gewé&hlt?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

= 3.5.2/3.5.3 Es besteht Einvernehmen Uber die getrennte Weiterzah-
lung der passiven Leistungen und es wurde Variante 2 (Weiterzah-
lung bis zum ausgewahlten 01. eines Monats) gewahlt?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

e wenn ja: zwischen folgenden Alternativen eine Auswabhl tref-

fen:

= (01.03.2011
= (01.04.2011
= (01.05.2011
= (01.06.2011

3.5.1/3.5.3 Es wurde keine Ausnahme der Weiterzahlung der passiven
Leistungen vereinbart und die gE ist fir die gemeinsame Auszahlung
der passiven Leistungen ab 01.02.2012 zustandig (ohne Befristung des
Bewilligungszeitraumes)?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

1.5 Kundenreaktionsmanagement

Keine zentral nachzuhaltenden Aktivitaten
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1.6 Finanzen/Statistik

= 3.5 Liegt Einzugsermachtigung des kommunalen Tragers beztglich
KdU vor?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

1.7  Infrastruktur
= 6.1 Immobilienmanagement - Verbleib in einer BA-Liegenschaft?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

e Wenn ja: Zwischen folgenden Alternativen eine Auswahl (Mehrfach-
nennungen) treffen:
e Umstellung auf die gE erfolgt
e Abschluss nach Rechtskreisen SGB Il und SGB Il ge-
trennt erfolgt
e Es wurde ausnahmsweise eine gesamtschuldnerische
Vereinbarung getroffen

1.8 Informationstechnik

Keine zentral nachzuhaltenden Aktivitaten

1.9 Datenschutz

Keine zentral nachzuhaltenden Aktivitaten

1.10 Personal
= 0.11 Entscheidung zur Besetzung Geschaftsfihrer/in erfolgt?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

o Wenn ja: zwischen folgenden Alternativen eine Auswabhl tref-
fen
o BA
e Kommune

= 9.11 Ist die/der konkrete Kandidatin/ Kandidat fiir die Besetzung
der/s GF/in abgestimmt?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

e Wenn nein: Ist eine Stellenausschreibung geplant?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten
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2. Meilenstein 2

2.1 Rahmenbedingungen
= 1.2.2 Entscheidung Uber Vorsitz in der Tragerversammlung erfolgt?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

o Wenn ja: Zwischen folgenden Alternativen eine Auswabhl treffen:
e Vorsitz BA
e Vorsitz Kommune

= 1.2.2/1.4.2 Termin fUr die konstituierende Sitzung der Tragerver-
sammlung bekannt?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

¢ Wenn ja: Zwischen folgenden Alternativen eine Auswabhl treffen:
e Termin I. Quartal 2012
e Termin Il. Quartal 2012

= 1.4.1 Wurde eine griindungsbegleitende Vereinbarung abgeschlos-
sen?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

2.2  Markt & Integration

= 2.3 Erfolgt die Ubertragung der Ausbildungsvermittlung ab
01.01.2012?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

= 2.4 Erfolgt die Ubertragung der Reha-Sachbearbeitung ab dem
01.01.2012?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

= 2.5 Erfolgt die Bildung eines gemeinsamen AG-S ab dem
01.01.2012?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

e Wenn nein: Niedrigschwellige Kooperation vereinbart?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

2.3  Service Center
= Erfolgt eine Kooperation ab dem 01.01.2012?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

2.4 Leistung

3.3 Schulung der kommunalen und der BA-Mitarbeiter erfolgt?
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= 3.5.2/3.5.3 Es besteht Einvernehmen Uber die getrennte Weiterzah-
lung der passiven Leistungen und es wurde Variante 1 (getrennte
Weiterzahlung bis 30.06.2012) gewé&hlt?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

= 3.5.2/3.5.3 Es besteht Einvernehmen tber die getrennte Weiterzah-
lung der passiven Leistungen und es wurde Variante 2 (Weiterzah-
lung bis zum ausgewahlten 01. eines Monats) gewahlt?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

e wenn ja: zwischen folgenden Alternativen eine Auswabhl tref-

fen:

= (01.03.2011
= 01.04.2011
= (01.05.2011
= (01.06.2011

= 3.5.1/3.5.3 Es wurde keine Ausnahme der Weiterzahlung der passi-
ven Leistungen vereinbart und die gE ist fiir die gemeinsame Aus-
zahlung der passiven Leistungen ab 01.02.2012 zustandig (ohne Be-
fristung des Bewilligungszeitraumes)?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

2.5 Kundenreaktionsmanagement

Keine zentral nachzuhaltenden Aktivitaten

2.6 Finanzen/Statistik

= 3.5 Liegt Einzugsermachtigung des kommunalen Tragers beztglich
KdU vor?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

2.7 Infrastruktur
= 6.1 Immobilienmanagement - Verbleib in einer BA-Liegenschaft?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

e Wenn ja: Zwischen folgenden Alternativen eine Auswabhl
(Mehrfachnennungen) treffen:
e Umstellung auf die gE erfolgt
e Abschluss nach Rechtskreisen SGB Il und SGB lll ge-
trennt erfolgt
e Es wurde ausnahmsweise eine gesamtschuldnerische
Vereinbarung getroffen

2.8 Informationstechnik

Keine zentral nachzuhaltenden Aktivitaten
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2.9 Datenschutz

Keine zentral nachzuhaltenden Aktivitaten

2.10 Personal
= 9.1 Ermittlung des Personalzuweisungspotenzials durch BA erfolgt
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

e Wenn ja: Arbeitnehmer (Anzahl VZA)
Hier ist die Anzahl einzutragen

e Wenn ja: Beamte (Anzahl VZA)
Hier ist die Anzahl einzutragen

e Wenn ja: Sondergruppen (Anzahl VZA)
Hier ist die Anzahl einzutragen

= 9.1 Ermittlung des Personalzuweisungspotenzials durch kT erfolgt
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

e Wenn ja: Arbeitnehmer (Anzahl VZA)
Hier ist die Anzahl einzutragen

e Wenn ja: Beamte (Anzahl VZA)
Hier ist die Anzahl einzutragen

e Wenn ja: Sondergruppen (Anzahl VZA)
Hier ist die Anzahl einzutragen

= 0.11 Entscheidung zur Besetzung Geschaftsfihrer/in erfolgt?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

e Wenn ja: zwischen folgenden Alternativen eine Auswabhl tref-
fen

e BA
e Kommune

= 9.11 Ist die/der konkrete Kandidatin/ Kandidat fur die Besetzung
der/s GF/in abgestimmt?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

e Wenn nein: Ist eine Stellenausschreibung geplant?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten
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3. Meilenstein 3

3.1 Rahmenbedingungen
= 1.2.2 Entscheidung uber Vorsitz in der Tragerversammlung erfolgt?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

o Wenn ja: Zwischen folgenden Alternativen eine Auswabhl treffen:
e Vorsitz BA
e Vorsitz Kommune

= 1.2.2/1.4.2 Termin fUr die konstituierende Sitzung der Tragerver-
sammlung bekannt?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

e Wenn ja: Zwischen folgenden Alternativen eine Auswabhl treffen:
e Termin I. Quartal 2012
e Termin Il. Quartal 2012

= 1.2/1.5und 8. Wurden bereits neue Einrichtungen der gE gebil-
det/bestellt/einberufen?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

e Wenn ja: Bitte entsprechende Auswahl (Mehrfachnennungen)

treffen:

e Einberufung des drtlichen Beirats

e Bestellung eines/einer BCA durch Tragerversammlung

¢ Bildung eigener Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend-
und Auszubildendenvertretungen

e Bestellung einer GleiB und einer Stellvertreterin

¢ Bestellung eines/einer Beauftragten flr den Datenschutz

= 1.4.1 Wurde eine grindungsbegleitende Vereinbarung abgeschlos-
sen?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

3.2  Markt & Integration

= 2.3 Erfolgt die Ubertragung der Ausbildungsvermittlung ab
01.01.2012?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

= 2.4 Erfolgt die Ubertragung der Reha-Sachbearbeitung ab dem
01.01.2012?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

= 2.5 Erfolgt die Bildung eines gemeinsamen AG-S ab dem
01.01.2012?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten
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e Wenn nein: Niedrigschwellige Kooperation verein-
bart?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

3.3  Service Center
= Erfolgt eine Kooperation ab dem 01.01.2012?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

3.4 Leistung

Keine zentral nachzuhaltenden Aktivitaten

3.5 Kundenreaktionsmanagement

Keine zentral nachzuhaltenden Aktivitaten

3.6  Finanzen/Statistik
= 4.8 Bestellung des/der BfdH erfolgt?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

3.7 Infrastruktur

Keine zentral nachzuhaltenden Aktivitaten

3.8 Informationstechnik

Keine zentral nachzuhaltenden Aktivitaten

3.9 Datenschutz

Keine zentral nachzuhaltenden Aktivitaten

3.10 Personal

= 0.11 Entscheidung zur Besetzung Geschaftsfuhrer/in er-
folgt?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten

e Wenn ja: zwischen folgenden Alternativen eine
Auswahl treffen
o BA
e Kommune

= 0.11 Ist die/der konkrete Kandidatin/ Kandidat fur die Be-
setzung der/s GF/in abgestimmt?

Frage ist mit ja oder nein zu beantworten
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e Wenn nein: Ist eine Stellenausschreibung geplant?
Frage ist mit ja oder nein zu beantworten
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Anlage 3

Checkliste fur Vereinbarungen/Absichtserklarungen der Trager Uber die Aus-
gestaltung und Organisation der gemeinsamen Einrichtung (gE) beim Uber-
gang von AAgAw in gE

a) Vereinbarungen
e Name (8§ 6d SGB ll), verwendetes Logo und Standort der gE

e Zusammenschluss mehrerer AA und/oder mehrerer KT zu einer gE (88 44b Abs. 2S. 3, 8
76 Abs. 2 SGB 1)

b) Absichtserklarungen

Geschéftsbetrieb der gemeinsamen Einrichtung:
- Nebenstellen
- Offnungs- und Servicezeiten sowie telefonische Erreichbarkeit
- KRM
- Regelungen zur Arbeitszeit

Erganzende Regelungen zu den Organen:
- Verfahren zur Bestellung und Abberufung des Geschaftsfiihrers
- TrAgerversammlung: Bestimmung der zu entsendenden Vertreter sowie deren An-
zahl, Vorbereitung der ersten konstituierenden Sitzung und einer Geschéaftsordnung
(8 44c Abs. 1 SGB 1I)
- Ortlicher Beirat: genaue Anzahl der Vertreter, Bestimmung der Beteiligten des ortli-
chen Arbeitsmarktes (8 18d SGB II)

Funktionale und raumliche Organisation der Aufgabenwahrnehmung:
- Geschéaftsmodell
- Organisationseinheiten (z. B. Eingangszone, arbeithehmerorientierte Vermittlung,
Leistungsgewahrung, Widerspruchsstelle, OWi-Stelle, Unterhaltsstelle, Au3endienst)

- Schnittstellenregelungen (z. B. zum Rechtskreis SGB Ill, zum kT i. R. des SGB VIl
Kinder- und Jugendhilfe und zu weiteren bedeutsamen Netzwerkpartnern)

- Art und Weise der Geltendmachung sonstiger nach § 33 SGB Il und 88 115, 116
SGB X Ubergegangener Anspriiche

- Regelung zur Erbringung, zur Datenerfassung und zum Zugang zu sozialintegrativen
Leistungen gemaf § 16a Nr. 1-4 SGB |l

- Vorgehensweise bei der Abstimmung des oOrtlichen Arbeitsmarkts- und Integrations-
programms

e Entscheidungen Uber den Verwaltungsablauf
- Weisungs- und Zeichnungsbefugnis

e Regelungen zum Personal
- Fihrung eines Berichtssystems zur Erfassung der Personalstrukturen (vergleichbar
ARGE-OGP)
- Personalentwicklung und personalpolitisches Rahmenkonzept insbesondere jahrli-
cher, dokumentierter Dialog zu gezeigten Leistungen/Kompetenzen sowie Entwick-





Anlage 3

lungsbedarfen, -méglichkeiten und —mafinahmen, regelmafige Beurteilung zu Leis-
tung und Kompetenz, individuelle Entwicklungsplanung unter Berilicksichtigung der
individuellen Berufs- und Lebensplanung, Portfolio an individuell einsetzbaren PE-
Instrumenten, Foérderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben, For-
derung von Vielfalt und Erschliel3ung vielfaltiger Potenziale, Betriebliches Gesund-
heitsmanagement -Beriicksichtigung von Betreuungsschlisseln bei der Solldimen-
sionierung im Stellenplan, insbesondere fir den gesetzlich nicht geregelten Bereich
der Leistungsgewahrung

Aufgabenibertragung an Trager (z. B. Ausbildungsstellenvermittlung nach § 16 Abs. 4
SGB Il, Berufliche Rehabilitation, gemeinsamer AGS) und Dritte*
Durch Inkrafttreten der Rechtsverordnung gemaf § 46 Absatz 3 SGB Il enden die Verwaltungs-
vereinbarungen ohne Kindigung zum 31. Dezember 2011.

Entscheidung Uber die Inanspruchnahme von Angeboten der BA aus dem Service-
Portfolio oder von anderen Anbietern (bspw. Ausbildungsvermittlung, Reha, Service-
Center, Post- und Botendienst, Personalentwicklung) nach Vorlage des Service-Portfolio
der BA fur das Jahr 2012

(Nicht-) Annahme der von der BA dem kT angebotenen Dienstleistungen soweit diese
nicht zwingend seitens der Trager zu erbringen sind.

. Ausschreibungsverfahren fur den Geschaftsflhrer initieren und Einigung auf einen
kommissarischen Geschéftsfihrer (bis zur Bestellung durch die Tragerversammlung)

Vereinbarung zur Weiterzahlung kommunaler Leistungen durch den kT (Uber seine IT-
Verfahren) tiber den Uberfiihrungszeitpunkt hinaus bis max. 30.6.
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		Ziele der Arbeitgeberbetreuung in der öffentlichen Arbeitsverwaltung



		Geschäftsprozesse im gemeinsamen Arbeitgeber-Service



		Vorteile des gemeinsamen Arbeitgeber-Service



für Bewerber aus dem Rechtskreis SGBII

für Arbeitgeber

für die Agentur für Arbeit und die gemeinsame Einrichtung
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Die Arbeitgeberbetreuung in beiden Rechtskreisen verfolgt die gleichen Ziele:































Ziele der Arbeitsförderung

(§1 SGBIII)

„…die Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzen und den Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt unterstützen.“

Aufgabe und Ziel der Grundsicherung

(§ 1 SGB II )

„… Sie soll erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme … einer Erwerbstätigkeit  unterstützen…“

Beratungsangebot (§ 34 SGB III)

„… Arbeitsmarktberatung soll dazu beitragen, die Arbeitgeber bei der Besetzung von Arbeits- und Ausbildungsstellen zu unterstützen.“ 

 Vermittlungsangebot(§ 35 SGBIII)

„Die Agentur für Arbeit hat durch Vermittlung darauf hinzuwirken, dass Ausbildungssuchende eine Ausbildungsstelle, Arbeitsuchende eine Arbeitsstelle und Arbeitgeber geeignete Arbeitnehmer und Auszubildende  erhalten.“

Leistungen zur Eingliederung 

(§ 16 SGB II)

„…erbringt Leistungen nach § 35  des Dritten Buches. Sie kann die übrigen im Dritten Kapitel  … des Dritten Buches geregelten Leistungen erbringen.“
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Wir agieren auf e i n e m, nicht nach Rechtskreisen teilbaren Arbeits- und Ausbildungsmarkt!
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Geschäftspol. Ziele Rechtskreis im SGB III:

Beratung und Integration nachhaltig verbessern

hohe Kundenzufriedenheit erzielen

Geschäftspol. Ziele im Rechtskreis SGB II:

Verringerung der Hilfebedürftigkeit

Verbesserung der Integration in Erwerbsfähigkeit

hohe Kundenzufriedenheit erzielen













Beschäftigungs- und 

Integrationspotentiale  ausschöpfen

Arbeits- und Ausbildungsmarkt
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Geschäftsprozesse im gemeinsamen Arbeitgeber-Service (AG-S):
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Ziele des AG-S

Erfolgreich besetzte Arbeits- und 

Ausbildungsstellen

Teilhabe der Kunden beider Rechtskreise am Ausgleichsprozess

Verbesserung der Arbeitgeber-Kundenzufriedenheit

Systematische Kundenentwicklung

Kundenbindung im Auftragskontext



systematisierter Vermittlungsprozess (stellen- und bewerberorientiert)

AV / AusbV / Reha / SB

Kundenbindung  losgelöst vom Auftragskontext



individuelle, nachhaltige und zielführende Bindung von Bestandskunden

Kundenausbau



nachhaltige Erschließung potenzialreicher Kunden über gezielten Aufbau von Kontakt- und Dienstleistungstiefe

Kundendifferenzierung

Konzept zur strategischen AG-Orientierung

Abgestimmte Geschäftspolitik beider Rechtskreise





strategisch

operativ
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Vorteile des gemeinsamen Arbeitgeber-Service (AG-S):

Vorteile für Bewerber aus dem Rechtskreis SGBII:



		Bündelung personeller Ressourcen und Kompetenzen führt durch intensivere Marktbearbeitung zu  einem höheren Stellenzugang und zur Erweiterung der Vermittlungs- und Integrationsmöglichkeiten 



		höhere Beteiligung der Bewerber aus dem Rechtskreis SGBII am Vermittlungsprozess durch 





		gesicherten Zugriff aller AG-Vermittler auf alle Stellen unabhängig vom Veröffentlichungsstatus  

		 schnellere Bearbeitungszeiten der Anliegen durch einheitliche Bearbeitungsprozesse

		rechtskreisunabhängige Ergebnisverantwortung aller Mitarbeiter im gemeinsamen AG-S  
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Vorteile des gemeinsamen Arbeitgeber-Service (AG-S):

Vorteile für Arbeitgeber:



		kurze Kommunikationswege für Arbeitgeber – in der Außenwahrnehmung  klärt „eine Behörde“ alle Anliegen





		Arbeitgeber hat einen persönlichen Ansprechpartner, der die Klärung seiner Anliegen rechtskreisübergreifend koordiniert





		 schnelle Klärung/Bearbeitung aller Arbeitgeber-Anliegen durch kurze Kommunikationswege und Transparenz in den Strukturen/Arbeitsabläufen von AA und gE





		 Sicherung eines einheitlichen, professionellen Dienstleistungsangebotes für alle AG  durch Vereinbarung verbindlicher Qualitätsstandards im AG-S 



		bessere Chancen zur erfolgreichen Stellenbesetzung durch umfangreicheren Bewerberpool
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Vorteile des gemeinsamen Arbeitgeber-Service (AG-S):

Vorteile für die Agentur für Arbeit und die gemeinsame Einrichtung:



		 höhere Akzeptanz des AG-S bei Arbeitgebern durch einheitlichen, gemeinsamen Marktauftritt



		gesicherter Zugang für alle AG-Vermittler zu  allen SteA unabhängig vom Veröffentlichungsstatus



 

		Kostenersparnis durch Bündelung personeller und sächlicher Ressourcen



		Synergieeffekte durch Bündelung fachlicher Kompetenzen beider Rechtskreise





		einheitliche Qualifizierungsmaßnahmen für Fach- und Führungskräfte im AG-S



		Durch Bildung des gemeinsamen AG-S Verringerung der Kostenpauschale für die Übertragung der Ausbildungsvermittlung an die AA um 30%. 
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Vorteile des gemeinsamen Arbeitgeber-Service (AG-S):



Vorteile für die Agentur für Arbeit und die gemeinsame Einrichtung:



rechtskreisübergreifende Führung und Steuerung:



		Fachaufsicht aus einer Hand durch AG-S-Teamleiter 



		Ansatz von AG-S-TL aus dem Rechtskreis SGBII möglich





		 Strategiekonzept  berücksichtigt Ziele beider Rechtskreise





		 gemeinsames Zielsystem - transparente Binnensteuerung durch die Steuerungskennzahl „erfolgreich besetzte Stellen“ 
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Vorteile des gemeinsamen Arbeitgeber-Service (AG-S):

Vorteile für die Agentur für Arbeit und die gemeinsame Einrichtung:



optimierte Ablauforganisation:

		 Umsetzung der Aufgaben in AG-orientierten – auch rechtskreisübergreifenden  -Vermittlungsteams





		Zusammenführung der stellenorientierten Arbeits- , Ausbildungs – und Reha-/SB-Vermittlung rechtskreisübergreifend im gemeinsamen AG-S





		 Die Bündelung personeller Ressourcen ermöglicht eine hohe branchen- und berufsfachliche Spezialisierung der AG-AV.



		Der temporäre Arbeitsplatzwechsel bietet die Möglichkeit, die bewerberorientierte Vermittlung  punktuell zu  unterstützen.
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Bilanz des Arbeitgeber-Service der AA im Zeitraum von … bis … :

Seite *

Einschaltungsgrad:



Arbeitgeber-Kundenbetreuung:

… (Anzahl) betreute Kunden, darunter … (Anzahl) Zielkunden

… (Anzahl) realisierte AG-Kontakte zu betreuten Kunden



Stellenakquise:

… (Anzahl) Vermittlungsaufträge für Arbeits-Stellen

… (Anzahl) Vermittlungsaufträge für Ausbildungs-Stellen



 Vermittlungsergebnisse:

… (Anzahl) erfolgreich besetzte  Arbeits-Stellen

… (Anzahl) erfolgreich besetzte Ausbildungs-Stellen



Achtung - nur beispielhafte Darstellung - hier bitte eigene Zusammenstellung vornehmen – z.B. Einschaltungsgrad  in SGBII-relevanten  Branchen darstellen, Stellenzugang in SGBII-relevanten Beschäftigungen darstellen, Kontakte zu für den Rechtskreis SGBII interessanten Kunden darstellen, erfolgreich erledigte Aufträge  nach Profillagen (als Nachweis, dass nicht nur Marktkunden durch den AG-S  vermittelt werden) …















Q Bundesagentur

fir Arbeit




UNKNOWN-0.unknown



UNKNOWN-1.unknown



UNKNOWN-2.unknown



UNKNOWN-3.unknown



UNKNOWN-4.unknown



UNKNOWN-5.unknown
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Vereinbarung zur


vorübergehenden getrennten Weiterzahlung


und späteren Zusammenführung der


Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts


zwischen


der Agentur für Arbeit…..


vertreten durch die/den Vorsitzende/n der Geschäftsführung


und


dem Landkreis / der kreisfreien Stadt ……


vertreten durch ………


…….. 


Präambel


Die nachstehende Vereinbarung über die vorübergehende getrennte Weiterzahlung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für Bewilligungszeiträume nach dem 31.01.2012 entspricht einer Entscheidung der Trägerversammlung der gemeinsamen Einrichtung …. nach § 44c Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 i. V. m. § 44b Absatz 4 SGB II.


§ 1

(1) Mit dem Übergang der Agentur für Arbeit … und des Landkreises/der kreisfreien Stadt … zum 01.01.2012 in die gemeinsame Einrichtung … nimmt diese im gesetzlich vorgegebenen Umfang die Aufgaben der Vertragspartner auf dem Gebiet der Grundsicherung für Arbeitsuchende wahr, so auch die Bescheidung und die Auszahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. 


Variante 1 des PHB: (Weiterzahlung ohne vereinbarten Stichtag):

(2) Der Landkreis/die kreisfreie Stadt ….. und die Agentur für Arbeit ….. vereinbaren abweichend von Absatz 1 die Auszahlung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts auf Grundlage der im Jahr 2011 durch den jeweiligen Träger getroffenen Entscheidung bis längstens 30.06.2012 über die bisherigen Zahlungssysteme der Vertragspartner. 


Variante 2 des PHB: (getrennte Weiterzahlung mit Stichtag)

(2) Der Landkreis/die kreisfreie Stadt ….. und die Agentur für Arbeit ….. vereinbaren abweichend von Absatz 1 die Auszahlung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts auf Grundlage der im Jahr 2011 durch den jeweiligen Träger getroffenen Entscheidung bis TT.MM.2012 (Anmerkung: frühester Zeitpunkt 29.02.2012, spätester Zeitpunkt 31.05.2012) über die bisherigen Zahlungssysteme der Vertragspartner . 


(3) Die Auszahlung über getrennte Zahlungssysteme endet vor dem in Absatz 2 festgelegten Datum, wenn nach dem 31.12.2011 eine Änderung im Leistungsfall eintritt. Die Bearbeitung der Änderung sowie die Bescheiderteilung obliegen ab dem 01.01.2012 der gemeinsamen Einrichtung 


§ 2

Das Verfahren zur Zusammenführung der Leistungen der beiden Vertragspartner im IT-Verfahren A2LL und die Aufnahme der Auszahlung der Leistungen durch die gemeinsame Einrichtung ……. ist zwischen den Vertragspartnern abzustimmen. Dies gilt u.a. für das Verfahren beim Eintritt bzw. der Bearbeitung einer Änderung des Leistungsfalls ab dem 01.01.2012. Das Verfahren wird zur Vermeidung von Überzahlungen im Einzelfall verbindlich geregelt und schriftlich dokumentiert. 


§ 3


(1) Dem Landkreis/ der kreisfreien Stadt ….. stellt die Agentur für Arbeit ab dem Zeitpunkt der Auszahlung der Leistungen durch die gemeinsame Einrichtung einen Einzelnachweis über die erfolgten Auszahlungen und Einnahmen über einen Zugang zum Webserver finasload zur Verfügung. 


Erstattungsvariante Einzugsermächtigung

(2) Die taggleiche Erstattung erfolgt mittels Lastschrift-Einzugsverfahren. Die Einzugsermächtigung ist der Vereinbarung beigefügt. (Anmerkung: Kann bis 15.11.2011 nachgereicht werden)

Erstattungsvariante Einzelüberweisung

(2) Die taggleiche Erstattung erfolgt mittels Einzelüberweisung.

Erstattungsvariante Abschlagszahlung

(2) Die taggleiche Erstattung erfolgt mittels Abschlagszahlung. Die Abschlagszahlung muss die Ausgaben des gesamten Folgemonats abdecken und rechtzeitig (spätestens am letzten Arbeitstag des Vormonats) zur Verfügung stehen. Ein Abschlagsrest aus dem Vormonat kann mit der neu fälligen Abschlagszahlung verrechnet werden.

§ 4


(1) Es gelten die haftungsrechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches.


(2) Im Außenverhältnis haftet der Arbeitgeber/Dienstherr des Beschäftigten, der einen Vermögensschaden verursacht hat. Im Innenverhältnis kann nach den jeweils geltenden Regelungen Regress genommen werden.


§ 5


(1) Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise als unwirksam oder undurchführbar erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung nach Abschluss der Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar werden, bleiben die übrigen Vereinbarungsbestimmungen hiervon unberührt. 


(2) An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die wirksame und durchführbare Bestimmung treten, die dem Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt. 

(3) Nebenabreden zu dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.


<Ort>, den <Datum>


Agentur für Arbeit……



Landkreis/kreisfeie Stadt…….
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Anlage 6

Teilnahmeerklärung zum Lastschrifteneinzug

(Einzugsermächtigung)





Name und Anschrift der erklärenden Stelle



_____________________________________



_____________________________________



_____________________________________



Hiermit wird die Zentralkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA),

Regensburger Str. 104, 90478 Nürnberg



widerruflich ermächtigt



die für mich als finanziellem Träger der Leistungen zur 

Grundsicherung von Arbeitsuchenden

gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II erbrachten Leistungen 

zum vereinbarten Tag* von meinem unten angegebenen Konto 

einzuziehen.



		Bankleitzahl





		Kontonummer







		Kreditinstitut







		Ort, Datum                                                        Unterschrift Verfügungsberechtige/r













* Tag, an dem die BA mit den Auszahlungen an die Empfängerinnen / Empfänger belastet wird.

Seite  von 
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Bearbeitungshinweis fur die Riickabwicklung von Ubergeleiteten
Leistungsfallen aus Agenturen flur Arbeit in getrennter
Aufgabenwahrnehmung

Zum 01.01.2012 ubernehmen gemeinsame Einrichtungen rechtlich die Aufgabe der Berechnung,
Bescheidung und Auszahlung von passiven Leistungen anstelle der bestehenden Agenturen fr
Arbeit in getrennter Aufgabenwahrnehmung und dem kommunalen Trager. Die Leistungsfalle
sind auf die gemeinsamen Einrichtungen tberzuleiten.

Ab dem Zeitpunkt der Uberleitung sind auch Anderungen in den Leistungsfallen, welche
Zeitrdume vor dem 01.01.2012 betreffen, Gber die gemeinsamen Einrichtungen abzuwickeln.
Dabei kdnnen ggf. Nachzahlungen oder Uberzahlungen entstehen.

Bisher wurden fiir Zeitraume vor der Uberleitung nur die Leistungen des Bundes uber das
Verfahren A2LL berechnet, beschieden und ausgezahlt. Ab der Uberleitung sind auch die
kommunalen Leistungen Uber das Verfahren A2LL zu berechnen, zu bescheiden und
auszuzahlen.

In A2LL wurden auch fur die Vergangenheit bereits die Bedarfe fir die Kosten der Unterkunft und
Heizung erfasst. Es ist daher zu priifen, ob die Daten aktuell sind (Quelle - kommunale Akte bzw.
Berechnungssystem), ggf. ist eine Anpassung in A2LL vorzunehmen. Es wird zudem empfohlen,
die Adressdaten auch im Verfahren zPDV zu priifen.

Die Rickabwicklung von Leistungsfallen kann bis zur Produktivsetzung der Programmversion
P21 am 15.04.2012 sowohl mit Hilfe von ,fiktiven Barzahlungen® (Variante 1) als auch mit Hilfe
der Funktionalitat ,sperren“ (Variante 2) erfolgen. Mit der Einfiihrung der P21 wird die neue
Barzahlungsschnittstelle produktiv gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt werden Buchungen mit dem
Zahlungsmittel ,Bar“ nach der Anordnung automatisch elektronisch an das Finanzsystem ERP
Ubermittelt. ,Fiktive Barzahlungen* dirfen ab 15.04.2012 nicht mehr vorgenommen werden.

Ab 15.04.2012 darf eine Ruckabwicklung nur noch mittels der Funktionalitat ,Sperren®
erfolgen (Variante 2). Aufgrund der Komplexitdt von Variante 2 (manuelle Berechnungen) wird
empfohlen, vorhandene Ruckabwicklungen mdglichst bis zum 15.04.2012 mit Variante 1
durchzufihren.

Variante 1 - Riuckabwicklung mittels , fiktiver Barzahlungen*
Diese Variante darf ausschlief3lich in Fallen der Ruckabwicklung nur_bis
13.04.2012 angewendet werden.

Bearbeitungshinweis

Aufgrund bisheriger getrennter Aufgabenwahrnehmung, wurden die Leistungen des kommunalen
Tragers uber die kommunalen IT-Verfahren berechnet, beschieden und ausgezahilt.

Die Bedarfe fir Kosten der Unterkunft und Heizung sind zwar in A2LL erfasst, jedoch findet
bisher keine Auszahlung im Verfahren A2LL statt.

Daher ist es erforderlich, dass diese Auszahlungen ,fiktiv* in A2LL hergestellt werden. Hierfar
sind folgende Bearbeitungsschritte vorzunehmen:
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1. Anderung KDU zahlungsrelevant

Bisher wurde die Auszahlung der Bedarfe fiir Kosten der Unterkunft und Heizung in der Maske
»2Anschrift* (MID 108) tber die Auswahl ,KDU zahlungsrelevant* mit ,nein“ unterdriickt.

Um die Auszahlung der Bedarfe fur Kosten der Unterkunft und Heizung ,fiktiv‘ herstellen zu
kénnen, ist die Auswahl ,KDU zahlungsrelevant® fiir den Zeitraum in dem sich Anderungen
ergeben haben auf ,Ja“ zu andern.

Fallhistorie Personendaten Einkommen Zuschlag sV Sanktionen Zahlung Druckausgabe

Angaben gespeichert

+ Regelleistung

s Mehrbadarf Schwangerschaft

+ Mehrbedarf Alleinerzizhand

o kot Bolindomms Kosten der Unterkunft - Anschrift w

+ Wehrbedarf Behinderung
Merkzeichen &

+ Mehrbedarf Erndhrung l Ab: 01,12 2011 Bis: lunbegrenzt l

+ Bedarfg 23 1

« Gesondert zu erbringende

Leistungen KDU zahlungsrelevant: Ja v
* Zusatzbeitrag Ky
s Zusstzleistung FOr die Schule StraBe: Regenburger Strafe 104

s Zuzschuss KW/PY -

wermeidung HE ZUsStzy
PLZ/Ort: 90478 | |Nimberg
+ Anschrift Srtetil:
* Kosten fiir Miete
« Kosten fir Tagessatz » i
s Kosten for Eigenturn Lischen Bestd
+ Einmalige Kesten
+ Wohnungsheschaffungs-
kosten n n I
Historie vollstandige
+ Zuschuss 522 Abs. 7 Ifd. 9
+ Zuschuss §22 Abs. 7 einm.
Ab Bis Anschrift KDU zahlungsrelevant Details
01.12,2011 unbegranzt Regenburger Strafie 104, 90478 Nimberg | Ja bearbeitan
+ Haorizontalilbersicht
+ Ubarschlagsberechnung 01.11,2011 20.11,2011 Regenburger Strafie 104, 90478 Nimberg | Hein bearbeitan
Kinderzuschlag
+ Fallkanta

+ Plausibilitstspriifung

MID: 10% Version: AZLL_

Abbildung 1: Kosten der Unterkunft — Anschrift (MID 108)

2. fiktive" Auszahlungen der kommunalen Leistungen in A2LL

Nach dem Berechnen des Leistungsfalles werden Buchungen fir die Bedarfe fur Kosten der
Unterkunft und Heizung erzeugt, welche (ber den kommunalen Trager bereits ausgezahlt
wurden.

Fallhistoria Parsonandaten Bedarfe Einkomman Zuschlag s¥ Sanltionen Druckausgabe

Berechnung

+ zahlungsempfanger
© Auiodinumy Offene Buchungen
+ \errachnuna an Dritte

+ Darlehen

vollstandige Ansicht

+ Darlehensbuchungan
urmwandeln

s Fzll zlz Darlehen I igkei Betrag Buchungsart zahlungsart Leistungsart Details
» Uberzahlung gesetzl, KV/PY I
+ Gutschein

v Mustermann, Max 01,12,2011 350,00 £ | auszahlen - offen | 1234567330 (BELZ: 7£050101) | KdU bearbeiten l

« Zahlungsricklauf

+ Personenkonto |7 AOHK BAYERN Januar 2012 131,34 € =uszshlen - offen 0050401699 (BLZ: S0400000) K\ -Beitrage pflichtu,
« Barschnung

+ Ausgezahlte Buchungan

V¥ | oK BavERN Januar 2012 18,04 € | auszshlen - offen | 0050401695 (BLZ: 50400000) | PuU-Beitrige pflichtd,
+ Horizontalibersicht Iv Mustermann, Max 01.01,2012 364,00 € | auszahlen - offen | 1234567890 (BLZ: 76050101) | algll-R.L. bearbeiten
+ Uberschlagsberechnung
Kinderzuschlag ¥ | Mustermann, Max 01.01,2012 350,00 €  auszahlen - offen | 1234567890 (BLZ: 76050101) | Kdu bearbeiten

+ Fallkonte

+ Plausibilitstsprifung
ACK PAYFRN

Abbildung 2: MaSkeWBereChnung (MID 2F4=-Sruar e 131.34 € ansrahlen - nffen ANSN4N1A99 (RIZ: SN400NNAYT KM-Reitrine nflichtu,

Die erzeugte Buchung fur die Bedarfe fur Kosten der Unterkunft und Heizung, welche bereits
Uber den kommunalen Tréager ausgezahlt wurde (im Beispiel 350,00 Euro), ist Uber den Link
.bearbeiten* aufzurufen. Anschliel3end ist fir die Buchung als Zahlungsmittel ,Bar* auszuwéhlen
und die Anderung zu bestatigen.
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Ihi: d P, dat Bedarfe Einkommen Zuschlag 5y Sanktionen Druckausgabe

Buchung

Zahlungsempfanger

Aufrechnung
Falligkeit: 01.12.2011

Werrechnung an Dritte

Darlehen ey 350,00

Buchungsart: [auszahlen v
Fall alz Darlehan

Uberzahlung gesetzl, Ky/Py Zahlungsmittel:

.

Darlehensbuchungen
urnwandeln

.

* Gutschein

+ Zahlungsriicklauf Als Darlehen:
* Personenkonto Als Vorschuss:
+ Barechnung

Ausgezahlte Buchungen

Bestatigen

HorizontalGbersicht

.

Uberschlagsberechnung
Kinderzuschlag
Fallkonto
Plausibilitatsprifung

Abbildung 3: Anderung des Zahlungsmittels in der Buchung (MID 116)

.

Nach dem Bestétigen erhélt diese Buchung den Status ,auszahlen - offen“ und die Zahlungsart
.Barzahlung*.

Fallhistorie Personendaten Badarfe Einkormmen Zuschlag W Sanktionen Druckausgabe

Berechnung
Zahlungsempfanger
LS Offene Buchungen
Verrechnung an Dritte
Darlehen

Vollstandige #

Darlehensbuchungen
umuandeln

« Fall als Darlehen Zahlungsempfinger Filligkeit Betrag Buchungsart Zahlungsart Leistungsart Details
. — —
+ Uberzahlung gesetal. KUY Py
[V Mustermann, Max 350,00 € | auszahlen - offan Barzahlung kdu bearbeil
+ Gutschein
+ zzhlungsriicklauf
* Personenkonto [v | AoK BAYERM Januar 2012 121,34 £ | auszahlen - offen 0050401659 (BLZ: 50400000) Ky-Beitrige pflichty, -
+ Berechnung
+ Ausgezahlte Buchungen
W | AOK BAYERM Januar 2012 18,04 £  auszahlen - offen 0050401659 (BLZ: 50400000) Py-Beitrige pflichty, =
+ Herizontallbersicht v Mustermann, Max 01.01.2012 364,00 € | auszahlen - offen 1234567890 (BLZ: 76050101) AlglI-R.L. bearbeit
+ Uberschlagsberschnung
Kindarzuschlag W Mustermann, Max 01.01.2012 350,00 € | auszahlen - offen 1234567850 (BLZ: 76050101) KdU bearbeil
+ Fallkenta
+ Plausibilitatsprifung
[¥  AOK BAYERH Februar 2012 131,34 £ | auszahlen - offen 0050401639 (BLZ: 50400000) Ky-Beitrage pflichty,

Abbildung 4: Maske ,Berechnung” (MID 24)

AnschlieRend muss der Leistungsfall angeordnet werden. Die auf ,Barzahlung” gesetzten
Buchungen wechseln nach der Anordnung in die Maske , Ausgezahlte Buchungen®. Eine
tatsdchliche Auszahlung der Bedarfe fur Kosten der Unterkunft und Heizung tber A2LL ist nicht
erfolgt.

d Bedarfa Einkommen zuschlag sv sanktionen Druckausgabe

Zeitraum

zahlungsempfanger

Aufrechnung Ab: [Dezember (% [2011 % BiS: [Dezember v [2011 % Bestidtigen

varrachnung an Dritte

Darlehen

Dalehenshuchungen
umwandeln Ausgezahlte Buchungen

Fall als Darlehen

Uberzahlung gesetzl, Ku/py Yollstandige Ansicht
Gutschein

Zahlungsriicklauf hi pfing ighkei Betrag | Buchungsart zahlungsart Leistungsart Aktion
Persanenkonts

Berach
ErEEnning AOK BAYVERN Dezember 2011 | 131,34 £ | auszahlen - ausgezahlt | 0050401699 (BLZ: 50400000) | Ky-Beitrige pflichty,

Ausgezahlte Buchungen

AOK BAYERN Dezember 2011 15,04 £ | auszahlen - ausgezahlt 0050401659 (BLZ: 50400000) PW-Beitrage pflichtv. ---

Haotizontalibarsicht

Uberzchlagsberechnung
Kinderzuschlag
Fallkonta

Mustermann, Max 01,12,2011 364,00 € | auszahlen - ausgezshlt 1234567290 (BLZ: 76050101) | AlgII-R.L. -

Plausibilitatsprifung

druck
[ Mustermann, Max 01.12.2011 350,00 € | auszahlen - ausgezahlt | Barzahlung kdu rHesEn

Abbildung 5: Maske ,Ausgezahlte Buchungen (MID 28)"

zuriicksetzen
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3. Eingabe der Anderungen

Die Anderungen konnen nun wie gewohnt in den Leistungsfall eingearbeitet und beschieden
werden. Entstandene Nach- bzw. Uberzahlungen werden korrekt abgebildet und kénnen tber
A2LL ausgezahlt oder bearbeitet werden.

Variante 2 - Ruckabwicklung uiber die Funktionalitat , Sperren*

In den folgenden Bearbeitungshinweisen wird die Vorgehensweise beschrieben, welche ab dem
15.04.2012 ausschlieBlich zu nutzen ist.

a) Bearbeitungshinweis fur Nachzahlungen:

Beispiel: Ein Leistungsempfanger zeigt eine Anderung in den Bedarfen fiir Kosten der Unterkunft
und Heizung am 25.01.2012 rickwirkend zum 01.12.2011 an. Bisher wurden vom kommunalen
Trager Bedarfe fur Kaltmiete in Hohe von 250,00 Euro, Heizkosten in H6he von 50,00 Euro und
Betriebskosten in Hohe von 50,00 Euro anerkannt und ausgezahlt.

Laut vorliegender Bescheinigung des Vermieters betragen die Bedarfe ab dem 01.12.2011 fur
Kaltmiete 270,00 Euro, Heizkosten 60,00 Euro und Betriebskosten 40,00 Euro.

1. Erfassung der Anderungen

Die Bedarfe fur Kosten der Unterkunft und Heizung sind fur den Zeitraum ab 01.12.2011 in A2LL
anzupassen.

In der Leistungsakte ist der bisher durch den kommunalen Trager ausgezahlte Betrag fur die
Bedarfe fur Kosten der Unterkunft und Heizung zu dokumentieren (insbesondere fiir Dezember
2011).

2. KDU zahlungsrelevant

Bisher wurde die Auszahlung der Bedarfe fir Kosten der Unterkunft und Heizung in der Maske
»Anschrift* Gber die Auswahl ,KDU zahlungsrelevant® mit ,nein“ unterdriickt.

Um die Buchungen des kommunalen Tragers ,fiktiv* herstellen zu kénnen, ist die Auswahl ,KDU
zahlungsrelevant® fur den Zeitraum der Anderung auf ,Ja“ zu &ndern.

Fallhistorie Personendaten Einkommen Zuschlag s¥ Sanktionen Zahlung Druckausgabe

angaben gespeichert

+ Regelleistung

* Mehrbedarf Schwangerschaft

+ Mehrbedarf Allzinzrzia hend )

+ Mehrbadarf Bahindarung Kosten der Unterkunft - Anschrift -

+ Mehrbedarf Behindarung

Merkzeichen &

s Mehrbedarf Ernahrung [Ab= 01.12.2011 Bis: unbegranzt ]

+ Bedaf§ 231
eso =

KDU zahlungsrelevant:

= Strafie:

Zusatz:
PLZ/Ort:

Qrtsteil:

e N N
Historie
uschuss §22 Abs, 7 Ifd.

uzchuss 522 Abs. 7 sinm,
Ab Bis

01,12,2011 unbegrenzt

erechnung 01.11.2011 30.11.2011

Ja -

Regenburger Strafie 104

90478 | Mimberg

Anschrift KDU zahlungsrelevant
Regenburger Strafle 104, 30478 Nirnberg | Ja

Regenburger Strafie 104, 50478 Nimberg | Nein

Loschen Bestd

vollstandige -

Details
bearbeiten

bearbeiten
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3. Sperrung der durch den kommunalen Trager bereits ausgezahlten Leistung

Nach dem Berechnen des Leistungsfalles werden Buchungen fiir die Bedarfe fur Kosten der
Unterkunft und Heizung erzeugt.

Fallhistorie

Parsonendaten Badarfe Einkomnen Zuschlag ¥ Sanktionen

Druckausgabe

Berechnung

« Zahlungsempfanger

s Aufrachnung

¢ Verrechnung an Dritte

s Darshen

+ Darlehensbuchungen
umnwandeln

Offene Buchungen

VYollstandige #

¢ Fall als Darlehen ablupasact Leiztunozaut i
+ Uberzahlung gesetzl, Ky/Pw
o ErEEhern W | Mustermann, Fred 01.12,2011 370,00 € | suszahlen - offen 4564654654 (BLZ: 76050101) KdU bearbe
o EelihrErriden
+ Perzonznkonto M | AOK BAYERN Januar 2012 131,34 € | suszahlen - offen 0050401699 (BLZ: S0400000) Ky-Beitrige pflichts,
+ Berachnung
+ Ausgezshits Buchungen
W | ACK BAYERN Januar 2012 18,04 € | auszahlen - offen 0050401699 (BLZ: 50400000) Py-Beitrage pflichts.
¢ Horizantslibersicht v Mustermann, Fred 01.01.2012 364,00 € | auszahlen - offen 4564654654 (BLZ: 76050101) AlgII-R.L. bearbeil
« Ubarschlagsberachnung
Kinderzuschlag I Mustermann, Fred 01.01.2012 370,00 € | auszahlen - offen 4564654654 (BLZ: FE050101) KdU bearbeil
+ Fallkonto
+ Plausibilititsprifung
W | ACK BAYERN Fabruar 2012 131,34 € | suszahlen - offen 0050401699 (BLZ: 50400000) Ky-Beitrige pflichte,

Abbildung 7: Maske ,Berechnung” (MID 24)

Im Beispielfall darf fir Dezember 2011 Uber A2LL nur der Differenzbetrag (20,00 Euro) zur
bereits erfolgten Zahlung des kommunalen Tréger ausgezahlt werden.

Die erzeugte Buchung fur die Bedarfe fir Kosten der Unterkunft und Heizung ist Gber den Link
.bearbeiten* aufzurufen. Der Betrag, welcher bereits Uiber den kommunalen Trager ausgezahlt
wurde (im Beispiel 350,00 Euro), ist in der Buchung abzu&ndern und anschlieRend mit der
Buchungsart ,Sperren” zu bestatigen.

Zahlungsempfanger
Aufrachnung
Werrechnung an Dritte
Datlehen

Dadehensbuchungen
Urnwandeln

Fall als Darlehen
Uberzahlung gesetzl, Ku/PW
Gutzchein

BelHllumgtidlont
Personenkonto

Berachnung

Ausgezshlte Buchungen

Haorizontalibersicht

Uberschlagsberachnung
kinderzuschlag

s Fallkonta

+ Plausibilitstzprifung

Fallhistorie Personendaten Bedarfe Einkommen Zuschlag 5V Sanktionen Druckausgabe
Buchung

Filligheit: 01,12,2011

Betrag: 330,00

Buchungsart: Sperren W

Zahlungsmittel:

Als parlehen:

Als ¥orschuss:

Oberweisung |
O
O

Abbildung 8: Bearbeitung der Buchung (MID 116)

Bestatigen

Nach dem Bestéatigen wird die urspringliche Buchung automatisch in zwei neue Buchungen
gesplittet. Die Buchung mit dem bereits durch den kommunalen Trager ausgezahlten Betrag wird
als ,nicht auszahlen - offen* angezeigt. Der Differenzbetrag wird mit der Buchungsart ,auszahlen
— offen* angezeigt. Die offenen Buchungen sind festzustellen, anzuordnen und ein Bescheid ist

zu erstellen.
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Fallhistorie Personendaten Bedarfe Einkommen Zuschlag s Sanktionen Druckausgabe

+ Zahlungserpfingar
+ Aufrechnung

+ Werrechnung an Dritte
+ Darlehen Berechnung

o Baildhzrebodhmgan
urnwandsin Offene Buchungen

« Fall als Darlehan

« Uberzahlung gesetzl, kP .

+ Gutschain Vollstdandige An:

o Zelflummsiad

s Parzonenkonts hl liglei Betrag Buchungsart Zahlungsart Leistungsart Details

+ Berechnung
v Musterrann, Frad 01.12.2011 20,00 £ auszshlen - offen 4564654654 (BLZ: FE050101) Kdu bearheite)
+ Ausgezahlte Buchungan

v | Mustermann, Frad 01.12.2011 350,00 £  nicht suszahlen - offen 4564654654 (BLZ: F6050101) KdU bearbeite)

« Horizontalibersicht

+ iUberschlagsbarachnung
Kinderzuschlag

+ Fallkanto

+ Plausibilitstsprifung

Abbildung 9: Maske ,Berechnung” (MID 24)

¥ | AOK BATYERN Januar 2012 131,34 €  auszshlen - offen 0050401699 (BLZ: 50400000) Ky-Beitrage pflichty,

[v | AOK BAYERN Januar 2012 18,04 € | auszahlen - offen 0050401699 (BLZ: 50400000) PU-Beitrige pflichty,

Nach der Anordnung wechselt die gesperrte Buchung in die Maske ,Ausgezahlte Buchungen®
und wird dort unter ,Bearbeitete Buchungen” angezeigt.

Buchungen mit der Kennzeichnung ,hicht auszahlen - gesperrt* sind nur
vortbergehend gesperrt und somit nicht abschlieRend bearbeitet. Sofern in
einem Leistungsfall bereits Buchungen gesperrt wurden, ist die
Schulungsunterlage zur P02 — Sperrung von Buchungen zu berticksichtigen.

Ergibt sich zu einem spateren Zeitpunkt in einem Monat mit einer gesperrten Buchung eine
Uberzahlung, wird die Uberzahlung mit der gesperrten Buchung im Hintergrund verrechnet. Der
Anwender wird nur mittels einer Plausibilitdt auf die gesperrte Buchung hingewiesen.

Warnung: Fiir den Monat 12/2011 existiert ein gesp: Buch zur Leistung KdU. Dieser ist bei der Bearbeitung der durch die Neuberechnung entstandenen Buchung
zur Leistungsart KdU zu beriicksichtigen.

In diesen Fallen ist eine manuelle Ermittlung der Uberzahlungsbetrage erforderlich.

b) Bearbeitungshinweis fiir Uberzahlungen:

Eine Ermittlung der Uberzahlungsbetrage entsprechend dem Individualprinzip kann nur
aufRerhalb von A2LL erfolgen. Die bereits durch den kommunalen Trager ausgezahlten Betrage
fur die Bedarfe fur Kosten der Unterkunft und Heizung kdnnen in A2LL mit der Funktionalitat
~Sperren” nicht korrekt abgebildet werden.

Wenn die korrekten Bedarfe fiir Kosten der Unterkunft und Heizung in A2LL erfasst sind, missen
zunachst die Horizontaliibersichten fiir den gesamten Anderungszeitraum ausgedruckt werden
(Ist-Zustand). Im Anschluss sind die Anderungen in A2LL zu erfassen und der Leistungsfall ist
neu zu berechnen. Der neu berechnete Anspruch dient als Grundlage zur Ermittlung der
Uberzahlungen (Soll-Zustand). Mit Hilfe der neuen Horizontaliibersicht, lassen sich die
Uberzahlungen jeder einzelnen Person feststellen.

Beispiel: Ein Leistungsempfanger zeigt eine Anderung in den Bedarfen fiir Kosten der Unterkunft
und Heizung am 14.01.2012, rickwirkend zum 01.12.2011, an. Bisher wurden fiur die Drei-
Personen-BG vom kommunalen Trager eine Kaltmiete in Hohe von 400,00 Euro, Heizkosten in
Hohe von 80,00 Euro und Betriebskosten in Hohe von 50,00 anerkannt (Ist-Zustand). Im
Dezember 2011 ist zudem ein Erwerbseinkommen in H6he von 1.000,00 Euro sowie Kindergeld
in Hohe von 184,00 Euro erfasst.



http://www.baintern.de/zentraler-Content/A-07-Geldleistungen-zur-Unterhaltssicherung/A-071-Unterhaltssicherung-bei-Arbeitslosigkeit/Generische-Publikation/Schulungsunterlagen-A2LL-P02.ppt
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1. Ermittlung des Uberzahlungsbetrages

Anlage 7

Die Bedarfe fiur Kosten der Unterkunft und Heizung sind korrekt in A2LL erfasst. Die
Horizontallbersicht fir Dezember 2011 ist auszudrucken. Die durch den kommunalen Tréager

ausgezahlten Betrage konnen der Horizontaliibersicht

Leistungen KT*).

Horizontaliibersicht

« Horizentalibersicht
+ Uberschlagsberachnung

Kinderzuschlag Monat/Jahet [Dezember & |2011

entnommen werden (,Anspruch

+ Fallkanta Anzeigen
+ Plausibilitatsprifung
Bedarfsanteile
Uwe Mustermann Uts Mustermann Tanja Mustermann
Summe *01.01.1980 *01.01.1980 #01.01.2004
BV/EHB PTR MUK
Bedarfsanteile BA
Arbsitslosengeld I1 656,00 € 328,00 € 320,00 €
Sozialgeld 251,00 € 251,00 €
Gesamtbedarf BA 907,00 £ 328,00 € 328,00 € 251,00 €
Bedarfsanteile Kommunaler Triger
Sumnme Anteile Grundmiete monatsrelevante Miete 400,00 € 133,34 € 133,33 € 133,33 €
Summe Anteile Heizkosten 50,00 € 26,66 € 26,67 € 26,67 €
Summe Anteile laufende Mebenkosten f sonstige Kosten 50,00 € 16,66 € 16,67 £ 16,67 £
Gesamtbedarf KT 530,00 € 176,66 € 176,67 € 176,67 €
Gesamtbedarfssumme 1437,00 € 504,66 € 504,67 € 427,67 €
Einkommensanteile
Einkommensbereinigung -85,00 € :22:332
Erwerbseinkommen 1000,00 € 1000,00 €
Kindergeld Einkammen 184,00 € 184,00 €
Absetzung/Fraibetrag 5511,30 -225,33 € -225,33 €
Gesamteinkiinfte 873,67 € 689,67 € 184,00 €
Tatsachliche Einkommensverteilung
Bedarf BA 907,00 € 328,00 € 328,00 € 251,00 €
Einkommensve: rteilung I 689,67 £ 277,77 € 277,78 € 134,12 €
Davon zu verteilen 0,00¢
Davon vertsilt 184,00 € 184,00 €
Einkommensverteilung I1 873,67 € 277,77 € 277,78 € 318,12 €
Angerechnetes Einkommen auf BA-Leistungen 206,55 € 277,77 € 277,78 € 251,00 €
Anspruch Leistungen BA 100,45¢ 50,23 € 50,22 €
iibersteigendes Einkommen 67,12 € 67,12 €
Bedarf KT 530,00 € 176,66 € 176,67 € 176,67 €
Zuschuss § 22 0,00 €
Anspruch Leistungen KT 462,88 € 176,66 € 176,67 € 1nu,55€]
Zuschlag Alg 0,00 €
Zusatzbeitrag KV 0,00 €
Zuschuss KV /PV - Vermeidung HB 0,00 €
Gesamtanspruch 563,33 € 226,80 € 226,80 £ 109,55 €
ainmalige Leistungen 0,00 €
Zusstzliche Leistung fiir die Schule 0,00 €
Zuschiisse zur KV 0,00 ¢
Zuschiisse zur PV 0,00 ¢
Zuschiisse zur privaten RY 0,00 ¢
Sanktionsbetrige
Zuschlag 0,00 €
Regelleistung 0,00 €
Mehrbedarfe 0,00 €
kdu 0,00 €
Zahlbetrag 563,33 € 226,89 € 226,89 € 109,55 €

Abbildung 10: Horizontallibersicht Dezember 2011 (MID 10) - Ist-Zustand

Laut vorliegender Bescheinigung des Vermieters sind ab 01.12.2011 Kosten fir Kaltmiete in
Hohe von 400,00 Euro, Heizkosten in H6he von 50,00 Euro und Betriebskosten in Hohe von

50,00 Euro zu bertcksichtigen (Soll-Zustand).

Die geanderten Bedarfe fur Kosten der Unterkunft und Heizung sind in A2LL zu erfassen.
AnschlieBend sind die Horizontalibersichten der Anderungsmonate erneut auszudrucken. Die

Uberzahlungsbetrage kénnen jetzt ermittelt werden.
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Fallhistorie Personendaten Bedarfe Einkommen Zuschlag s¥ sanktionen Zahlung Druckausgabe

Horizontaliibersicht
+ Horizantalibersicht

N
inderzusd] hlag Monat/Jahr: [Dezember % 2011 ¥ Anzeigen

* Fallkonta
+ Plausibilitatsprifung

Bedarfsanteila

Uye Muskermann Uta Mustermann Tanja Mustermann
Summe *01.01.1980 #01.01.1980 *01.01.2004
BY/EHB PTR MUK
Bedarfsantsile BA
Arbeitslosengeld 11 656,00 € 328,00 € 328,00 £
Sozialgeld 251,00 € 251,00 €
Gesamtbedarf BA 907,00 € 328,00 € 328,00 € 251,00 €
Bedarfsanteile Kommunaler Triger
Summe Anteile Grundmiete manatsrelevante Miete 400,00 € 133,34 € 133,33 € 133,33 €
Sumnme Anteile Haizkosten 50,00 € 16,66 € 16,67 € 16,67 €
Summe Anteile laufends Nebenkostan / sonstige Kosten 50,00 € 16,68 £ 16,67 € 16,67 €
Gesamtbedarf KT 500,00 € 166,66 € 166,67 € 166,67 €
Gesamtbedarfssumme 1407,00 € 404,66 € 404,67 € 417,67 €
Einkommensanteile
Einkornmensbersinigung -95,00 £ :;?SEE
Erwerbseinkommen 1000,00 € 1000,00 €
Kindergeld Einkammen 184,00 € 184,00 €
Absetzung/Fraibetrag §511,30 -225,33 € -225,33 €
Gesamteinkiinfte 873,67 € -689,67 € -184,00 €
Tatsachliche Ei g
Bedarf BA 207,00 € 328,00 € 328,00 € 251,00 €
Einkommensverteilung I 689,67 € 278,95 € 278,95 ¢ 131,77 €
Davon zu verteilen 0,00 €
Davon vertsilt 184,00 € 184,00 €
Einkommensverteilung IT 873,67 € 278,95€ 278,95 € 215,77 €
Angerechnetes Einkommen auf BA-Leistungen 808,00 ¢ 278,05¢ 27805¢ 251,00 €
IAnspruch Leistungen BA 98,10 € 49,05¢ 49,05 ¢ j
ilbersteigendes Einkommen 64,77 € 64,77 €
Bedarf KT 500,00 € 166,66 € 166,67 € 166,67 €
Zuschuss § 22 0,00 €
=
Anspruch Leistungen KT 435,23 € 166,66 € 166,67 € 101,90 € l
Zuschlag Alg 0,00¢
Zusatzbeitrag KV 0,00¢
Zuschuss KV /PV - Varmeidung HB 0,00 €
lEesamtanspru(h 533,33 € 215,71 ¢ 215,72 € 101,90 € l
einmalige Leistungen 0,00¢
zZusitzliche Leistung fiir die Schule 0,00¢
Zuschiisse zur KV 0,00¢
Zuschiisse zur PY 0,00¢
Zuschiisse zur privaten RV 0,00¢
Sanktionsbetrage
Zuschlag 0,00¢
Regelleistung 0,00€
Mehrbedarfe 0,00 €
Kdu 0,00¢
zahlbetrag 533,33 € 215,71¢€ 215,72 € 101,90 €

Abbildung 11: Horizontaliibersicht Dezember 2011 nach der Anderung (MID 10) (Soll-Zustand)

Fir die gesamte Bedarfsgemeinschaft liegt eine Uberzahlung in Héhe von 30,00 Euro vor (Soll-
Ist-Vergleich).

Im Rahmen des Individualprinzips sind die Uberzahlungen jeder einzelnen Person in der
Bedarfsgemeinschaft festzustellen. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die
leistungsrelevanten Anderungen auch anteilige Uberzahlungen bei den Bedarfen des Bundes
(Regelbedarfe, Mehrbedarfe, etc.) auslésen kénnen. Im Beispielfall ergibt sich eine Uberzahlung
fur die Bedarfe der Kosten der Unterkunft und Heizung in Hohe von 27,65 Euro und flr die
Regelbedarfe in H6he von 2,35 Euro.
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Nach dem Individualprinzip
Uberzahlungsbetrage:

ergeben

Anlage 7

sich for jede einzelne Person folgende

Anspruch 100,45 €
Leistungen BA (alt)

Anspruch 9810 £
Leistungen BA (neu)
Uberzahlung BA 23
iRegelbedarf)

o
it

Anspruch 462 88 €
Leistungen KT (alt)

Anspruch 435 23 £
Leistungen KT (neu)
Uberzahlung KT 27.65
(KdU)

it

50,23 €

4905 £

o0
ity

176,66 €

166,66 €

10,00 €

176,67 €

166,67 €

10,00 €

Abbildung 12: Auflistung der individuellen Uberzahlungsbetrage

2. Anderung KDU zahlungsrelevant

0,00«

0,00«

0,00 €

109,55 €

101,90 €

(s3]
on
]

Bisher wurde die Auszahlung der Bedarfe fir Kosten der Unterkunft und Heizung in der Maske
LAnschrift” (M_I_D 108) uber die Auswahl ,KDU zahlungsrelevant® mit ,nein* unterdrtickt. Fir den
Zeitraum der Anderung ist die Auswabhl jetzt auf ,KDU Zahlungsrelevant ,ja* zu andern.

Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um im Anschluss einen Anderungsbescheid erstellen zu

kdénnen.

3. Sperren der erzeugten KdU-Buchungen

Nach der Neuberechnung des Leistungsfalles werden Buchungen fiir die Bedarfe fur Unterkunft

und Heizung erzeugt.

Fallhistorie Personendaten Bedarfe Einkommen Zuschlag sv sanktionen Druckausgabe
Berechnung
« Zahlungsempfanger
0 Auifzdimemg Offene Buchungen
e Verrechnung an Critte
e Darlehen - .
e Darlehensbuchungen Sallstandigelansicht
umwandeln
o il = Berlehem Zahlungsempfinger Falligkeit Betrag Buchungsart Zahlungsart Leistungsart Details
o Uberzahlung gesetzl. KPRV
. Gutechein I [v Mustermann, Une 01.12,2011 432,88 € | auszahlen - offen | 1216546131 (BLZ: 76050101) | Kdu bearbeiten l
o zahlungsricklauf
[v Mustermann, Uwe 01.01,2012 98,10 € | auszahlen - offen | 1216546131 (BLZ: 76050101)  AlglI-R.L. bearbeiten
o Parsonenkonts
0 Bonodhmms) [v Mustermann, Une 01.01.2012 435,2% € | auszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 760501011 | KdU bearbeiten
o susgezahlts Buchungsn
[v Mustermann, Une 01,02,2012 98,10 £ | auszahlen - offen | 1216546131 (BLZ: 76050101)  AlgII-R.L. bearbeiten
o Horizontalibersicht Iv Mustermann, Une 01.02,2012 435,23 € | auszahlen - offen | 1216546131 (BLZ: 76050101) | Kdu bearbeiten
o Uberschlagsberechnung
Kindarewschlag v Mustermann, Une 01.03,2012 98,10 € | suszahlen - offen | 1216546131 (BLZ: 76050101) | AlglI-R.L. besrbeiten
« Fallkonto
e [v Mustermann, Une 01.03.2012 435,23 € | auszahlen - offen | 1216546131 (BLZ: 76050101) | Kdu bearbeiten
« Plausibilitstspriifung
[v Mustermann, Une 01,04,2012 98,10 € | auszahlen - offen | 1216546131 (BLZ; 76050101)  AlglI-R.L. bearbeiten
[v Mustermann, Une 01,04,2012 435,23 £ | auszahlen - offen | 1216546131 (BLZ: 76050101) | Kdu bearbeiten
Feststellen Anordnen

Abbildung 13: Maske ,Berechnung” (MID 24)

Im Beispielfall ergibt sich eine Auszahlungsbuchung in Hohe von 432,88 Euro fir die Bedarfe der
Unterkunft und Heizung. Nicht abgebildet wird die bereits erfolgte Auszahlung der KdU durch den
kommunalen Trager. Die Buchung ist Uber den Link ,bearbeiten aufzurufen und mit der
Buchungsart ,sperren” zu hinterlegen und zu bestétigen.
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Anlage 7

Zahlungsernpfinger
Aufrechnung
Verrechnung an Dritte

Darlehen

Darlehensbuchungan
urnwandeln

Fall als Darlehen
Uberzahlung gesetzl. Ku/PW
Gutschein

zahlungsricklauf

Personenkonto
+ Berechnung
Ausgezahlte Buchungen

Fallhistorie Personendaten Bedarfe Einkommen 2uschlag 5V Sanktionen Druckausgabe
Buchung
Filligheit: 01,12,2011
Betrag: 432,88
Buchungsart:
Zahlungsmittel: [Oberweisung [+
Als Darlehen: F]
Als Yorschuss: F
Bestatigen

Abbildung 14: Sperren der KdU-Buchung (MID 116)

Nach dem Bestéatigen wird die Buchung in der Maske

auszahlen - offen“ angezeigt.

.Berechnung* mit dem Status ,nicht

Fallhistorie Personendaten Bedarfe Einkommen Zuschlag 5% Sanktionen Druckausgabe
Berechnung
o Zahlungsempfanger
¢ Aufrachnung Offene Buchungen
& Werrechnung an Dritte
o Darlzhen
e Darlehensbuchungen
umwandeln
e Fall als Darlshen hi 3 slligkei Betrag Buchungsart Zahlungsart Leistungsart Details
o Uberzahlung gesetzl, KWW
N l [¥ | Mustermann, Une 01.12.2011 432,88 € nicht auszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 76050101) | Kdu bearbsiten l
o Zahlungsriicklauf
|7 Musterrnann, Uwe 01.01.2012 98,10 £ auszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 76050101)  AlgII-R.L. bearbeiten
* Persanenkonto
0 Borehimuna v Mustermann, Ure 01.01.2012 435,2% £ | auszahlen - offen 1216546131 (BLZ;: 76050101) | KdU bearbeiten
e Ausgezahlte Buchungen
|7 Musterrnann, Uwe 01.02.2012 98,10 £ auszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 76050101)  Algll-R.L. bearbeiten
I [¥ | Mustermann, Une 01,02,2012 435,25 € auszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 76050101) | Kdu bearbeiten
o iberschlagsberechnung
Kinderzuschlag |7 Musterrnann, Uwe 01.03.2012 98,10 £ auszahlen - offen 12165461321 (BLZ: 76050101)  Algll-R.L. bearbeiten
o Fallkonto
p ; [¥ | Mustermann, Une 01.03,2012 435,25 € auszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 76050101) | Kdu bearbeiten
o Plausibilitstspritfung
|7 Musterrnann, Uwe 01.04.2012 98,10 £ auszahlen - offen 12165461321 (BLZ: 76050101)  Algll-R.L. bearbeiten
¥ | Mustermann, Une 01.04,2012 435,23 £ auszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 76050101) | Kdu beatbeiten

Abbildung 15: Maske ,Berechnung” (MID 24)

AnschlieRend ist unter der ,Vollstdndigen Ansicht* der Maske ,Berechnung“ zu prifen, ob ggf.
automatische Umbuchungen erzeugt wurden. Diese sind zwingend anzuordnen.

Fallhistorie Personendaten Bedarfe Einkommen Zuschlag sV Sanktionen Druckausgabe
Berechnung
« Zahlungsempfanger
© Auiedinumg Offene Buchungen
+ Verrechnung an Dritte
« Darlehen L. ich
+ Darlehensbuchungen Begeiniotelinsicht
urnwandeln
o Fall als Darlehen Zahlungsempfanger Falligkeit Betrag Buchungsart Zahlungsart Leistungsart Details
o — — — S— — m—
+ Uberzahlung gesetzl, KufPW
+ Gutschein v Mustermann, Uwe 01,12,2011 2,35 € Umbuchung - offen Kdu
+ Zahlungsriicklauf
+ Persanenkonto
* Berachnung 2,35 € | Umnbuchung - offen AlgIT-R.L.
+ Ausgezahlte Buchungen
[ Mustermann, Une 01,01,2012 98,10 £ | zuszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 76050101) AlgII-RL bearbeiten
+ Herizontalibersicht v Mustermann, Une 01,01,2012 435,23 £ | auszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 76050101) Kdu bearbeiten
+ Uberschlagsberachnung
Kinderzuschlag I Mustermann, Une 01,02,2012 98,10 £ zuszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 76050101) AlgII-RL bearbeiten
+ Fallkonta
+ Plausibilitstsprifung [ Mustermann, Une 01,02,2012 435,23 £ auszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 76050101) KdUl bearbeiten
[v Mustermann, Une 01,03,2012 98,10 £ | zuszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 76050101) AlgII-RL bearbeiten
[v Mustermann, Une 01,03,2012 435,23 £ auszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 76050101) Kdll bearbeiten
[v Mustermann, Une 01.04,2012 98,10 £ zuszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 76050101) AlgII-RL bearbeiten
[v Mustermann, Une 01.04,2012 435,23 £ auszahlen - offen 1216546131 (BLZ: 76050101) KdUl bearbeiten

Feststellen Anordnen

Abbildung 16: Maske ,Berechnung® in der ,Vollstandige Ansicht* (MID 24)

MID: 24 VMersion: AZLL_1.22,17.0

10
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Nach der Anordnung wechselt die gesperrte Buchung in die Maske ,Ausgezahlte Buchungen®
und wird dort unter ,Bearbeitete Buchungen” angezeigt.

Der Leistungsfall ist nun in A2LL soweit bearbeitet, dass das Anhérungsverfahren eingeleitet
werden kann.

11
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Checkliste IS Personal fuir den Ubergang von AAgAw zu gE

Die folgende Aufzahlung fasst die wichtigsten Aktivitdten im IS Personal zusammen:

. Unterstitzung bei der frithzeitigen Information der Beschéftigten
. Unterstitzung bei der frithzeitigen Information/Beteiligung der Gremien
. Unterbreitung eines Beratungsangebotes (siehe rechtliche

Rahmenbedingungen im Prozesshandbuch und Arbeitsmittel zu den arbeits-
und dienstrechtlichen  Auswirkungen; z. B. Vorstellung in der
Personalversammlung, Einrichtung einer Hotline, Einrichtung eines Postfachs,
Benennung von Absprechpartnern, Qualifizierung von Mitarbeitern)

. Erhebung der aktuellen Personalisierung

= Ermittlung des gesetzlichen Personalzuweisungspotentials (AN, Beamte,
Sonderfélle)

. Durchsetzung der Richtlinien zur Stellenbewirtschaftung
. administrative Anpassung des Stellenplans 2012

. Aktualisierung ERP

. Unterstitzung bei der Wahl der

- Personalvertretung
- Gleichstellungbeauftragten bzw. Stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte
- Schwerbehinderten und Jugend- und Auszubildendenvertretung

. Unterstitzung bei der Stellenbesetzung des/der Geschaftsfihrers/in
(Ausschreibung, Stellenbesetzung, Bestellung)

. Unterstitzung bei der Bestellung der BCA

. Erfassung der organisations- und personenbezogenen Daten in ERP

= Beteiligung der Gremien (PR, GleiB und Schwerbehindertenvertretung)

. Abschluss von beschlossenen und geplanten PE-Malinahmen

. Initierung  von  Anlassbeurteilungen bei Dienstpostenwechseln  bzw.

Fuhrungskraftewechseln
= Durchfiihrung bzw. Administrieren von Qualifizierungsmal3nahmen
. Anpassung der Geschaftsordnungen (GO-AA)

= Verhandlungsfihrung zu den Personal-Dienstleistungen SGB I

Seite 1
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= Uberstiitzung, Beratung und Ausfilhrung von ,Personalthemen der
Tragerversammlung

- Regelungen zur Arbeitszeit

- Personalentwicklung und Qualifizierung

- personalpolitische Angebote

- Betreuungsschlussel

- Auswirkungen von Aufgabenibertragungen

- Auswirkungen durch den Einkauf von SGB Il — Dienstleistungen

- Tarifstruktur der BA

- Informationen zu Dienstvereinbarungen und sonstigen personalpolitischen
Angeboten der BA

- Regelungen bei kiinftigen Stellenbesetzungen in den gE

Seite 2








Erhebungsbogen



Internet-Zugangsdaten für kommunale Träger









Name der Kommune

		

[bookmark: Text1]     











Anschrift

		Straße/Haus-Nr.

		[bookmark: Text2]     



		Plz/Ort

		[bookmark: Text3]     







Bankverbindung *

		Konto-Nr.

		[bookmark: Text16]     



		Bankleitzahl

		[bookmark: Text17]     



		Bankname

		[bookmark: Text18]     









* Die Bankverbindung wird, soweit keine Einzugsermächtigung erteilt wurde, ausschließlich für    

   Überweisungen an kommunale Kostenträger genutzt!





[bookmark: Kontrollkästchen2]1. Ansprechpartner	|_| aufzunehmen / |_| zu löschen



		Vorname

		[bookmark: Text4]     



		Name

		[bookmark: Text5]     



		Straße/Haus-Nr.

		[bookmark: Text6]     



		Plz/Ort

		[bookmark: Text7]     



		Telefon

		[bookmark: Text8]     



		Email-Adresse

		[bookmark: Text9]     









2. Ansprechpartner	|_| aufzunehmen / |_| zu löschen



		Vorname

		[bookmark: Text10]     



		Name

		[bookmark: Text11]     



		Straße/Haus-Nr.

		[bookmark: Text12]     



		Plz/Ort

		[bookmark: Text13]     



		Telefon

		[bookmark: Text14]     



		Email-Adresse

		[bookmark: Text15]     









3. Ansprechpartner	|_| aufzunehmen / |_| zu löschen



		Vorname

		     



		Name

		     



		Straße/Haus-Nr.

		     



		Plz/Ort

		     



		Telefon

		     



		Email-Adresse

		     











